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:\,ich S 2 Abs. 1 des Kirchenversorgungsgesl'tzes - KVl'r,(, -
iGVOBI. 198-IS -15, l 980 ::,, 62) erfolgt die\ ersorgung der unter 
das Kirchenversorgungsgesetz fallenden Geistlichen, Kirchen
beamten und ihrer Hinterbliebenen in entsprechender Anwen
dung des fi.ir die Beamten der Bundesrepublik Deutschland 
jeweils geltenden Rechts (Beamtenversorgungsrecht), soweit 
im Kirchenversorgungsgesetz oder auf Grund des Kirchenver
sorgungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen nichts an
deres bestimmt ist. 

:--Jachstehend wird die Bekanntmachung der Neufassung des 
Beamtenversorgungsgesetzes vom 24.10.1990 <BG BI. l S. 2298) 
cluszugsweise abgedruckt. 

Bestimmungen, die gegenstandslos oder im Geltungsbereich 
des Kirchenversorgungsgesetzes kraft Gesetzes oder ihrer 
Natur nach nicht anwendbar sind, werden nicht veröffentlicht. 
Zum besseren Verständnis sind Fußnotenhinweise angebracht 
worden. 

Die Bekanntmachung berücksichtigt die ab 1.1.1992 gelten
den Änderungen des Beamtenversorgungsgesetzes (Be-

<lmtVG), \\elche im Zusammenh<lng mit der Rentenreform 
1992 erlclssen worden sind. 

Die wichtigsten Ändenrngen und die dcidurch begründeten 
Ubergangsrt•:�elungen sind ie1, l'ib am R,rnd kt·nntlich gL'
rnacht und betreften im wesen tlichl'n tolgendL' Sc1ch\ erhalte: 

1. Berechnung des Ruhegehaltssatzes(§ H Abs. l BeamtVG)

Die Ruhegehaltsskala wird linear ausgestaltet. Bei einem
Steigerungssatz von 1,873 für jedes Jahr ruhegehaltfähiger
Dienstzeit wird der Höchstsatz \'Oll 75 v,H. künftig erst nclch
40 Jahren erreicht.

2. Zurechnungszeit (§ 13 BeamtVG)

Wegen der Streckung und Linearisierung der Ruhegehalts
skala wird, um Nachteile bei früher Dienstunfähigkeit zu
vermeiden, die Zurechnungszeit vom 33. auf das 60.
Lebensjahr verlängert und von 1 /3 auf 2/3 verdoppelt.

3, Mindestversorgung(§ 14 Abs. 4 Beclmt\'G) 

Mögliche Einbußen durch die Streckung und Linearisie
rung der Ruhegehaltsskala werden durch eine Regelung 
über eine amtbezogene Mindestversorgung in Höhe von 33 
v.H. der mhegehciltsfähigen Dienstbezüge abgemildert. Die
bisherigen Vorschriften über eine ctllgemeine \1indestver
sorgung bleiben bestehen.
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-l. Versorgungsabschlag(§ 1-l Abs. 3 BeamtVG) 

Für Fälle, in denen von einer Antragsaltersgrenze (mit 
Ausnahme der Antragsaltergrenze für Schwerbehinderte) 
Gebrauch gemacht wird, ist eine neuartige Versorgungsab
schlagsregelung vorgesehen. Sie gilt für Ruhestandsverset
LUngen ab l.1.20lJ2. Der Abschlag betr�'igt 3.b v.H. des 
Ruhegehaltes für jedes fahr des früheren Eintritts in den 
Ruhestand. Die Minderung des Ruhegehaltssatzes ist 
erforderlich. um die auf eigenen Antrag bewirkte längere 
Bezugsdauer der \'ersorgung gegenüber dem Pastor oder 
der Pastorin oder dem Kirchenbeamten oder der Kirchen
l0eamtin, der oder die \,·egen Erreichens des b5. Lebensjah
res in den Ruhestand tntt, auszugleichen. 

:i. Anrechnung von Erwerbseinkommen (§§ S3, 53 a Be
amtVG) 

Die Anrechnung \·on im öffentlichen Dienst erzielten 
Erwerbseinkommen wird en,eitert. AuL<erhalb des öffent
lichen Dienstes erzielte Erwerbseinkünfte werden, soweit 
die früheren Dienstbezüge überschritten werden, in be
stimmten Grenzen angerechnet. Eine Anrechnung endet 
mit Ablauf des .\lonats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet 
\,·ird. 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes bleiben Beschäfti
gungsverhältnisse, die über den 31.12.1991 hinaus andau
ern, von der Rechtsänderung unberührt. 

6. Übergangsregelungen

Zur \Vahnmg des Vertrauensschutzes sind l:'bergangsrege-
1 ungen vorgesehen:

- Zum Zeitpunkt des lnkrafttretens der Neuregelung
(1.1.1992) bestehende Versorgungs\·erhältnisse bleiben
gnmdscitzlich unverändert(§§ 6Y, 69 a BeamtVG).

Für bei lnkra fttreten des Änderungsgesetzes vorhandene
Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbe
amtinnen, die vor dem 1.1.2002 die gesetzliche Alters
grenze erreichen, und für ihre Hinterbliebenen berechnet
sich die Versorgung grundsätzlich noch nach jetzigem
Recht(§ 85 Abs. 3 BeamtVG).

Für bei Inkrafttreten des Änderungsgesetzes bereits im
Dienst stehende Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamte
und Kirchenbeamtinnen, die aus diesem Dienstverhält
nis in den Ruhestand treten, bleibt der nach bisherigem
Recht berechnete und am 31.12.1991 erreichte Ruhege
haltssatz gewahrt. Dieser Ruhegehaltssatz steigt- soweit
der Höchstsatz von 75 v.H. noch nicht erreicht ist -
grundsätzlich mit einem Prozentpunkt für jedes weitere
zu berücksichtigende Dienstjahr(§ 85 Abs. 1 BeamtVG)

Ist der nach dem ab 1.1.1992 geltenden Recht berechnete
Ruhegehaltssatz günstiger, wird dieser der Berechnung
der Versorgungsbezüge zugrunde gelegt (§ 85 Abs. -l
BeamtVG).
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Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Bundesbeamten. 

§2
Arten der Versorgung 

( 1) Versorgungsbezüge sind

1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,
2. Hinterbliebenenversorgung,
3. Bezüge bei Verschollenheit,
4. Cnfallfürsorge,
:i. Cbergangsgeld,
6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen.

(2) Zur Versorgung gehört ferner die jährliche Sonderzu
wendung. 

§3

Regelung durch Gesetz 

( 1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen
wird durch Gesetz geregelt. 

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die
dem Beamten eine höhere als die ihm gesetzlich zustehende 
Versorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. Das gleiche 
gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck abge
schlossen werden. 

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder
ganz noch teilweise verzichtet werden.1) 
1) S. § 23 b KBesG (GVOBI. 1989 S. 36).

Abschnitt II 

Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§4
Entstehen und Berechnung des Ruhegehaltes 

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte

1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat
oder

2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Be,ch:1di
gung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausubung
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienst
unfähig geworden ist.

3. 

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in 
das Beamtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksichtigt, 
soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzlicher 
Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten oder nach § l U als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, sind ein
zurechnen; die Einschränkung des§ 10 Abs. 2 gilt nicht. 

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn
des Ruhestandes .... 

(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen Dienstleit 
berechnet. 

§5
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind

1. das Grundgehalt, das dem Beamten nach dem Besoldungs
recht zuletzt zugestanden hat, oder die diesem entsprechen
den Dienstbezüge,

2. der Ortszuschlag (§ 50 Abs. 1) bis zur Stufe 2,

3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhege
haltfähig bezeichnet sind.

Bei einer Teilzeitbeschäftigung nach§ 72 a des Bundesbeam
tengesetzes oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit nach§ 79 a 
Abs. 1 Nr. 1, § 89 a Abs. 2 '\Jr. 1 des Bundesbeamtengesetzes 
oder dem entsprechenden Landesrecht gelten als ruhegehalt
fähige Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden 
vollen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. 

(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe
stand getreten, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 
1 Nr. 1, Absatz 3 oder Absatz 5 maßgebenden Besoldungsgrup
pe nach der Dienstaltersstufe zugrunde zu legen, die er bis 
zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Alters
grenze hätte erreichen können. 

(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand
getreten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe seiner 
Lauföahn angehört, und hat er die Dienstbezüge dieses Amtes 
vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht mindestens zwei Jahre 
erhalten, so sind ruhegehaltfähig nur die Bezüge des vorher 
bekleideten Amtes. Hat der Beamte vorher ein Amt nicht 
bekleidet, so setzt die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen 
mit dem für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen ,\,1ini
ster oder mit der von diesem bestimmten Behörde die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge der nächstniedrigeren Besoldungsgrup
pe fest; die Länder können andere Zuständigkeiten bestim
men. Zeiten, in denen der Beamte ein seinem letzten Amt 
mindestens gleichwertiges Amt bei einem öffentlich-rechtli
chen Dienstherrn im Reichsgebiet bekleidet hat, sind in die 
Zweijahresfrist einzurechnen. Das gleiche gilt für die Zeit, in 
der der Beamte vor der Amtsübertragung die höherwertigen 
Funktionen des ihm erst später übertragenen Amtes tatsäch
lich wahrgenommen hat, und für die Zeit einer innerhalb der 
Zweijahresfrist liegenden Beurlaubung ohne Dienstbezüge, 
soweit sie als ruhegehaltfähig berücksichtigt worden ist. 

( 4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der Frist
infolge von Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädi
gung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder 
aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, in den Ruhe-
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stand getreten ist. Absatz 3 gilt auch nicht, wenn der Beamte 
infolge dvr c;ch,ittung eine, neuen Bdi1rderungsamtes dur,h 
C.e,t'l/ l ll L'rT1l' ddtu r neu J u ,s.;ebrciclite oder c;L'r1Llbene, erstm,11, 
besetLbcHe I'lan�telle emgewiesen 1vorden 1,t 

(:,1 D,15 Ruhegehalt eines Beamten, ,ier früher ein rmt 
lwheren D:enstbezügen 1·erbundenes Amt bekleidet und die,e 
Bezüge :rnndestens Z\\ ei Jahre erhalten hat, \\·ird, sofern ,ier 
Be,1111 tc· :n ,·111 mit gennc;eren Dienstbe/ügen \ erbundPne, . .'\m t 
nicht 'L•,lic;licl1 ,rnt SL'll1l'll im eigene11 lntL·re,se gestellten 
A.ntr,1,:; uL,crtreten ist, 1ud1 den höheren ruhegeh,dtfäh1c;en
Dienstbezügen des früheren Amtes und der gesamten ruhege
halfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 3 Satz -t und Absatz -l
gelten ent�prechend. Das Ruhegehalt darf jedoch die ruhege
haltfoh112;en Dienstbezü12;c de, letzten Amte, nicht überstei12;en

§h

Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit 

Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen z1:.c1ssen; d 1e 
Linder kt·,n11vn ,1ndere Zust,111,hc:;keiten bestinimL'll 

1.�) Der 1111 l:leamtemerh,1ltn1s /urückge!Pgtvn Die11st/l'it
stehen gleich 

1. die im Richten·erhältnis zuruckgelegte Dien5tzeit,

2. die nach dem 8. '.\lai 19-l'i zurückgelegte Zeit cib 'v[itgiied
der Bu11de,r,·giemng oder ern,·r l,1mksre:c;1LTJ nc;,

,. die Zeit der Bt·kleidung ,ks .\mtes t·i1ws p,ir'.,1111ent,iris,.lit·11 
Staatssekret,1rs bei einem \litglied der Bun,!esregierung 
nach dem 1-t Dezember l Y;-2 oder bei einem \!itglied einer 
Landesregierung, so1n?1t entsprechende \orciusetzungen 
vorliegen, 

-t. die im uttt'ntliclll'n Dw11,t L'mer /\\isclw11,t,L1tliLhen cKkr 
uberq,1,1tl1,lwn E1nrichtu11,c: /urückgdq.>,te D1en,t/eit: .\b
�atL l S,itL 2 \.r. 7 findet keine . .'\nwemiung 

(1) Ruhegehaltfähig 1st die Dienstzeit. die der Beamte \·om 2) S.§5Abs 1 u. 2!,SersC.
Tage seiner ersten Berufung in das Beamtem·erhältnis an im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienqherrn2 ) im Reich,ge- S 7 

biet m1 Hec1niten\ erh:1ltrn, ;unickgdegt h,it Dies gilt nicht tu r 
die ZL'it 

1. nir \·ollendung des siebzehnten Lebens1ahres,

-, in emem Amt, das die Arbeitskraft des Beamten nur 
nebenbei beansprucht, 

:'\. einer l,,tigkeit c1ls Be,1mter, der ohne [-:.ulwgehc1ltsberecliti
gung nur Cebühren l•,·/1eht, sm\·eit -1e nlc'lit nc1ch S 11 Ab, 
l .'\ r I Buchstabe c1 berücksichtigt wird

-l. einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 

::-. einer Beurlaubung ohne Dienstbezuge; die Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann berücksichtigt \\·er
den ,., enn sp,1tl'ste11, bei l:leendigung des Lrlaubs schntt
li, h 1uge,t,1nden \\, •rdt>n ist. dc1L: dwser ,,tfentliclwn 
ßel,rngen oder dienstlichen Interessen dient, 

b. eines schuldhaften Fernbleibens \·om Dienst unter Verlust
der Dienstbezüge,

7. für die e1ne .Abfindun,� ctus öffentlichen \fitteln gevv2ihrt ist.

Di,·n,t/c·1tl'n n,ichq;-::,,1.S7LJaAbs. l \.r. l ,�8LlaAbs.2'\.r. 1
dL'' ßl1T1dc•�beamtl•ngL'Sd1c•, uder dem ent�F'rechenden Lrn
desrecht sind nur zu dem Teil ruhegehaltfahig, der dem 
Verhältnis der ermä8igten zur regelmälsigen Arbeitszeit ent
spricht 

(2) \.icht ruhegehaltfoh1g sind Dienstzeiten

1. in ei nc·m He amten 1·erlultnis, das durch eine Entscheidung
der 111 � -18 des Bun,ie,beamtengeset/es bezeichneten .\rt
oder durch Diziplinarurteil beendet worden ist,

2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf,
wenn der Beamte entlassen worden ist, weil er eine
Handlung begangen hat, die bei einem Beamten auf
Lebenszeit eine Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte, die
nur im förmlichen Disziplinarverfahren verhängt werden
kann,

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf
Antrag des Beamten beendet worden ist,

a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlustes der
Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem Dienst
drohte oder

b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer
drohenden Entlassung nach Nummer 2 zuvorzukom
men.

Erhöhung der ruhegehJltfähigen Dienstzeit 

Die mhcgeh,1ltt:1h1ge DiL'n,t1t"It n,1ch § (, crlwlit �ich um die 
Zeit, die 

1. ein Ruhestandsbeamter

a) in einer seine Arbeitskraft voll beanspruchenden ent
gt·ltl ic lwn BeschMtiguns; "b flt•,mltt·r, Rll:hter. 1-leru fss,ll
d,1t ,,,ic·r berutsm;il,igL'r \ngehurrger de, LI\ilschutz
korp0 ,1,ier in einem 1\mt 1m Sinne de,� 1, :\bs .. 1 :\r. 2
und 3 zurückgelegt hat, ohne einen neuen \ ersorgungs
anspruch zu erlangen,

b) in einer Tätigkeit im Smne des § h . .'\bs. 3 :\r. -l
zurückc:t·legt hat,

2. im einst\\ t·iligen Ruhestand /U n1ckgelegt w, irden ist, bi, ;u
fünf Jahren,

3. auf Gnmd gewährter \Viedergutmachung n,\tionalsoziali
stischen Cnrechts oder nach dem Gesetz zur Regelung der
Wiedergutmachung nationalsozialistischen L·nrechts für
Angeh, ,ri>";e des tiffentlichen Dienstes , ,hne t,\rmliche,
\Niedergu tm,Khungsvertahren anzurechnen 1,t

§ 6 Abs. l Satz 2 '.\Ir. 5 und b und :\bs. 2 gilt entoprechend, für
die Anwendung des Satzes 1 '\r. 1 Buchstabe a außerdem§ 6
Abs. 1 Satz 2 '\r. 7.

Berufsmäßiger Wehrdienst 
und vergleichbare Zeiten 

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Beamter
nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der 
Bemfung in das Beamtenverhältnis 

1. berufsmäßig im Dienst der Bundeswehr oder der früheren
Wehrmacht, im Zivilschutzkorps, im früheren Reichsar
beitsdienst oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden
hat oder

2. als Inhaber eines Versorgungsscheins oder als Militäran
wärter oder als Anwärter des früheren Reichsarbeitsdien
stes im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im
Reichsgebiet voll beschäftigt gewesen ist.

(2) § 6 Abs, 1 Satz 2 Nr. 5 bis 7 und Abs. 2 sowie§ 7 Satz l
\Jr. 3 gelten entsprechend. 
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§Y

'\Jichtberufsmäßiger Wehrdienst, 
Kriegsgefangenschaft und vergleichbare Zeiten 

il l . .\ls ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der em 
s�•.1mter nach \'c1llendung des siebzehnten Lebensjahres vor 
,ier Berutung m das Beamtem·erhaltnis 
1. nichtberuismJßigen Wehrd ien,t. Reichsarbeihd 1vnst, Poli

/ei\, dl/uc::,,ltc·nst, ,der Dil'n, t im 7ivibchu t/ k, 1 ff" geleistet
h,ü oder

� sich in Krieg,geiangenschait oder, wenn er nach § 9 a des 
Heimkehrergesetzes oder§ Y . .\b,. 1 des Häitlingshilfegeset
Les berechtigt ist, in emer Internierung oder einem Gewahr
sam beiunden hat oder 
sieh a ut Crnnd t'iner KL1nklw1t Pdl'r \'crwundung als Folge 
emes Dwn,te, 1111 Smne des ti S :\.bs. 1 '.\ r. 1 ,1der der 
n1rstehenden '.\ummer 1 oder einer Kriegsgetilngenschaft, 
einer lntern1ernng uder eine, Gewahrsams L '.\ummer 2) im 
Anschluß an die Entlassung c1rbeitsunfähig m etner Heilbe
h,rndung beiunden hc1t. 

12) Die 7ei t. \\ ,1hrend der em Be,rn,ter ,ich n,1ch \', illendung
des siebLehnten Lebensj<1hn:'- \·1,r der Berutung tn das 
ßec1mtenverhcdtrns c1tii Grund e111er Krc1nkheit oder Verwun
dung als F1,lge eines kriegsbedingten \Jotdienstes ohne 
Begründung e111es einem Arbeits\·ertrag entsprechenden Be
schäftigung,\·erhaltnisses im Anschluß an die Entlassung 
l,111,ger',1ls �ffhs vlonate c1rbe1t<unfähig in einer Heilbehand
l�mg befunden h,11, bnn ,,lc. ruhegehaltfähige Dienst/eit 
berucksichtJgt werden. 

('.,) § 6 Abs. l Satz 2 Nr. 2, 5 bis 7 und Abs. 2 sowie§ 7 Satz 1 
'\r. 3 gelten entsprechend. 

,:; lil 

Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 
im öffentlichen Dienst 

(1) Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zeiten berück
sichtigt werden, in denen ein Beamter nach \'ollendung des 
siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in das Beamten
·,erhc1ltnis tnl prt\·atrechtlichen .\rbeitsverh:iltrn, im Dienst
t'111es ,1ttentl1ch-rechtlichen Dit·nstherrn im Reich,gebiet ohne
\·un dem Beamten zu \·ertretende Unterbrechung tatig war,
sofern diese Tattgkeit zu seiner Ernennung gefuhrt hat:
l. Zeiten einer hauptamtlichen in der Regel einem Beamten

obliegenden oder später ernem Beamten ubertragenen
L'ntgcltlichen Besch,iftigung uder

' 7e1ten einer rur die Lauthihn des Beamten t,,nierlichen 
oder nach . .\nnahme tür die Laufbahn ausgeübten hand
werkmäßigen, technischen oder sonstigen fachlichen Tätig
keit. 

Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst
herrn steht die Tätigkeit im Dienst von Einrichtungen gleich, 
die von mehreren der im Satz 1 bezeichneten Dienstherren 
durch Staatsvertrag oder Verwaltungsabkommen zur Erfül
lung oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrechtlicher 
Aufgaben geschaffen worden sind. Zeiten mit einer geringeren 
,11s der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem Teil als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, der dem Verhältnis 
der tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 

(2) Zeiten eines Beschäftigungsverhältnisses nach Absatz l
dürfen, soweit der öffentlich-rechtliche Dienstherr auf Grund 
dieses Beschäftigungsverhältnisses Zuschüsse zu einer Le
bensversicherung oder einer öffentlich-rechtlichen Versiche
rungs- oder Versorgungseinrichtung geleistet hat, nur zur 
Hälfte als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, wenn Lei-

stun)2:en aus der Lebensversicherung oder der öffentlich-rec:,t
liclwn Versichernn�,- ('der Versor,s;un:.c;,einrichtung ;c:e\, Jhrt 
\,·erden oder gewahrt \,·orden smd 

1:',1 § 7 Satz 1 '\r. 3 gilt entsprechend. 

§ 11
Sonstige Zeiten 

, l I Die 7eit, wahrc'nd der ein Beamter nach \'ollend u n,� clt-, 
,1c'l•/ehnten Leben,1.ihres vor der BenJtung in d,,s ßt\1m'en
\·erhaltnis 
1. a) als Rechtsanwalt oder Verwaltungsrechtsrat oder a}s

Beamter oder:'-.: otar, der ohne Ruhegehaltsberecht1g·,mg 
nur Gebühren bezieht, oder 

b I h,n1 ptberutl1ch 1m Dienst \lllen tlid1-rl'chtlcher l,elr
gi(>nsge�ellsch,uten oder ihrer\ erbande (Artikel J-!1 1 de, 
Grundgesetzes I oder im öffentlichen oder nichtL>ttentli
chen Schuldienst3 J oder 

c1 hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundesta
ges oder der L1ndtage oder k,,mmunaler \'ertretung,
körpersch,1tten, ,der 

d J luuptberuflich 1m Dienst von kc,rnmunalen Spit/en \ c•r
bänden oder ihren Landesverbänden 

tätig gewesen ist oder 
' hauptberuflich im ausländischen öffentlichen Dienst ge

standen hat oder 
a i auf wissensch,ütlichem, künstlenschem, techrn,<h,·m 

oder wirtschaftlichem Gebiet besondere Fachkenntnisse 
erworben hat, die die notwendige\ oraussetzung rur die 
Wahrnehmung seines Amtes bilden oder 

b1 als Entwicklunphelfer im Sinne des Entwicklungshel-
fergesetzes t,itig gewesen ist. 

Lmn als ruhegeh<1l tt,1hige Dienst/e1t berücks1cht1gt 1, c'rden, 
die Zeit nach '.\iummer 1 Buchstabe il und '\ummer 3 1ed,xh 
höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre 
hmaus. 

12 1 § 7 Satz 1 Nr. :', plt entsprechend 

§ 12
Ausbildungszeiten 

il l Die nach \"ollendung des �iebzehnten Lebensjc1hres 
\·,·rbrachte 'v\inde,tzeit 
1. der außer der ,illgemeinen Schulbil,1ung vurgeschriebc'nen

Ausbildung (Fachschul-, Hochschul- und praktische Aus
bildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit),

2. einer praktischen hauptberuflichen Tatigkeit, die für die
Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschrieben ist,

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden. 
Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art der 
Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich. 

(2) ...

(3) Hat der Beamte sein Studium nach der Festsetzung von
Regelstudienzeiten in dem jeweiligen Studiengang begonnen, 
kann die tatsächliche Studiendauer nur insoweit berücksich
tigt werden, als die Regelstudienzeit einschließlich der Prü
fungszeit nicht überschritten ist. 

(4) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können Zeiten nach
Absatz 1 als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, wenn und 
soweit sie für Laufbahnbewerber vorgeschrieben sind. Ist eine 
Laufbahn der Fachrichtung des Beamten bei einem Dienst-
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herrn noch nicht gestaltet, so gilt das gleiche für solche Zeiten, 
die bei Gestaltung der Lautbahn mindestens vorgeschrieben 
werden müssen. 

§ 13
Zurechnungszeit und Zeit 

gesundheitsschädigender Verwendung 

{ 1) Ist der Beamte rnr Vollendung des sechzigsten Lebens
jahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten, 
\-vird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf 
des \.fonats der Vollendung des sechzigsten Lebensjahres, 
soweit diese nicht nach anderen Vorschriften als rnhegehaltfä
hig berücksichtigt \\,·ird, für die Berechnung des Ruhegehaltes 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzuge
rechnet (Zurechnungszeit). Ist der Beamte nach § 45 de„ 
Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden Landes
recht erneutindas BeamtenverhJltnis berufen worden. so•.-.·ird 
eine der Berechnung des früheren Ruhegehaltes zugrunde 
gelegene Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt. als die 
Zahl der dem neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienst
jahre hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt zugrunde 
gelegenen Dienstjahre zurückbleibt. 

(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, in
denen er gesundheitsschädigenden klimatischen Einflüssen 
ausgesetzt ist, kann, soweit sie nach Vollendung des siebzehn
ten Lebensjahres liegt. bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtig \Verden, wenn sie ununterbrochen 
mindestens ein Jahre gedauert hat. Entsprechendes gilt für 
einen beurlaubten Beamten, dessen Tätigkeit in den in Satz 1 
genannten Gebieten öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
Interessen diente, wenn dies spätestens bei Beendigung des 
L"rlaubs anerkannt v,:orden ist. 

(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absatzes 1 als
auch die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, findet nur die 
für den Beamten günstigere Vorschrift Anwendung. 

§ 14
Höhe des Ruhegehaltes 

(1 l Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger 
Dienstzeit 1,875 \'0m Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge(§ 3), insgesamt jedoch höchstens fünfundsiebzig vom 
Hundert. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen 
auszurechnen, wobei die zweite Stelle um eins zu erhöhen ist, 
wenn in der dritten Stelle ein Rest verbleibt. Zur Ermittlung 
der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfal
lende Tage unter Benutzung des Nenners dreihundertfünf
undsechzig umzurechnen; Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Das Ruhegehalt erhöht sich um li,30 Deutsche Mark,
wenn seiner Berechnung ein Ortszuschlag der Stufe 2 zugrun
de liegt; § 40 Abs. 5 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt 
entsprechend. 

(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert für
jedes Jahr, um das der Beamte vor der Vollendung des 
fünfundsechzigsten Lebensjahres nach§ 42 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
des Bundesbeamtengesetzes4) oder entsprechenden landes
rechtlichen Vorschriften in den Ruhestand versetzt wird. 
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens fünfunddreißig vom
Hundert der rnhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 3) zuzüglich 
eines Betrages nach Absatz 2. An die Stelle des Ruhegehaltes 
nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, fünfundsechzig 
vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Diensbezüge aus 

-1) S. § 102 Abs. 2 \:r. 1 PfG (GVOBI. 1989 S. 185), § 23 Abs. 3 �r. 1 KBG 
IGVOBL 1981 S. l69l 

der Endstufe der Besoldungsgruppe . .\ .:1 zuzuglich eine� 
Betr,1ges nach Absatz 2. Die \.1indestversorgung nc1ch Satz 2 
erhöht sich um fünfundvierzig Deutsche \1ark tür den 
Ruhestandsbeamten und die Witwe; der Erhöhungsbetrag 
bleibt bei einer Kürzung nach§ 25 außer Betracht. 

(5) ... 

§ 1-lc a
Vorübergehende Erhöhung 

des Ruhegehaltssatzes 

( 1 l Der nach den sonstigen Vorschriften berechnete Ruhege
haltssatz erhöht sich vorübergehend, wenn der Beamte vor der 
Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres in den 
Ruhestand getreten ist und er 

l. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit rnn sechzig
Kalendermonaten für eine Rente der ge�etzlichen Renten
versicherung erfüllt hat,

2. a) dienstunfähig im Sinne des§ 42 Abs. 1 des Bundesbe
amtengesetzes5 ) oder entsprechendem Landesrl.'cht ist 
oder 

bl wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten ist und das sechzigste Lebensjahr 
vollendet hat, 

3. einen Ruhegehaltssatz von siebzig \'0m Hundert noch nicht
erreicht hat und

4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 a Abs. 6 bezieht. Die
Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie durchschnitt
lich im Monat den Betrag in Höhe eines Siebtels der
monatlichen Bezugsgröße (§ 18 des Vierten Buches Sozial
gesetzbuch) nicht überschreiten.

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt eins rnm
Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf 
Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit (Absatz 1 
'.\r. 1) anrechnungsfähigen Pflichtversicherungszeiten, soweit 
sie nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres bis zum 
Beginn des Ruhestandes zurückgelegt wurden und nicht als 
rnhegehaltfähig berücksichtigt sind. Der hiernach berechnete 
Ruhegehaltssatz darf siebzig vom Hundert nicht überschrei
ten. In den Fällen des§ 14 Abs. 3 ist das Ruhegehalt, das sich 
nach Anwendung der Sätze 1 und 2 ergibt, entsprechend zu 
vermindern. 

(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des !\.fonats
weg, in dem der Ruhestandsbeamte das fünfundsechzigste 
Lebensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn der Ruhestands
beamte 

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversiche
rung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der
Rente, oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 '.\r. 2 Buchstabe a nicht mehr
dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihm der
Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor
dem Beginn der Erwerbstätigkeit.

§ 35 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.

(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag
vorgenommen. Wird der Antrag nach dem Eintritt de� 
Beamten in den Ruhestand gestellt, so tritt die Erhöhung vom 
Beginn des Antragsmonats an ein. 

5) S. § 103 Abs. 1 PfG, § 25 KBG.
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§ ] ;
Lntrrh.iltsbeitr.ig für entlassene Beamte 

auf Lebenszeit und auf Probe 
(1) Einern Be.rn1ten ,rnf Lebenszeit, der Hlr Ablei,;tung einer

!)1L'J1,tieit \·,,11 tunt 1,iiirL·n 1.::: -1 .'\b, 1 '\:r 'l \\l'(c'n 
lJ1en,tL:nfahi,::keit oder l::.rre1ch!=Ib der :'\ltl'r�gren1t= n,Kh S J; 
S,üz 2 d'=s BL:ndesbeamtenge,etzes oder t•ntsFrecl1'=ndcrn 
L,1ndc•,bc,i111tc-1°,rl'dlt entLhsen i,t, kann c·111 Lnterh.1ltsbL·itr,1( 
bb 1ur l ILi!w ,1c•;, J,uhcc;ehaltl's bc:\\'lll1gt \\·erden. 

(:2) Das gleiche gilt für einen Beamten ,rnt Probe. der \\·egen 
Dicn'-tunbhi,(KL'it oder wc_gL'n Erreichc•n, der .--\ltc•rsgrc111c• 
entlcis,en ist(:: �l Abs. 1 '\Jr. J, A.bs. 3 clt:>, llundc,bl'dt11tcn,'c:-
setze, oder en-t,Frechendes La.ndesrechtl-

- '" 

Abschnitt III 
Hinterbl iebenenversorgung 

§ l tl
Allgemeines 

Dit· 1 1 intc-rl0 1Id1crwm t'r'-m,c-;u nc-; , c:;,:, 17 [,is 2r:1 um tclfit 
1. Btczüge für den Sterbemona.t,
7 Sterbegeld,

4. Witwenabtindung,
..,_ \\aisengeld.
IJ. L. nterhclltsbe1tr;ige.
, . Witwen·er,orgung.

§ l :-'
Bezüge für den Sterbemonat 

( l) Den ErL0c•n eines\ c·rsturbenen Beamten, Ruhl'standsL0e
<1mten uder cntLbsenen 13eamten \'Crbleiben für den Sterbemo
nat die Bezüge des Versturbenen. Dies gilt auch für eine für den 
Sterbemon.:it gewiihrte -\ufwandsentschädigung. 

(2) Die an den \'erstorbenen nuch nicht gezahlten Teile Liter
Bezüge für den Sterbemonat können statt an die Erben auch 
an die in § l '1 Abs. 1 bezeichneten Hintl·rbliebencn gezahlt 
\\'erden. 

§ 1,-;
Sterbegeld 

(1 l Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines 
Bl'amten aut \\'idernri 1m Vorbercitung,;L1ienst erh,,lten der 
überlebende Ehegatte und die Abkömmlinge des Beamten 
Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der 
Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen 
ausschließlich der Auslandskinderzuschläge und der Vergü
tungen in einer Summe zu zahlen; § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend beim 
Tode eines Ruhestandsbeamten oder eines entlassenen Beam
ten, der im Sterbemonat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; 
an die Stelle der Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder der 
Unterhaltsbeitrag zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach§ 
50 Abs. 1. 

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 nicht
vorhanden, so ist Sterbegeld auf Antrag zu gewähren 
1. Verwandten der aufsteigenden Linie; Geschwistern, Ge

schwisterkindern sowie Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des
Todes des Beamten mit diesem in häuslicher Gemeinschaft
gelebt haben oder wenn der Verstorbene ganz oder
überwiegend ihr Ernährer gewesen ist.

7 sonstigen Personen. die die Kosten der letzten Krankheit 
,1cic•r der fü·,tcittunL'; _L';dr,H.:_l'n hal0,·n. bis ;ur 1-lLilw ::1rlT 
.\utwendungen. 

1; 1 Stirbt erne \\ It\, e uder eine tn1here Ehefrau c:ne, 
lll'Jrnten, Lll'f rm Ll'Itpunkt lil'' TL>dl', \\'itwu·,.:,_,ld ,>clL·r ,·m 
Lntl'rhalhbe1trag zu,tand, ,u crh,dten die m --\b,,:t,,- 1 
genannten Kinder Sterbegeld, wenn sie berechtigt s:nd, 
\Yc1i,;e11geld l,der einen L-ntc-rhalhbe1trag zu bc>zieht·n und 
\\-L'lrn sIL' ;ur L".e1t ck·, Tudl'S ;ur hc1usli,lwn Cc·mc:111och,1tt der 
Verstorbenen gehört ha.ben. Absa. tz l S,1tz 2 erster Halbs,1t1 ,>ilt 
entsFrechend' mit der \la.G,::abe, da.L' an die Stdie der 
D1t·11stbe1fr.;ecL1s \\it1,e111.;l'ld ()dl'rllc·r L nterh,1lhbL'Itr.1( tr1tt 

1-1 l Sind mehrere s:;leichberechtigte rersonen ,·,,rhanden. �o 
ist tur die Bestimmun.i:; des Z,1hlungscmpfängers die Re1hen
ft,lgc'der ,--\utz;1hlun,L'; In dl'n \bs,it;c•n I und 2 m.iL<gehl'nLL L,ei 
Vorliegen emes wichtigen Grundes kann wm dieser Reihenfol
ge ,1,bgewichen oder das Sterbegeld a.uigeteilt \\erden. 

§ 19
Witwengeld 

11 i Die \\'itwe eines Bea.rnten aut Lebenszeit oder ernes 
Ruhestandsbeamten erhält\\ it\\·engeid. Dies gilt nicht,\\ enn 
1. die 1-:hl· rrnt dem \'erstorbenl'n \\L'r1lt',l'r ab drei \h,n,üe

gedauert hat, es sei denn, daß nach den besonderen
Lmständen des Falles die .-\nnahme nicht gerechtfertigt ist,
LL1l� c•s der ,1llleini;-;�· oder uL0erw1cgvndc L\\eck der f-kirat
war, der \\'itwe eine Versorgung zu \·erschatien, oder

?.. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den 
]-;uhestanLJ gl'Schl,"-sl'n wprdc•n ist und der l,uhl'stanLbhe
,mlte zur Zeit der Eheschließung das füntundsechngste 
Lebensiahr bereits nillendet hatte. 

!?.) .-\L0�,,tl l gilt auch tur die \\1t\\e cmö fü�,1rnten aut 
Probe, der an den Folgen einer Dienstbesch:idigung 1§ 4h .--\bs. 
1 des BundesbeamtengeseL!es oder entsprechendes l.a.ndes
recht l \cr,tl 1rbcn ist, 1dc-r d c•m die 1-:ntsc·heidu n L'; n,ich S 41_, --\ bs_ 
2 deS Bundesbeamtengesetzes oder dem �nbpre�henden 
Landesrecht zugestellt war. 

S 20 
Höhe des Witwengeldes 

1] 1 Das \\'itwcn,i:;t·!d betr.l_L';t sedv1g \Um Hundert ,ies
Ruhegehaltes, das der Verstorbene erhalten hat oder l1atte 
erhalten können, wenn er am Todestage in den Ruhestand 
getreten wäre.§ 14 Abs. 5 und§ 14 a finden keine Anwendung. 
Anderungen des Mindestruhegehaltes (§ 14 Abs. -1:) sind zu 
berücksichtigen, 

(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der
Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht hervorgegan
gen, so wird das Witwengeld (Absatz 1) für jedes angefangene 
Jahr des Altersunterschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom 
Hundert gekürzt, jedoch höchstens um fünzig vom Hundert. 
\lach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für jedes angefange
ne Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Betrag fünf \·om 
Hundert des Wirtwengeldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag 
wieder erreicht ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld darf 
nicht hinter dem Mindestwitwengeld (Absatz 1 in Verbindung 
mit§ 14 Abs. 4) zurückbleiben. 

(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist auch
bei der Anwendung des§ 25 auszugehen. 
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§ 21
vVi twenabfindung 

1 J, L11L' \\'it1,L', dtL' .\nspru.:h aut \\1t11L'np·ld 1lder ,rnt 
einen Lnterhaltsbe1tr,1g hat, erhält im Falle einer Wieder\er
heiratung eine \.\'it1,·e1Hbiindung. 

(2 1 Die \Vit1,·enabfind ung beträgt das\ ierumiz1,·,rnz1gt,1cl1e 
,le� tlir ,ll'n '.vfonat, in ,1em ,ich die \\-it1, L' wiedern'riwir,1t,'t 
n,1rh \n\,·endung ,kr \ nrechnung,-. Kur;ung,- und Rulwn,
nir,chr1tkn /LI 1,1hk·11L1t·n !)dr,1,gL'' ,IL'' \\'it1, vngddL", ,,,1,·r 
LnterhaJsbeitrages; eine Kürzung nach§ 23 und die ,-\n11en
dung der §§ 33 und ;.Je Abs. 1 '.\r. :, bleiben jedoch ilUL;er 
Betrilcht. Die Abfindung 1st in einer Summe zu zahlen. 

1:c;i [,,bt der .,\nsr'ruch ,1uf Witll'engc•ld ,,der auf L'ntcrh,1lt,
b,·1tr,1,g nach t; hl .,\b, , ll'iL·dL•r aut, ,,, 1,t di1· \\'it1H•n,1l,t111-
dung, ,,,\\'L'lt o?L' tur ,:11w /L•Jt bL'rL·chnd ht, d1t· n,1,h ,km 
W1eder,1ufleben de� .\nspruchs auf \\1t1\engeld oder Lnter
haltsl'e1trag liegt, in angemessenen mLmatlichen Teilbetr,,gen 
einzubehalten. 

ii 22 
L nterhaltsbeitrag 

für nicht witwengeldberechtigte Witwen 
und frühere Ehefrauen 

( ll In den fällen des § 19 Abs. 1 Satz 2 '-.;r. 2 ist, sofern die
besonderen L'mstiinde des Falles keine 1olle oder tei!l,·eise 
VL•rs,1gung rechttertigcn, t•in Lntc•rhalt,beitrag in Hiiht• cl,·� 
\Vit1,,•ngeldes 1u ge1\·c1hren. Enverb,,•111kommen un,1 Er-
1,verbsers,1tLeinkummen ,rnd in ,,bgenws,enl'm Lmtang ,1n1u
rechnen. 

\2l Der geschiedenen Ehefrau eines \·erstorbenen Beamten 
oder Ruhestandsbeamten, die im Falle des Fortbestehem der 
Ehl' \\'it\\'engdd erhalten hätte, ist aut .\ntrag ein L'nkrh,1lt,
be1tr,1g tnsllweit 1u gt'I\ c1hren, Jb si,· 1m Zeitpunkt des T, ,des 
des ße,1mten oder Ruhestandsbeamten gegen dil'Sl'n ein,·n 
Anspruch auf schuldrechtlichen Versorgungsausgleich nach 
§ 1:;s7 f I\.'r. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen einer
Anll'artschaft oder emes Anspruchs nach§ 1387 a Abs. 2 :\r. l
des Bürgerlichen Gesetzbuchs hatte. Der Unterhaltsbeitrag
wird [t·d,1,·h nur gL•11·,1hrt.

1. s,llang�' die geschie,il'ne Ehetrau berub- oder crwcrbsunt,1-
hig im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist oder
mindestens ein waisengeldberechtigtes Kind erzieht oder

2. wenn sie das sechzigste Lebensjahr 1·01lendet hat.

Der Er1iehung eine, \,·,1isengeldbert•chtigten Kinde� stl'ht
die· c.;,,rge fur ein 1,·a1,t·ngeldbL'rL'Chtigtt·, 1--..ind rrnt k(irperli
chen udcr geistigen C,d,rechen gle!Ch. Der nach S,1t1 l 
festgestellte Betrag ist in einem Hundertsatz des Witwengeldes 
festzusetzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel des 
entsprechend§ 57 gekürzten Witwengeldes nicht übersteigen. 
§ 21 gilt entsprechend.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die frühere Ehefrau eines
\'erstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten, deren Ehe
mit diesem aufgehoben oder für nichtig erklärt war.

§ 23

Waisengeld 

(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit,
eines verstorbenen Ruhestandsbeamten oder eines verstorbe
nen Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschä
digung(§ 46 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entspre
chendes Landesrecht)i) verstorben ist oder dem die Entschei-

) S. § 20 Abs 1 PtG, § 28 Abs 1 u 2 KBG 

dung nach::: .Jc6 Abs. 2 des Bundesbeamtengt·<etzö uder derr 
,·nhf'fL'Ch,_·n,kn Lrnde,rc,ht /Ugt",tl'llt 1,·,1r ,-rli.1 t,·n \\',11<c>n
g1·ld. 

(2) Kein\\ aisengeld erh,1lten die Km der t·11w, 1 erstorbenen
RuhestarlLisbeamten, wenn ,icb Kindschatto1·erh,1ltnis durch 
Annahrne ,1b Kind begrün,il't wurde und der Ruhest,rndsbe
amte in drl'oem Zeitpunk: l,ere1ts im Ruhest,,n,i \\'Jr und dc.1s 
ftintund<c'ch11g,k Ieben,1,1hr 1\lllcndt't h,1ttL' , k,111111h1wn 
jL·du,-h ,•111 L ntL·rh,1lhbL•1trc1c; f,1-, ;ur l lulw ,lc, \\,1i,1·11,g,,Jde, 
bc\\ illist 11 vrclen. 

Höhe des Waisengeldes 

11 i D;;, \\cirsl'ngcld betragt für die H,1lb,1 ,11-'L' /1nilt 1·L1m 
l lundcrt un,1 tur diL· \·1,ll•,.\,li,,· 11,·,11vig \c•111 Hun,h-rt d1·,
IS:uhcgeh,1ltc,, das <.lL'r \,•r,t,,rbL'nL' l'rh,1lk11 li,lt 1ldcr h,1ttl'
erhalten k,1nnen, wenn er am Todestag in ,it'n Ruhestand
getreten 11·,ue. § l .Jc Abs. 5 und� l.Jc a finden keme .\111vendung.
Anderungen des :Vfindestruhegehaltes (§ l.Jc .\bs . .Je l sind zu
berücksich hgen.

12) \ \'en n ,l lt' :\lu tter de, !--..111dt·s des \ L'rst11rbc•J1L'l1 111cht /ll m
fle/uge 1,111 \Vit1,'1•ngeld bL-rLchtigt 1st 1111<1 ,weh kl'i r1l'n 
Unterhaltsbeitrag in Hiihe ,ies \Vit1,·engeldes erh,ilt, wird das 
\Vaisengeld nach dem Sat; t'ur Voll\,\'c,isen gezahlt; es darr 
zuzüglich ,ies linterhaltsbertrages den Betrag des \Vit\Yengel
des und des \\'aisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht 
uberstei,c;L'll 

(C\) f'rgd1,,n ,ich tür L'iJ1c• \\,llSL' \V,1iscngeld,111,prücl1l' ,lll� 
Beamten1·crh,Htnisscn mehrerer Personen, 111rd nur das 
hochste \\·,,1sengeld gezahlt. 

Zusammentreffen von Witwengeld, 
Waisengeld und lnterhaltsbeiträgen 

( l) \V1t1,·en- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch
zusammen den Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu 
legenden Ruhegehaltes übersteigen. Ergibt sich an Witwen
und Waisengeld zusammen em höherer Betrag, so werden die 
L1inzelnen Bc'/Ügc im gleidwn \ L'rh:iltnis gekür1t. 

\2) :\,1ch dem Ausschc1d,·n l'll1L'S \Vitl\L'n- ,,ciLr \V,1isl'ngeld
berechtigten erhöht sich ,i,b \Vitwen- oder \ \'aisengeld der 
\·erbleibenden Berechtigten \'Om Beginn des folgenden \1onats 
an inso1\·eit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den \·ollen Betrag 
nach § 20 oder § 24 erhalten. 

\3) Die \bs,ltZL' 1 und 2 gl'lten L'ntsprl'clwml. wenn nebL·n 
\Vitw1•n- ,,d,·r Wai,engl'ld t•Jn Lntl'rh,1lt,b,•1tr,1g nad1 ti 22 
,\bs. 2 oder 3 gl'wahrt wird. 

(4) Unterhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 1 gelten für die
Anwendung der Absätze 1 bis 3 als Witwengeld. Unterhalts
beiträge nach§ 23 Abs. 2 dürfen nur insoweit bewilligt werden, 
als sie allein oder zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebe
nenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgrenze 
nicht übersteigen. 

§ 26
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

von Beamten auf Lebenszeit und auf Probe 

(1) Der Witwe, der geschiedenen Ehefrau(§ 22 Abs. 2, 3) und
den Kindern eines Beamten, dem nach§ 13 ein Unterhaltsbei
trag bewilligt worden ist oder hätte bewilligt werden können, 
kann die in den§§ 19, 20 und 22 bis 25 vorgesehene Versorgung 
bis zu der dort bezeichneten Höhe als L'nterhaltsbeitrag 
bewilligt werden. 

(2) § 21 gilt entsprechend.
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Beginn der Zahlungen 
, l / Die /,1hhrnc; cil'S Wit\\.L'n- und \V,11sengdJt·s scll\ IL' L'i1ws 

L nterhaltsbeitr,1c;e, nach§ 22 Abs 1 oder§ 23 Abs. 2 beginnt 
m:t dem :\blaut des Sterbemon,,ts. Kinder, die nach diesem 
Zeitpunkt geboren 1\·erden, erh,üen \Vaisengeld I om Ersten 
cie� Geburt'-m,,nats an. 

1 2) Die /,1hlunc; eines lnterh,1lt,be1trages 11,llh S 22 Abs. 2
, icll'f , bL'.c;innt 1111 t ,il'm Er,tL'll ,lc-, \ inna ts, in Jem c'l llL' dL·r in 
S 22 Ab�. 2 S,1t1 :?. genannten \oramsetzungen eintritt, 
truhestens jed,,ch mit /\blaut des Sterbemonats. 

, :\1 Die Ab�iltze l und 2 gelten entsprechend für die Zahlung 
emes Lnterha·t,beitra:c,es nach S 2h. 

Witwerversorgung 
Die§§ 19 bis 2:- geiten entsprechend für den Wit1\ er oder den 

s::e�chiedeen Ehemann (§ 22 . .'\bs. 2, 3) einer ,·erstorbenen 
Re,1rntin (,der R:.1hcstandsbe,1mtlll . .'\n die Stelle des \Vitwen
c:;c·ldes 1m Sirnw dL'r Vorschritkn dil'ses Ccsel/L'' tritt das 

\\1t\\L'r:c,L·ld. ,rn cilL' Stclll' dL·r W1t\\l' der Wit1,·er 

Abschnitt IV 
Bezüge bei Verschollenheit 

Zahlung der Bezüge 
1]) Ein versch,,!lener Beamter. Ruhestandsbeamter oder 

sonstiger Versors::ungsempfänger erhält die ihm zustehenden 
Bezüge bis zum .·\blaut des \lonats, in dem die oberste 
lJ1L'nstbL·hilrde clclL'r diL' nm ihr l,e,t1mmte Stelle kststl'llt. ,L1ß 
,L'lll .\blebL·n mit\ \,lhrschcinlichl--L•it ,rn,rum·lrnwn hl. 

12) Vom Ersten des 'vionats ab, der dem in Absatz 1
bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im 
Falle des Todes des Verschollenen Witwen- oder \\'aisengeld 
<'fhalten \,·lirden c1der einen Cnterhaltsbeitrag erhalten könn
tu1. dtL'Sl' l3t·/u:�L' Die§§ l 7 und 1 ,'< c;elten nid1t. 

, ,) Kehrt dl'r \.LTSclwlk·ne ,ruruck. ;,u lebt sein ,\föprch aut 
l3ezüge, soweit nicht besondere e;esetzliche Gründe entgegen
,tehen, wieder iluf. '.\iachzahlungen sind längstens iür die 
Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Absatz 2 für den 
�!eichen Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurechnen. 

, -t) Ergibt sieh. ciclß bei l'inem lleamten die Vor,rn,,e.'L,ungL'n 
llL''- § LJ des ßundl'sbesuldungs,c;esl'tzes vorliegen. ,u können 
cl 1e nach Absatz 2 gezahlten Bezuge \'Oll ihm zurückgeiordert 
werden. 

(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit
gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über den Tod 
des Verschollenen ausgestellt. so ist die Hinterbliebenen ver
sorgung von dem Ersten des auf die Rechtskraft der gerichtli
chen Entscheidung oder die Ausstellung der Sterbeurkunde 
folgenden Monats ab unter Berücksichtigung des festgestellten 
Todeszeitpunktes neu festzusetzen. 

Abschnitt V 
Unfallfürsorge 

§ 30
Allgemeines 

(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, so
\,·ird ihm und seinen HintL'rbliebenen Gnfallfürsorge gewährt. 

, 2' Die C nfo llfurs,,rge um fafü 
Er,t,1ttung \'l>n '-i,1chs,h,1dcn und h·,, 1n,lc·rL'n :\ut1,·,,ncll:11-
�L\n r� .�2), 

' Heikerfahren (§§ 33, 3-tl. 

-+. l nfallmhegehalt oder Cnterhaltsbeitr,,·s:: (§§ ,f, bis,-,,, 

h etnmalige Lntallents, h,1digung (§ -t., 
1::SI Im übrigen gelten die allgemeinen \,,rschriften. 

� ,1 
Dienstunfall 

1 l I Dienstuntall 1st ein ,rnt aulit•rer F1m, 1 rku ng L1l'rnlwnci ""
pk)tzliches, örtlich und ?:t::'itlich bestimmbares, einen Kmrer· 
schaden 1·erursachendes Ereignis, d,b 111 Ausübung ,,der 
infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören auch 
1. DiL·nstreisen. DiL'nst.l:'.,mge und die d1,,n,t1iche Litigh·it ,1m

i)t•s t1mmu ngsurt.
' ciic Ieilnahme an dienstlichen Veramultungen. 

C:::l . .'\ls Dienst gilt auch 
1. das Zurücklegen des mit dem Dienst zu:;ammenhängenden

\ \·eges nach und 1·011 cier Dienststelle; hat ,ier Beamte \,·e,:;;en
d,·r' Fntfornung ,L'll1l'r st;indigen F,1m111L'rl\\'Llhnun,c; 1 ,,m
D1ensturt an di,,-,;en ,Jder in dL'SSL'n ".,,ht· eine LntL·rkuntt.
s,l gilt Halbsatz 1 <'luch für den \\cg 1·un und nach der
Familienwohnung; der Zusammenhang mit dem Dien,t s::ilt
als rncht unterbrochen. wenn der Beamte von dem unmit·
tel baren Wege zwischen der Wohnung und der Diensbtelle
in 1ertrl'tb<1rem Lnü,mg abweicht. 11eil st•in Kind IS :'. de•,
i)undL·skinderge\d�c•,et/L'sl, das mit ilirn in einem f laush,1lt
kl•t. wegen seiner ,1dt•r serncs Eht'.c;,\tten berutliclwn
Tcit1gkeit fremder Obhut anvertraut 1\·ird oder weil er mit
anderen bemfstätigen oder in der gesetzlichen L'nfalhers1-
chemng versicherten Personen gemeinsam ein Fahrzeug
für den Weg nach und von der Dien,tstelle benutzt;

7 cLis .'\bheh,'n eines (,ekibetr,,ges hl'l L'iilL'lll Ct'ldm,titut. ,w 
das der Diensthnr chl.' Dicnstbe/Üge de, i::ll'cimten Lu dessl'n 
Gunsten überweist oder zahlt, wenn der Beamte erstmalig 
nach Coerweisung der Dienstbezüge das Geldinstitut 
personlich aufsucht. 

Ein Lnfall, den der' \'erletzte bei Durchtuhrung des I leih cr
lahrens (t:i :n1 oder ,1ut L'im·m hieuu n,1t\\'e11digen \\L'c;L' 
erleidt>t. gilt als Folge c·rnes DienstuntallL'" 

\3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstlt
chen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung an bestimmten 
Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krank
heit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, daß der Beamte 
sich die Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen hat. Die 
Erkrankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets ab 
Dienstunfall, wenn sie durch gesundheitsschiidigende Ver
hältnisse verursacht worden ist, denen der Beamte am Ort 
seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland 
besonders ausgesetzt war. Die in Betracht kommenden 
Krankheiten bestimmt die Bundesregierung durch Rechtswr
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist
ein Körperschaden gleichzusetzen, den ein Beamter außerhalb 
seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf sein 
pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen seiner 
Eigenschaft i!ls Beamter angegriffen wird. Gleichzuachten ist 
ferner ein Körperschaden, den ein Beamter im Ausland 
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erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, Autmhr oder Lnru
lwn, dl'rwn l'r ,im Ort ,,'llll'S dienstlich ,11w;eurdnl'tl'n . .\utent
haltes im Ausli\nd besonders ausgesetzt \,·ar. angegritten wird. 

(:;1 Lnfallfürs()fge :<ann auch einem Beamten ge\\ ,,hrt 
1,·erdc·n, der ;ur \\',1hrrwhmung einer T.itigkeit. ,1ie ,,ttentii
chen Belangen oder dienstlichen Intert'ssen dient, beurlaubt 
1,orden ist lind in Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit 
einen K,irpcr,, h,,dcn c•rle1det. 

Erstattung von Sachschaden 
und besonderen Aufwendungen 

Sind bei eintcm Dien,tunfall Kleidungsstücke oder sonstige 
C,•g,•11:,t!inclt· die der ßtcamtc mit sidi 1-'l'i(ihrt h,1t bcschiidi l-'t 
llder 1erstort wurden oder abhanden gekommen, so kdnn 
datür Ersatz \!;eleistet \\'erden. Sind durch die erste Hilielei
stun g n,Kh dem Lnfall besondere K<,stc:>n enhtc1ndt>n, so ist 
dem !Je,1mtcn der nc1chwcisl1ar nutwc•ndigt> .\ui\vand zu 
ersetzen. 

Heilverfahren 

(11 Das Heil\·erfahren umfaUt 

1. die not\\'end1ge ,irLtliche 13eh,mdlung,
7 ,iie not,vendige \ ersorgung mit Arznei- und anderen

\ \L'ilmitteln. Ausstattung mit Kiirpcrers,lt/stucken, ,irtho
Fi1d1schen und anderen Hiltsmitteln, die den Erfolg der
Heilbehandlung sichern oder die Lnfallfolgen erleichtern
s!l!lt>n,

3. die nlltwendige Pflege(� 3-ll.

(21 . .\n Stelie der ärztlichen Behand Jung sowie der Ver sor
g um, mit Arnwi-und ,,nderen l fet!mittt>ln kann Krankenhaus
beh,rndlung oder Heil,rnstaltsptlege gewährt werden. Der 
\'erlt:'tzte ist \·erpflichtet, sich einer Kr,mkenhausbehandlung 
tldL'r HeiLrnot,ltsptlege /Lt LtntL•r/iehen. wenn sie nach ,1mts
,ir/tlichern Cutachten zur Sicherung Je:, Heilerfolges not\,·en
dig ist. 

1,, Der \·erkt/te ist \ erptlKhtet, ,ich einer är/tlicht>n 
lkh,111cllun� /U unternehen, e" sei denn, daß sie mit erner 
erlwl1lichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Verletzten 
\·erbunden ist Da5 gleiche gilt l'ür eine Operation dann, \,:enn 
�ie kernen erheblichen bngritt ll1 die k(lrperlrche Lnversehrt
heit bedeutet. 

(-li Vemrsachen die Folgen des Dienstunfalles außern;e
wl>linlrche K,>sten für Kleider- und W;i,cheverschleiß, so sind 
diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der Verletzte 
an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, so können auch 
die Kosten für die Überführung und die Bestattung in 
angemessener Höhe erstattet werden. 

(5) Die Durchführung regelt die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 

§ 34
Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag 

( 1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalles so hilflos, daß
er nicht ohne fremde Wartung und Pflege auskommen kann,
so sind ihm die Kosten einer notwendigen Pflege in angemes
senem Cmfang zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch
selbst für die Pflege Sorge tragen.

(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist dem Verletzten
auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag zu dem 
Lnfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge zu gewähren, die Kostenerstattung n,,c.i . ..\.b
s,,t/ l l'ntt.illt. 

§ 35
Unfallausgleich 

1 1) [st der Verletzte infolge des Dienstunicilles in ,einer
En,·erbsfähigkeit langer al,; sechs \lonate \\'esentlich bc
schr,inkt, ,,, c>rh,ilt l'L sobnge dieser 7u-;t,rnd -1ndauert. :0ebcn 
den Dienstbezügen, den Arn,·ii.rterbezugen uder dem Ru."1ege
halt einen L'nfallau,\,:;leich. Dieser\\ ird in Hc•he der Grund
rente nL1ch � 11 Ab". 1 bis --l- de<-, ßundc-..;\·er�( 1r,�ung'."1.�t.'..:.L•t/L)..._ 
se\,.dhrt. 

\2) Die \finderung der Erwerbsfähigkeit 1st nach der 
h1rperlichl'n Bceintr,,chtigung im c1llgl'nlCincn Fn,·erb,leben 
zu beurteilen.! lat bei Eintritt dt's Dienstuntallc:, t'il,e ,il1,ch,itz
bare Minderung der Erwerbstahigkeit bereits bestanden so 1st 
für die Berechnung des Cnfollausgle1ch, \·on der indi\·id ucllen 
En,erbst,,h1gkl'it de, Verlet.-'tcn, ehe' unm1tklb,ir \tlr dem 
Eintritt des Dienstunfalles bestand, auszugehen und zu 
ermitteln, welcher Teil dieser indi\·iduellen En,·erbsfäh1gkeit 
durch den Drenstunt,,11 gemmdert \,urde. l)eruht die rruiwre 
Erwerbsmmdemng auf einem Dienstunfall. so kann ein 
emheitlicher linfallausgleich festgesetzt werden. Für äu8ere 
K,irpc:>rsch,1clt>n könnc:>n \findesthunlfrrts,ltll' rc:>stgc:>set;t \,·c:>r
dl·n. 

13l Der L nfallausgleich wird neu festgestellt, wenn m den 
\t'rh:iltnis,L'n, die fur die Feststellung m,1Ggel1end ge'sesen 
sind, eine \\ esentliche Andemng eingetreten ist. Zu diesem 
Z\,·eck ist der Beamte verpflichtet, sich auf . .\nordnung der 
,,bc'rsten Dienstbt"l1,1rde amts,wztlich untersuclwn /ll Lbsen: 
die oberste Dienstbehürdc kc1nn d1e,c !Jctugnis auf ,rndere 
Stellen übertragen. 

!-ll Der l'nfallausg!e1ch wird ,1uch \\ :ihrt>nd c·irwr Beurlau
bung ohne Dienstbezüge ge\, -1lut. 

d6 

Unfallruhegehalt 

<1 l Ist der Beamte infolge des Dienstunfalles dienstunfähig 
ge\Vorden und in den Ruhestand getreten Sl) erlnlt l'r 
l ntallruh1::geh,dt.

!2) Für die Berechnung des linfallruhegehaltes eines \'Or
\'ollendung des sechzigstc:>n leben�jc1hres in dt>n Ruhc·�t,,nd 
getretenen l3eamten wml der ruht'gehaltfäh1;en Dienst/e1t 
nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 13 . .:1..bs. 1 
hinzugerechnet;§ 1 � Abs. 3 gilt entsprechend. 

13) Der Ruhegehaltssatz n,1Ch § 1-l Abs. l erhoht sich um 
zwanzig rnrn Hundert. Das L'nfallruhegehalt betriigt minde
stens sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der mhege
haltfähigen Dienstbezüge zuzüglich eines Betrages nach § 1-l 
Abs. 2 und dari fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge zuzüglich eines Betrages nach § l-l 
Abs. 2 nicht übersteigen. Es darf nicht hinter füniundsiebzig 
vom Hundert der jeweils mhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgnippe A 3 zuzüglich eines 
Betrages nach§ 14 Abs. 2 zurückbleiben;§ 1-l Abs. -l Satz 3 gilt 
entsprechend. 

§ 37
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

(1) Setzt ein Beamter bei Ausübung einer Diensthandlung,
mit der für ihn eine besondere Lebensgefahr verbunden ist, 
sein Leben ein und erleidet er infolge dieser Gefährdung einen 
Dienstunfall, so sind bei der Bemessung des linfollruhegeh,,1-
tes achtzig vorn Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
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aus der Endstute der nächsthoheren Besoldungsgruppe zu
:c:rundt' /U :l',.;t'll, \,·enn er rntt1lge die,es D1t'n,tunf,1llcs 
,l1en,tuntahig ,C:t'\\·,,rden und rn den Ruhe,tand :..:drcten und 
:m Zeitpunkt des Lintntts m den Ruhestand rntl,lge des 
Dienshmfalles m seiner Er\\'erbsti\tigkeit um 1Tnndestens 
funfzig ,·om Hundert beschrankt ist, Satz 1 ,2;dt mit der 
\laßg,1be, daL< sich für Beamte der Lautbahngruppe des 
c·mfachen Dienstes die ruhegek1ltfahigen Dienstbe1u)2;e min
,h:·stens nad1 ,kr ße,,,IdungsgruFpe ,-\ h, tür Be,rnltt' der 
1 auth1hngrnFF'e des 1rnttkren Dienstes mindt',tt'lls nach der 
Besoldungsgruppe A 9, für Beamte ,ier Laufbahngruppe des 
gehobenen Dienste� mindestens nach der Besoldung:,;gruppe 
.-\ 12 und für Beamte der Lautbahngruppe des höheren 
i;ienstes mindesten nach der Besoldungsgruppe,-\ 16 bemes
sen; die Lintetlung l!1 lauth1hngn1f•�0en gilt für d1t' l'"lizein1ll
/L1gsbe,rnlten. ,l!c' sunstigen Bc•,imtc-n des Vollzug,dienstes 
�md die Beamten des Lmsatzdienstes der ßerufsteuerwehr im 
Bereich der Lander entsprechend 

12) l'niallruhegehalt nach Absatz 1 \Yird auch gewährt,
,,·enn der Beamte 

in ,\usubunc'; des Dienstes durch einen nd1t,\\·1drigen 
Angritt oder 

2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sinne des
§ 31 Abs, 4

einen Dienstunfall mit den m .-\bsatz 1 genannten Folgen 
erleidet, 

§ ,,c:
Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte 

und frühere Ruhestandsbeamte 
(1) Ein durch Dienstunfall , erletzter früherer Beamter,

des',en ßt,amtem·erhältnis nicht durch Eintritt in den Ruhe
stand get>ndet hat, erh:ilt neben dc'm HeilverfahrL'n I ti� 33, 34) 
tur dit' Dauer emer durch den D1efötunfall \·erursachten 
Erwerbsbeschrankung einen Lnterhaltsbeitrag. 

12) Der Gnterhaltsbeitrag betragt
1. bei völliger Erwerbunfähigkeit sechsundsechzigzweidrittel

nim Hundert der ruhegehc1ltfähigen Diefötbt'ZÜ):';e nach
,\bsal/ 4 zuzüglich t>ines Betr,1ges nach ti 14 Abc 2,

1 bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens zwan
zig vom Hundert den der Minderung entsprechenden Teil 
des Lnterhaltsbeitrages nach '.\ummer l, 

(3) Im Falle des Absatzes 2 :\r, 2 kann der Unterhaltsbeitrag,
,,,Linge der \'c,rletzte aus AnL11, des Unfalles unVL•rc,chuldt>t 
cirbeitslos ist, bic, auf den Betr,w; nach Nummer l erhöht 
werden, Bei Hilflosigkeit des Verlet; ten gilt§ 34 entsprechend, 

(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich
nach § 5 Abs. 1. Bei einem früheren Beamten auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zugrunde zu 
legen, die er bei der Ernennung zum Beamten auf Probe zuerst 
erhalten hätte; das gleiche gilt bei einem früheren Polizeivoll
zugsbeamten auf Widerruf mit Dienstbezügen, Ist der Beamte 
wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalles entlassen 
worden, gilt§ 5 Abs, 2 entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für 
einen früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleidete, 
das seine Arbeitskraft nur nebenbei beanspruchte, ist nach 
billigem Ermessen festzusetzen, 

\5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des 
Dienstunfalles entlassen worden, darf der Unterhaltsbeitrag 
nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter demMindestunfallruhegehalt 

(§ 36 Abs, 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Beamte wegen
Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalles der in § 37
bezeichneten Art entlassen worden und war er im Zeitpunkt

der Entlassung infolge des Dienshmtalles in seiner Frwerb,tc1-
h1,s:J,eit um minde,tL·n" tüntzig \'Ulll l lundert be,chr,,nl,,,t, 
trl'tc•n cm d1t' Stelle dl'o \lindestunt,1 llrnht'gL'i1altes ,1Cht/1ec;,, •m 
Hun,Jert der ruhegeh,ilttahigen Diefötb1czuge au:, der Lnd,tu
te der Besoldungsgrn ppe, die sich bei smngemäi;er . .\im en
,i ung des§ 37 ergibt, zuzüglich eines Betrages nach§ 14 .-\b,. :. 
. .\bsatz 4 Satz 4 gilt entsprechend. 

1 h I Die \linderung der Frwerb,f,1h1gkei t ist n,1ch ,Jt,r 
J,,,,irperliclien Beemtr,Khtigung im cllkenwinen En,erl,,I, bt·n 
;u beurteilen. Zum !'.11·t·c:kt' der :\ad1pnitung des Crad,·, der 
.\!indenmg der Erwerbsfähigkeit ist der frühere Beamte 
\·erpflichtet, sich auf Anordnung der c1bersten Dienstbeh,irde 
amtsarztlich untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehc1rde 
kann diese Befugnis auf ,mdere Stellen ü C'l'rtragt'n. 

171 Dw Absiit;e l bis; h gelten ents}•rc·chc·nd tllr ,,1nen c1urch 
Dienstunfall \erlet;:ten trüberen Ruhc·,tand,beamten, der 
seine Rechte als Ruh es tandsbeamter \ er loren hat oder dem d,is 
Ruhegehalt aberkannt \\orden ist. 

� 3Cl 
Unfa II-Hinterbliebenen ver<,orgung 

1 1 l bt ein Beamter, der Unt,1llrulwc;ehalt erhalten h;1tte, ,,,Jer 
ein Ruhestandsbeamter, der Unfall;,uhes;ehalt bezog, an den 
Folgen des Dienstunfalles verstorben, so erhalten oerne 
Hinterbliebenen Cntall-Hinterbliebenen \'ersorgung. Für diese 
gelten folgende be,ondere Vor,chriften · 

D,1s Witwengeld betragt sechzig n1m Hundnt des L nfall
ruhegeh,lltes (§ti J", 37) 

2. Das Waisengeld beträgt für jedes \1·a1sengeldberechtigte
Kind(§ 23) dreißig ,·om Hundert des Cnfallruhegehaltes,
Es wird auch elternlosen Enkeln gewahrt, deren Lnterha.lt
zur Zeit des Dienstunfalles gan, oder überwiegt'nd ,lurch
den Verstorbenen bt'stritten wurde

121 [st ein Ruhest,mdsbeamter., der L ntallruhegehalt be111g,
nicht an den Folgen des Dienstunfalles \·erstorben, so steht ,ien 
Hinterbliebenen nur \'ersorgung nach .-\bschnitt III(§§ lfi bis 
281 zu; diese Bezüge sind aber unter Zugrnndelegung des 
Cntallruhegehaltes zu berechnen, 

§ 40
C n terhalts beitrag 

für Verwandte der aufsteigenden Linie 
\'erwandten der aufsteigenden Linie, deren Gnterhalt zur 

Zeit des Dienstunfalles ganz oder uber\\'iq!;end durch den 
\'c·r,tc1rbenen (§ 3Y ,-\b, l) bestritten \\'urde, ic,t tür die D,iuc•r 
dt'r Bedürttigkt>it em L ntnhciltsbeitrag \'\Jll zuc,ammen dr,·il,ig 
\'0m Hundert des Lntallruhegehaltes zu gewahren, minde
stens jedoch vierzig vom Hundert des in § 36 Abs, 3 Satz 3 
genannten Betrages. Sind mehrere Personen dieser Art vorhan
den, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den 
Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen Elterntei
les treten dessen Eltern. 

§ 41
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

(1) Ist in den Fällen des § 38 der frühere Beamte oder der
frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen des Dienstunfalles 
verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen einen Unter
haltsbeitrag in Höhe des Witwen- und Waisengeldes, das sich 
nach den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des 
Unterhaltsbeitrages nach§ 38 Abs, 2 Nr. 1 ergibt. 

(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbe
amte nicht an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, so 
kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur 
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Höhe des Witwen- und Waisengeldes be,, illigt werden, das 
sich ruch den ,1]lgt'1T1L'11 1en Vllrschrittl'n untl'r Zugmndtc·ll'
gun,g clts Lntl'rh,1lhl•L'ltraµ,L'S ergibt, dt·n ,-!er \l'rsturbl'llL' 1m 
ZL'ltpunkt seines T\1des l•c·/Ugl'n hat. 

(31 Für die Hinterbliebenen eines an den Cnfallfolgen 
\·erstorbenen Beamten ,gilt Absatz 1 enbprechend, wenn nicht 
Cnfall-Hinterbliebenerl\'ersorgung nach::; 39 zusteht. 

(-11 S 21 gilt entsprechL·nd. 

§-12

Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung 

Die Lntallversorgung der Hinterbliebt'nen (§§ 39 bis 41 l dilrf 
insgesamt die Bezüge I L. nfallruhegehalt Llder L'nterhaltsbe1-
trac'; 1 rncht übl'rStL'igen, ,i1e der Vershirl0eiw erhalten hat ,lli,-r 
h,ltte ,-rlulten kimilL'n -'\bweichend n,n S,1tz l sind m Lh·n 
F,illen dt's § 37 als Hcich,tgrenze minde,telb die ruhegeh,1ltfä
higen Dienstbezüge a�ts der Endstufe der nächsthöheren als 
der \·un dem Verstorbenen tatsächlich erreichten Besold �ings
gruppe zugrunde zu legen § 25 ist entsprechend anzuwenden. 
Der l. nt1:L1us).';leich IS ;� 1 Sllwie der Zusdilag bei Hi]fü1s1gkeit 
l':i ,-1 -'\ [,s 2) ()der bei ,,.\rbe1 tslosigkei t(:::, ,,, .-'\bs. 3 S,ltz 1) l•le1 l0en 
so\,,1hl h·i der lkrechnung des Cnterh,1lbbe1trages n,ich S -11 
als auch bei der \·ergle1chenden Berechnung nach§ 25 auLser 
Betracht. 

§-i3

Einmalige Unfallentschädigung 

( 11 Ein lle,imter, der e111en Dienstuntail der in§ 37 bezc•1ch
neten .-\rt erleidet. erh,1lt neben t'iner beamtenrechtlichen 
Versorgung bei Beendigung des Dienst\·erhältnisses eine 
einmalige Cnfallentschadigung von einhunderttausend Deut
sche \!ark, wenn er infolge des Unfalles in seiner Erwerbsta
tigkeit in diesem Zeitpunkt um \\'t'nigstens ilChtzig \Um 
l lundc-rt beemtr,ichtigt 1,t.

(21 l st ein Beamter an ,ic>n Folgen ernes Dienstunfalles der 111
§ 37 beze1Chneten Art \·erstorbeii, wird seinen Hinterbliebenen
eine ernmalige Unfallentschadigung nach ,\laßgabe der fol
genden Bestimmungen gewährt:

Die Witwe sowie die versorgur1,gsberechtigten Kinder 
erh,1lten eine Ent,düdigung in 1-hihe von insges,1mt 
tuntn::;tausend Deutsche Mark. 

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 nicht
\·orhanden, so erhalten die Eltern und die in Nummer 1
bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten Kinder eine
Entsch:1digung in Hhhe von insgesamt fünfundzwanzig
t,1u,end Deutsche \Lirk.

3. SinJ -\nspruchsbered1tigte im Sinne dL•r .\lummern l und 2
rncht vorhanden, so erhalten die Großeltern und Enkel eine
Entschädigung in Höhe von insgesamt zwölftausendfünf
hundert Deutsche Mark

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein
Beamter, der 

1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden
Personals während des Flugdienstes,

2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des besonders
gefährlichen Tauchdienstes,

3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der
Ausbildung oder

4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Munitionsun
tersuchungspersonals während des dienstlichen Umgangs
mit Munition oder

'.J. als Angehöriger eines Verbandes des Bundesgrenzschutzes 
für besondere polizeiliche Einsätze oder eines entsprechen-

den Polizel\·erbandes der Länder bei emer besonders 
gefährlichen Di,•nsthandlun,g im Icinsdt/ ,,,ier m der 
,\usb1kium:; d,vu nder 

6. im Em',atz beim Ein- oder .\ushängen von .\uLsenlasten bei
einem Drehflügelflugzeug

einen L'nfall erleidet, der nur ciuf die eigentümlichen Verhält
nisse des D:enstes nach den.\ ummern 1 bis 6 zuruckzuführen 
ist. DiL· Bundesregierung l•L'stimmt durch Rt·chh\ ernrdnunl; 
mit Zustimmung des l::\u11Liesrc1tes den !'er,,nwnkrt·is des 
Satzes 1 und die zum Dienot 1m Sinne des 5,,tLe,; 1 :gehurenden 
dienstlichen \errichtungen. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre
chend für andere Angehc,rige des öffentlichen Dienstes. zu 
deren DiefötL)bliegenheiten ·fätigkeiten der m S,ltz 1 >ir. 1 bis 
6 bezeichnden Art gchurcn. 

(-1-) D!L' L nt,1llentschadiprn,� n,ich den Al•s,lt/en ! bi,-, 1,·ird 
nur einmc1I gew,ihrt. Besteht ,1tü Crund ders,•lben Lrsache 
auch ein .-\nspruch auf Lniallentschädigung nach § 63 des 
Soldatem·ersorgungsgesetzes, so finden die Absatze 1 bis 3 
keine Anwendung. 

SH 
.'\ichtgewährung von Unfallfürsorge 

(1) Cnialliursorge wird nicht gewährt, wenn der Verletzte
den Dienstuniall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende
Anordnung uhne µ,esetzltchen uder sonob�c>n W!Chtigen 
Crund rncht betolgt und wird dadurch SL'll1l' Dienst- oder 
Erwl'rbstc1h1gkcit ungünstig bL·cinflulst, su kc1 nn ihm die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle die 
Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf diese 
Folgen schriftlich hinzuweisen. 

(3) Hinterbliebcnem·ers,,rgung nach den LnL!llfürsorge
vorschnftL·n \,·ird im Falle de•,,; 22 Abs. 1 nicht ,)!,l'lvahrt. 

:\1eldung und Cntersuchungsverfahren 

(!) Lnfälle, ,1us ,knen Lnfallfürsorgcanopruclw nilch die
sem Ceset/ entstelwn k,innen, ,ind innerh,1lb c'll',er -'\usschlul;
trist von Z\\·ei Jahren nach ,iem Eintritt des Lnt,111'-s bl'i dem 
Dienstvorgesetzten des \'erletzten zu melden. Die Frist gilt 
auch dann als gewahrt, wenn der Unfall bei der für den 
Wohnort des Berechtigten zustandigen unteren \'erwaltungs
behörde gemeldet worden ist. 

(2) Nc1ch Ablaut der Au,schl ulstrist wird L ntallrürsorge nur
µ,ew:,hrt, \,·enn seit dem lntall noch 111cht ;,ehn Jahre 
vergangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, daß 
eine den Anspruch auf L' nfallfürsorge begründende Folge des 
Unfalles erst später bemerkbar geworden ist oder daß der 
Berechtigte durch außerhalb seines Willens liegende Umstän
de gehindert worden ist, den Unfall zu melden. Die Meldung 
muß, nachdem eine Unfallfolge bemerkbar geworden oder das 
Hindernis für die Meldung weggefallen ist, innerhalb dreier 
Monate erfolgen. Die Unfallfürsorge wird in diesen Fällen vom 
Tage der Meldung an gewährt; zur Vermeidung von Härten 
kann sie auch von einem früheren Zeitpunkt an gewährt 
werden. 

(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm \·on
Amts wegen oder durch Meldung der Beteiligten bekannt 
wird, sofort zu untersuchen, Die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall 
vorliegt und ob der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeige
führt hat. Die Entscheidung ist dem Verletzten oder seinen 
Hinterbliebenen bekanntzugeben. 
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� -th 
Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 

l I Der ,·erlet1te fü:dmte und Sl!1t1e HiI1tl!rbliebl!nl!n h,iben
,1 lh Anlaß eines Diefötunfalles gegen den Dienstherrn nur die 
:n �§ :',[1 bis -t:'i ,::ere,,::elten Anspruche. Ist der Beamte nach dem 
Ott>fötunfall in den Dienstbereich eines anderen c,iientlich
rc·chtlichen D1t'nstherm ,·erset1t w,,rden, so richten sich die 
.\nspn1clw gl!c:c•n ,!1l!sl!n; d,is l_;le1clw gilt in den fcilkn des 
c:c•,et/lichen L l•t_·rtr1th ,,der dc·r L bernahme bei dc·r L'mbil
dung nm Körperschatten. 

'2) Weitergehende Ansprüche ,rnf Grund allgemeiner ge
,etzlicher \'or5chrirten können gegen einen öffentlich-rechtli
,-hen Dienstherrn 1m Geltungsbereich dieses Gesetzes oder 
gc"l_;c'n die 111 ,c•mem Dienst ,telwnden r'ersunen nur d,mn 
c:t·ltL'lld 1-;em,ic-ht ,\·erden, wenn dn Dienstunfall durch eine 
1·ur�atzliche unerl,1ubte Handlung emer �olchen l'ersun verur
,acht worden ist. Jedoch findet das Gesetz über die en�·eiterte 
Zulassung ,·on Schadenersatzanspnichen bei Dienst- und 
-'\rl0eitsunföllen 1·,1111 7. Dezem�'er !9-t3 (RGBI. I 5. 67-t) 
\111\·endun:c,. 

• 1) Lr,dt/,rn,�0ruchl' gc1-;cn anclcrl! r'crsunen l·k·1bc·n unbe
r�1hrt. 

Abschnitt IV 

l'bergangsgeld, Ausgleich 

::i -t7 
Übergangsgeld 

11) Ein Beamter mit Dienstbezugen, der nicht auf eigenen
-'\ntrag entlassen 1\·ird, erhält als Lbergangsgeld nach vollen
deter einj!ihriger Beschäftigungs1eit das Einfache und bei 
Lingerer Beschattnc,ungs/eit tür 1edes weitere \'Olle L1hr ihrer 
[l,iuer die H,1ltti.-. insge,,1mt h,,ch,tens das Sech,tciche der 
DienstbeLüge 1::. 1 -'\bs. 2 '.\r. 1 bis -t des Bundesbescildungsge
,etzesl des let,-ten \[onats. § S ,-'\bs 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Das r_·bergangsgeld wird auch dann gewährt, 1\·enn der 
Be,1mte im Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge 
],eurLillbt w,ir \L1L<gd1end �md die Dienstbezüge. die der 
i:lt',1mtl' 1m Ze1tt'unkt der Entlas�unlc.'; erhalten h,itk 

12) ,\ls Bl'sch,1rt1gungszeit gilt cl ie Zeit ununkrbrochcner
hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im Dienste desselben 
Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgabe der Dienst
herr übernommen hat, sowie im Falle der Versetzung die 
entsprechende Zeit im Dienste des früheren Dienstherrn; die 
,·,ir L'll1L'r BeurLrnbung ,ihne Dit·n,tbezüge liegende 11esch;ifti
p111!,';S/l'it wird mit lwnicksicl1t11-;t. Zeiten mit emer Enn;1ßi
gung der regelrnaßigen ArbeitsLeit sind nur LU dem Teil 
anzurechnen, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmä
ßigen Arbeitszeit entspricht. 

(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn

1. der Beamte \vegen eines Verhaltens im Sinne der§§ 28, 29
und 31 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder des
entsprechenden Landesrechts oder des § 33 Abs. 2 des
Beamtenrechtsrahmengesetzes entlassen wird oder

2. ein L!nterhaltsbeitrag nach§ 15 bewilligt wird oder

3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit an
gerechnet wird oder

-!. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis oder 
mit der Ernennung zum Beamten auf Zeit entlassen wird 
oder 

S. ein anderes hauptberufliches öffentlich-rechtliches Dienst
verhältnis oder privatrechtliches Arbeitsverhältnis im öf
fentlichen Dienst bestehen bleibt oder

fi die wahrend einer Beurlaubung l .-'\b,,it7 1 Satz,) ,1thc:cd,:,· 
T,1t1gkeit /LI einem 11L'UL'n l:le,chcitt1gur,,c:s\·c•rh,1lt111, gciu:11·1 
h,it 

'-ti Das Lbergan:-:;,geld wird in \h,n,,tsbeträgen für d1c· ,it-r 
Entlas,ung folgende Zeit \\'ie die Diensrbezuge ge,ahlt. E, 1,t 
längstens bis ,1um Ende des \lL)nats zu z,ihlen, in dem ,'.,·r 
Beamte die für sein Beamte111·erhältni, bestimmte gest't1i1ciw 
.-\ltc'r',gre11/t' L'rre1, ht h,1t. !:leim TodL' de, f-.mpt,rng,•r, 1,t -,;,·:· 
11c1ch rncht au,ge1,1hlt,· lk·tr,1c.; den f l11ltc·rblieb,•nc'T1 1:1 , 111' r 
Summe ,1u z,1hlen. 

1;1 Hat der Entlassene während dö Bezuges des L,'L''.
gangsgeldes ein neues c1rfentlich-rechthd1es Dienst,·er_1,1_tn:� 
oder em privatrechtliches Arbeits\·erh,1ltnis im öffentlic:h"n 
DiL·n,t begründet, \\ Jrd tur de,,en 0,rnt·r d1L' Lihlun·� ,I,_, 
L l•erg,ingsgelcil's unterbrochen. 

§-t8
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 

Abschnitt VII 

Gemeinsame Vorschriften 

§-t9
Zahlung der Versorgung�bezüge 

! l I Die obl'r5te Dit·n,tbl'litirde sl't;t ,lie \"er,llr!,';lli1!,';"L•e/U'c;l' 
fest. bestimmt die f'er�on des L1hlun,,;sem1°fängers u11ci 
entscheidet über die Bentcksichtigung H•n Zeiten cils ruhes:e
haltfähige Dienstzeit SOi\ ie über die Be1\ illigung ,-on \'ersc,r
gungsbezügen auf Gnind ,·on Kannn,r,chriften. Sie 1sc,1nn 
die,e Befugnisse, für Beamte des Bundes und der Linder 1m 
Eii1\ c'rnl'hmen mit ,lern tür dc1s \'l'rS()fgung,rccht /l1st:in,Jic:c•n 
\l1n1�ter, ,1ut ,indcre '.tl'ilen ubl'rtrc1gen. Die L.1nckr k,,nnc•n 
andere Zustandigke1ten bestimml'n. 

121 Entscheidungen u ber die Bewilligung ,·on \'ersorgung�
bezügen auf Grund \ on Kannvorschriften dürfen erst L0eim 
Eintritt des \'ersorgu ngsfalles getrorren werden; ,·or herige 
Zu�1clwnm!,';L'I1 sind unwirksam. Ob ZL·rkn ,rnf Grund ,k•r 
31<:i 111 b1, 12 ab ruhegt'11,1 ltf;ihige IJien,t/l'I t /.U berncks1ch llc,L'l1 
,tnd, 5()11 in der Rl'gel bei der l:lcruiung tn das Bcanitl'm crh,1-:
nis entschieden werden: diese Entscheidungen stehen unter 
dem \-orbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ilrnl'n 
zugnmde liegt. 

( 3 \ F ntscheid ungen 111 ver,orgungsrt'chtlichen Angelegen
heiten, die einl' grnnd,,1t/liche, übn den Einzellall hi11.1u,:c:e
hcnde l:ledeutung haben. �md nm dem tur da, \'er,11rgun-c:,
recht zuständigen \linister zu treffen; Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes
bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen 
Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten. 

(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fälligkeit
gezahlt, so besteht kein Anspruch ciuf Verzugszinsen. 

(6) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde oder die \'On ihr 
bestimmte Stelle die Zahlung der Versorgungsbezüge n)n der 
Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbe
reich dieses Gesetzes abhängig machen. 

(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat der Emp
fänger auf Verlangen der zust,indigen Behörde ein Konto 
anzugeben oder einzurichten, auf das die Übenveisung 
erfolgen kann. Die Lbermittlungskosten mit Ausnahme der 
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Kosten fur die Gutschnit ,rnf dem Kuntc1 des Empfängers tras::t 
d it• clil' \ L'rSl)rgu ngsbL'/ll)-',l' ,1,1 hk•nde ,:;lt>! le: bL'I l'i ner L t,L•n, t'I
sun •� ,kr \"l'rs,>q.:;un:�'bl'/Ligl' ,1ut l'ill 1m :\usLrnd gl'tuhrt,·, 
Kont,, dl'f \t-rs,1r,::u11gsempfans,;c'r ,i1l' K,,�tL'n und ,Juc 
Gei.ihr cier L"bermittlL:ns:: cier \'ersors:un:c-;sbezüge sowie die 
KL,,ten emer \lelduns:: n,Kh § :;y der Au8enwirtschafts,.-ernrd
m:ns:: 111 der ie\,·eils geltenden Fas�ung. Die Kontoemrich
tuns:s-_ Kuntotührun·.:;s- oder Buchungsgebühren triigt der 
Fn,�'t,111c:;,T Fine .\1i,/.1hlung ,1ut ,rnclerc' \\'eisl' k,mn nur 
/Ll)-',L''t,rnckn \\ ,-r,it:11 . .,, ,·nn ckm [mFt,lih.'.LT d1L' Einrichtun,_; 
oder Dt''.lLltLung einL"' Kci11tL1� ,rns 1, icht1gem Grund mcht 
zu:,c:emutet werden kann 

§ :;u

Ortszuschlag, Ausgleichsbetrag, 
jährlid1e Sonderzuwendung 

! 11 .-\ut den Ortszu,chl,1s: !§ S Abs. 1 ':,atL 1 '.\r. 2) finden die
für ,ien Beamten geltenden Vorschriften des Besoldungsrechts 
Anhendung. Der Lnterschiedsbetra;.;: Z\,·ischen der Stufe 2 
und der nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommenden 
Stute dL·, Orh/uschL,.s:t·, 1, ird nl'bc'n ,lern Ruhegehalt gL•/,1hlt. 
Er 1,1rcl untl'r rkcrud>1chtqc;ung der n,Kh den \'erhiiltrn,,,·n 
dl', L',v,imten oder l<'.uht·,tandslx\1rntl'll tur die Stufen de, 
Ort-czu,chlages in Betr,1cht kommenden Kinder neben dem 
Wit1,·engeld gezahlt, s,,wcit die \Nit\,·e _-\nspruch auf Krnder
geld tür diese Kinder hat oder ohne Berücksichtigung des§ 3 
oder des � 8 des Flun,ieskindergeldgesetzes haben \\·ude, 
,o,,·,·1t h1L·rn,ich L'lll -\11,pruch ,1ut dc·n L nterschied,bl'tr,11.; 
nicht b,·,tl'l1t, ,,·ird er nd1L•n dL'm 'v\"a1,L'ngeld )-',L'Z,ihlt, \\·t·nn 
die \\ai,.,e bei den Stuten des Ortszuschl21ges zu berücksichti
gen ist oder zu berücksichtigen wäre. \,·enn der Beamte oder 
Ruhestandsbeamte nuch lebte. Sind mehrere Anspruchsbe
rechtigte vorhanden. \\·ird der Cnterschiedsbetrag auf die 
\nspruchsberechtigten nach der Zahl dc'r auf sie entfallenden 
�m,kr ;u gll'idwn lc'ill'n ,rntgdeilt.. 

{21 11,·eggefallen) 
(31 \."eben dem \\aisengeld wird ein Ausgleichsbetrag 

gez,lhlt, der dem Betrag für das erste Kmd nach § 10 des 
Bundeskindergeldgesetzes entspricht. wenn in der Person der 
\V,11se die \'orausset/UI\gen dL's § 2 des Flundeskindergeldge
,l't1L''- lr!üllt sind .. -\u"dilulsgründL• n,1ch c; � des flunde,km
,krgek12,eset/es nicht \'orliegen. keinl' l\:rson vorhanden 1st. 
die nach§ 1 des Bundeskindergeldgesetzes anspruchsberech
tigt 1st, und die \\',1ise keinen Anspruch auf Kindergeld nach 
§ 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. Der Ausgleichs
bl'trag gilt für die ,-\m,·emiung der § 'i3 und :;4 mcht als
\'ers, ,r,s:ungsbe/ug. Im F,ille des� 'i-l ,,·irci er nur zu den neuen
\'er,,,r,1.;ungsbe/Ügen ;_;t'!'.ihlt

(-l) Die Versorgungsberechtigten erhalten eine Sonderzu
wendung nach besonderer bundesgesetzlicher Regelung. 

§ 51
Abtretung, Verpfändung, 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn bun

desgesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur insoweit 
,1bgetreten oder \·erpfändet werden, als sie der Pfändung 
unterliegen. 

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann
der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückhaltungsrecht 
nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungsbezüge 
geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Versor
gungsberechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen 
\·orsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 

(3) Anspruche ,mi Sterbegeld (§ 18), auf Er,tattung der
K,lsten dL'' Heiln'rfahn•n, 1 S :n1 und der l'tlL'gL· 1,:; ,-11 .. lllt 
LntalLiu,glc·1d1 (§ l=i) st11,·1L' ,iut eine e1nm,1li·�, L 11t,1ikntsch,1-
digung <.S -!,1 k,>nllL'n 1,cdL•r ;gl'pLrndd rwc:1 ,ih.:etrl'ten 1wch 
\·erpfändet \,·erden. Forderui1,_;en des Dien,therrn gegen den 
\'erstorbenen ,1u, Vorschu8- oder Dc1rlehn,g,,1, ,ihrungen s,1-
wie aus L 1'erzahlungen \·un Dienst- oder \ t'r,,1rgungsbezü
gen können J uf das Sterbegeld angerechnet 1, er,ien. 

Rückforderung rnn Versorgungsbezügen 
.. (1) \,\-"ird em Versurgungsberechtigter durch erne gesetzliche 
Anderung semer Versorgungsbezüge mit nick\, 1rk.ender Kraft 
schlechter ,gestellt, so sind die Lnterschied,betrilge nicht zu 
crst,itten 

(2) l n, u bn,gen regelt sH:h ehe Rücklllfderu nc: /LI \'il'l ,c>;e1.,1hl
ter Versorgungsbezüge n,1ch c1en \\,rschntten ,ies Bürgerli
chen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtferti,g
ten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts ,rnderes bestimmt 
ist. Der Kenntnis des \1angels des rechtlichen Grundes der 
Z,ihlun.s: c;teht es gleich, 1, enn der \Lingd ,,, ,,ttl>n,ichtlich 
wc1r.d,11' ,ic•r Ernpf;ingl'r ihn hatte c•rkL'llllL'n muc.sen. \'on dl'r 
Rücktorderung kdnn aus Bil!Igkeitsgrunden mit Lustunmung 
der obersten Dienstbehörde oder der \·on ihr bestimmten Stelle 
ganz oder teilweise abgesehen werden. 

Zusammentreffen \ o n Versorgung, bez ügen 
mit Verwendungseinkommen 

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter ,1l1S emer Vern·en
dung im ,1ffentlichen Dienst ein Einkommen. so erhält er 
daneben seine Versorgungsbezüge nur bis Lum Erreichen der 
in .-\bs,1t; 2 bezeichneten Höchstgrenze 

(2) .-\l, H,,chstgreive gc•lten
L für Ruhe�tandsbeamte und Witwen die ruhegehalttah1gen 

Dienstbezüge aus der Endstufe der Besolc1ungsgruppe, aus 
der sich das Ruhegehalt berechnet. mindestens ein Betrag 
in Höhe des Eineim·iertelfachen der jewetls ruhegehaltfähi
gl'n Dien,tbe„üge c\US ciL·r Endstute der Be•,, ,U ungsgrnppl' 
:\ 3, 1u/uglich des je\\'eil, /Ustl'lwnden I_ nt,r,chiedsbl'tra
ges r1cich § :=;o Abs. 1, 

2. für Waisen vierzig vom Hundert des Betrages. der sich nach
:\'.ummer I unter BerücksIChtigung des ihnen zustehenden
Unterschiedsbetrages nach§ SO Abs. 1 erpbt.

\Vit\-ven und \V,iisen ist m1nciccstens ein Bdr.1g 1n Hlilw nlll 
/.wanzig \'tHn Hundert ihrb \'ersL1rgungsbe1L1,c>;L·s/u bL•la'-"L'll 

(3) Bet der Ruhensberechnung nach den ,-\bsc1tzen 1 und 2
sind Unfallausgleich (§ 35) und Aufwandsentschädigungen
außer Betracht zu lassen,

(4) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beamten
oder früheren Ruhestandsbeamten, der Anspruch auf Versor
gung nach§ 38 hat, ist mindestens ein Betrag als Versorgung 
zu belassen, der unter Berücksichtigung seiner 'vlinderung der 
Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstunfalles dem L"nfalbus
gleich entspricht. 

(5) Verwendung im öffentlichen Dienst im Sinne des
Absatzes 1 ist jede Beschäftigung im Dienst \·on Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im 
Reichsgebiet oder ihrer Verbände; .... Der Vern·endung im 
öffentlichen Dienst steht die Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich
tung gleich, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 
Sinne des Satzes 1 durch Zahlung 1·011 Beiträgen oder 
Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die 
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\·L•raussetzungen zutreffen, entsche1ciet ,1ut Antra;:; der zustän
,11gl'n Stdle ,1,ic-r dt's \"ersllr,gunc-;,berecht1,c:tl'n dvr r,1r d.is 
\L'P,Prgu11gsrt·cht ;u,Lrndige \11111,ter ,,der diL' \ ,111 ihm 
bt•,timmte '-;(L,_IL, 

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit außerhalb des öffentlichen Dienstes 

erzieltem Einkommen 
, ! / Erwerb,t·1 \11',,mmen ,1 us t'l 11lT Ke,L h,il tigu ng ,_,,kr 1:1 t1g

l--.e1 t außerhalb de, ,,ffentlichen Dienstes \,·ird auf ,1,b Ruhege
!1,1lt bis zur H,ohe des Betrages ,ingerechnet, um den das 
Ruhegehalt, das sich vor Anwendung \·on Ruhens- Kurzungs
,,der 1\nrechnung,1·,1rschriiten den ßetr,1g uberschrei
tvt, der ,1,h ,1i, F'.u hL'geh,ilt er_g,il'c' ,._ ,·nn dien,tunt,11 lbt·d i1\c;te 
f-r ht 1hu ngen u nJ d iL' Rege lun,c;ui ,l,·r � 'i ...\ b,. 2. ii ;- '<lt/ ; '\ r. 2, 
ii lJAbs. Lii l-L-\b,.--lund3,ii l-l,1.iihhAb�.2Satz2undAbs. 
;, sm\·ie § ➔ -a .-\bs. J des Ges�tzes Liber die Bundes,rnstalt für 
Flugsicherung unberücksichtigt l,leiben. Die Zu1,·endung 
nach dem Gesetz über die Ge1,·ahrung einer 1,1hrlichen 
c;,,nder1m,enduilg st,·ht dem I<uhL·geh,1lt n,ich c;,lt/ ; _gleich. 
DIL' .-\nrechnun;c: L'ndL't mit .--\bLiut des \lun,1h, 111 ,k·m d.is 
tunlundsechnsotc Lebeföj,1hr \ ulkncil't "m.l 

12) Bei Anwendung de5 Abs,1tLes I wird das En,·erbsein
k,,mmen nur ins,n,·eit berücksichtigt, als es zusammen mit 
dem Ruhegeh,1lt die ruhegehalttiih1gen Dienstbezuge ,,us der 
Fnd"tute der B,>,1ldung,gruppe. ,1us der sich d,1� lü1hegehalt 
l1c>rc•chnet, mm,k,tL•ns einen Ilctra,; 111 l lulw de, E111c•111\·1ertl'l
l,1c:hen der ruhl'gehaltlc,higt·n IJienstbl'/uc:;e ,1u, der 
En,istufe der Bes,,ldungsgruppe --\ 3, zuLüglich des Lnter
schiedsbetrage, n,1eh § 30 Abs. 1 uberschreitet. Ern Lntallaus
gleich (§ 33) und Aufwandsentschädigungen smd außer 
Betracht zu lassen 

11) .--\ut einen l 11tl'rh,1lhbl'itr,1g 11,1ch � JS wird 1m R,1hnwn
,ks ,\b,,1t1es l Er\':c·rbscinkumnll'll 111 H(ihe dl'� \ crocngung�
bezuges angrechnet. jedoch ist mindestens ein Betrag als 
\·ersorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung der 
\!inderung der Erwerbsfähigkeit mfolge des Dienstunfalles 
dem Cnfallausgle1ch entspricht. 

i-tl Eine dem l rLrnbsgcld 11,1,h dem Lrl,rnb,gddgeset/ 
L'llhprechende Lci,tung ,1t1s der Re,ch;ittigung ,,der l:itigkeit 
ist bei Anwendung des Absatzes 2 ':iatz 1 im \fon,,t Juli zu 
berücksichtigen Die ruhegehaltfähigen Dienstbezuge nach 
Absatz 2 Scltz 1 smd für den \.fon,,t Juli um den Betrag des 
L rl.iubsgeldes ni\ch § --1 des Lrlaubsgeldgesetzes zu erhöhen. 

i"i) Die ?u\\"t'ndung n,ich dem CL'"et/ Libl'r die (_,c'\' ,1hrung 
emcr jiihrlichen �,\J1derzuwendung und eine ent,rrt·chende 
Zuwendung aus der Beschäftigung oder Tätigkeit sind bei 
Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 im \1onat Dezember zu 
berücksichtigen. Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach 
Absatz 2 Satz 1 sind für den �onat Dezember zu verdoppeln 
und um den Sonderbetrag nach § 8 des Gesetzes über die 
Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung zu erhöhen. 

(6) Erwerbseinkommen im Sinne der Absätze 1 bis 3 sind
Einkünfte aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, 
aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft. 
Anzusetzen ist bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit das monatliche Erwerbseinkommen, bei den anderen 
Einkunftsarten das Erwerbseinkommen des Kalenderjahres 
geteilt durch zwölf Kalendermonate. 

(7) Beschäftigung oder Tätigkeit außerhalb des öffentlichen
Dienstes im Sinne des Absatzes 1 ist jede Beschäftigung oder 
Tätigkeit, die nicht Verwendung im öffentlichen Dienst im 
Sinne des§ 33 Abs. 3 ist. 

\, r : 

§ 3--1
Zusammentreffen mehrerer Versorgung,;bezüge 

1,, Erh,1ltl'n clll' l'IJ1c•r \'L'f\\'l"!ldung :m ,,tfentl1che11 1_1:c•n,t 
(§:;:;Abs.:; Satz 1) an neuen Versorgung,bezügen
l. em Ruhestandsbeamter

Ruhegehalt oder eme <1.hnliche Versc,rgung,
1 L'IIW \\'it\\'c' ,,der \\",11,e ,n1s der \'en·:en,iung de� \'er,t,,rl•t·· 

:1,·11 Beamten uder l,ulw,Lrndsbc,mit,·n 
\\ rt\,'l'ngeld, \\,11,L'llL':t' d ,,der c'lllC c',imiche \ers,1rglll1c:; 

-,, eine \Vit\\'e 
Ruhegehalt oder eme ,,lrnliche \'erscirgung, 

so -,;rnd :1eben den neuen Versorgi,mgsbt.'zugen die truheren 
\'er,,,rgungsbe1üge nur bis zum Frre1chc•n der in -\L,s,,t; 2 
be/L'lchnctcn H,,Lh�tgrcni'l' /U /ahkn 

,21 .--\ls Hochstgrcnze c:;elten 
1. tL1r R.uhestandsbeamte (Absatz 1 '\r. 1 !

,i,,s Ruhegehalt. das sich unter Zugrundelegun,g ,:er
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhege
h.11 tt,1h igen Üll'I1, tl•t'/ üge ,\u, der F 11 cl ,tu tl' der lk�Pld ll ll'-'. ,
gn: n•e, ,ius der ,ich dc1, truhere Rulwgeh,1lt berechnc•r
ergibt. zuzüglich des L nkrschied�betr,1ges nach§ :ilJ Ab, '.,

1 iur \\'it\,·en und \\",1isen (Absatz l '.'-r. 21 
dils Witwen- oder\ \·aisengeld, di!S sic'.1 ,1Us dem Ruht:·gehal t 
nach :\:ummer 1 ergibt, zuzüglich de, L nterschiedsbetrage� 
11,1ch § :il) Abs. 1, 
tur \Vitwen (1\b�,it/ l :\r. l) 
1Unlundsiebzig \ um Hundert, in den Lillen des§ 37 c1chtns:; 
\'Om Hundert, der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge ,ws der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, i\U, der sich d,1o dem 
\ \'it\,·engeld zugrundeliegende Ru hege halt bemiLit, zuzug
l1ch des Untcrschic0,l,betrages n,1ch ci :;o Abs. 1 und d,,, 
l,t'tr,1ges n,ich § l-t _ \ L1s_ 2. 

bt bei einem ,rn d,' r l�uhensregelun,g n,ich Satz 1 .'\r. '. ,,dvr 
2 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach§ 1--1 XL', 
3 gemindert, ist cfas für die Höchstgrenze mailgebende 
Ruhe0'ehalt in sinngemäßer Anwendung dieser Vor�chriit 
fest1L�et1en. Ist bei Jer Ruhensregelung 1�,Kh Sat1 1 \.r. -:; ,L1s 
dcm Witwengeld 1ugrundeliegendc Ruhegeh,1lt n,Kh ci i--1 
.\b,. 3 gemindert. ht Ll1c Hiichstgren/L' L'ntsprechend cliL''L'r 
Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden 
Ruhegehalt mindestens ein Ruhegehaltssatz \·on fünfundsieb
ng 1·om Hundert zugrunde zu legen 1st. 

, 3, Im Falle des .-\b,,1t1es 1 '\Jr. 3 i�t neben dem nem•n 
\'cr"•rgungsbe/ug rnm,le�tens ein lktrag m Hi1he von /1,·,111-
/l)c; nim Hundert ,lc•, früheren \'ers\irgungsbe/uge, 1u 
belassen. 

(--1) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf 
Witwengeld oder eine ähnliche Versorgung, so erhält er 
daneben sein Ruhegehalt zuzüglich des Cnterschiedsbetrages 
nach i:j 30 Abs. 1 nur bis zum Errreichen der in Absatz 2 Satz 1 
\Zr. 3 �nd Satz 3 bezeichneten Höchstgrenze. Die Gesamtbezü
ge dürfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zuzüglich des 
Unterschiedsbetrages nach§ 50 Abs. 1 sowie eines Betrages 111 
Höhe von zwanzig vom Hundert des neuen Versorgungsbe
zuges zurückbleiben. 

(5) § 33 Abs. --1 gilt entsprechend.

§ 35�)
Zusammentreffen 

von Versorgungsbezügen mit Renten 
(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten aus den

gesetzlichen Rentenversicherungen oder aus einer zusätzli-
'l 5. § 7 Abs. 2 KVersG. 



eben .-\.ter5- und Hinterbliebenenn'r,nrgung für AngehLml',e 
cks ,ittc,ntlkhcn DiL·n,k, nur bis ;um Lrr,'1ihl'n dL•r in .\b,,1t1 
_:, b,·.1,·1s lllll'tl'll l li>th,tc;rl'n/L' ,l',L'/,1hlt .lll ,k·n R,·nten ,JlJ, ,L·n 
,C:<-''et;: 1, hen R,·n krn ,•r, 1, herung,·n r,·c h nl't 111ch t der Kin,i c:r
zusch uG. Renten, Renten,•rhöhungen und Rentenmindernn
gen ,i:e .rnt � 1:;,,;;- b ,ie, Bürgerlichen Ge,erzbuchs beruhen. 
ble1be•1 unberucbicht:,;t 

1. : ll r 1, LI h,·,Llllci ,bl\111lt,•
der öetr,1g, der olch ,1,, l./.uhcgch,1lt 1u1u�;l1ch des Lntc:r
,ch1ecbbetrc1ges n,Kh S 'iL1 Abs. 1 ergt'l7en \\'Ürde, \\'enn der
Bt'r,·chnung zugn:n,1e sc;t'lcgt werden

.1 be1 den ruhegchalttiihigen Dienstbezügen
,11,· Fnd,tuf,, ciL'f ll,•s,1ldunl',sgrupr,•. ,lLIS d,·r ,i(h cbs 
l,;uh,·l',c'h,1lt bL'rc·, lrnl'l, 

t,, .1:, ruh,•geh,1ltt,ih1ge Dien�tzeit 
,1 ie Zeit nim \ c,llendeten siebzeht'.ten Lebensjahr bi, 
1um Eintritt de•<\ er,,,rgungsfolles iuzüglich der Ze1t,1· 
u :11 die sich die ruhec',ehaltfähige Dienstzeit erhöht. u t'.c:
l'L'l cic•r l�c•11tL' ),,,rü,•;..,ichtigten 7,·ikn ,•inl'r rl'ntL'm ,•r,1-
, liL'l'lll1:-','ptlt, h fr.:; c·ll l,,,.,l h;iftigun.:; , 1,icr r;it1gkcit 11,ll h
Fu;tntt cll'c \,•r,,1r.:;ung,t,1lks,

7 :ur\\ itwen 
ci,·r Betr,1g, der sich ,1b \Vit\\·engelc1 1uzüglich des L :1ter
,i:h1ed,betr,1ges 1�,1ch § ::;o .-1.bs. 1. 
!ur \\,1ben
,kr lil'tr,1g, cll'r ,ich ,11, \\',1i,engeki /ll/Üglich de, L 11tc>r
c,,h1e,l,bctrage� 11,llh § 'i() ,\b,.;. l, 1,l'nn dic,er nd,en ,km

\\,11sengeld gezah1t "·ird,
-1us dem Ruhegeh,1,t n,1eh '.\ummer 1 ergeben würde. 

Ist L1ei emem an der Ruhensregelung beteiligten VersL1rgungs
bl'/ll 'c, cLis Ruhe:c:;ehalt n,1ch § lcf ;\b,. '1 -',,•mindert, ist d,1, tur 
die fL,ch,tgr,•n;c 111,11:l',c'l1l'nLil- Ruh,·gc·h,1lt in sinngcm,il;L.r 
.\m1 ,·nciung dic,er \ ,w1,hritt tl'st!thc'l!l'11. 

1.31 .-1.l, Renten 1m -::;inne' des A6s,1tzes l gelten nicht 

1. bet Ruhest,rndsb(•,1mtt•n 1.-\bs,1tz 2 '\r. 1)
Htll'.erbliebenenrenten CIUS einer Beschaftigung oder Tatig
k,•11 ,l'-'' Fhcgatt,·n

1 [7c'I \\'1t\\'c'll und \\,11,c'll 1Ab,,1t1 2 '\_r :1J 
Renten ,nlt Crufüi einer eigenen l:löchäftigung L1der 
Tc1t1gkeit. 

,cf, ßei.-1.nwendungder.-\bsätze I und2bleibt außer_-\nsatz 
der Tetl der Rente C-\bsat1 1), der 

1. dL'Ill \,•rhaltnis der\ ,·r,i,h,•n111,gsj,1hr,· ,1uf Crund tre111·Illi
ger \ \ ei tl'n-ersiclwru n:.; , ,,lc-r SL·lb,t\·ersid1crn ng /ll ,kn
ges,1rnten Versicherungsjahren oder, 11enn sich die Rente
nach Werteinheiten bereclmet, dem Verhiiltnis der Wertein
heiten für freiwillige Beiträge zu der Summe der Wertein
heiten für freiwillige Beitr,ige, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten
und Ausfallzeiten oder, wenn sich die Rente nach Entgelt
punkten berechnet, dem Verhältnis der Entgeltpunkte für
freiwillige Beitr;ige zu der Summe der Entgeltpunkte für
freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurech
nungszeiten und Anrechnungszeiten entspricht,

" auf einer Höherwrsicherung beruht. 

Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte 
dt'r Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat. 

(5) Bei Anwendung des§ 53 ist rnn der nach Anwendung
der Absätze 1 bis -t \·erbleibenden Gesamtn'rsorgung auszu
gehen. 

(6) Beim Zusammentreffen von Z\vei Versorgungsbezügen
mit einer Rente ist zunächst der neuere Versorgungsbezug 

n,1ch den -\b,,itzen 1 bis cf und d,1nach der :ru\1ere \erscir
�uri.::,sbl'/U� untL1r Hertlli'<-,[,_-ht:�un� dL''"' .�t'�llr /tl'n 11L1t1t'n'11 
\'l'r'-·-t,)rgun,...'.,c..,l_1L'/UgL'� nd1.._ h � 7--1- ;u rt'gL·ln i-\,r hicrn lh !1 
h,•kuul\.' t1·u hcTL' \'cr,mgu i,t un kr l:krud.,ic h 11 
gung de, c;t'kurzten neueren \er',urgungsbe1L:c;es nach d,•1, 
Abs;itzcn ! b1� cf zu regeln: ,ur die Berechnung der Höchstq,·n
;e nach A L0,at1 2 bt h ierbe1 ,i ie Zeit bis zum Em tn tt de� nl'u,·rt'n 
\·er,c1rguns:;,r,1ile� 1u beri.:c;..s1c i1tigen. 

1:-1 :i ,, \[,,. cf gilt enhrr,·,h,·nd. 

1S1 DL'n 111 \b,,\tz I bL'Lc'tdrnl'tl'n Rl'ntl't' -tl'hvn cnhpn• 
chende 111,·derkehrende Geldlei�tungen gleich. ,11e n,n t'inem 
deutschen \c>rs1cherungstr,1c:;er ,1uGerh,1lb ,,,,, Gdtung,be
reichs diesc>, Gesetzes L,der die nm einem ll!Chtdeutschen 
Versichl'rung,träger nilch emem für dil' Ru:h.il'�republik 
l),·uhchl,111ci \1irk,c1nwn /',\·i-. h,•nsL1.itli,lw11 \l0k,1mnwn •-';L'

\\ .ihrt 1,·,·rdc·n. 

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Versorgung aus zwischenstaatlicher 

und überstaatlicher Verwendung 

11 l Erh.dt ,.'in Ruhc;;t.rnd ,l1L',l rntL'r .iu, der \·,·n, end ung im 
öffentlichen Dienst einer Z\1 ischenstaatlichen L>decr übersta,1 t
lichen Emric htung eine \ er,c,rgung, ruht sem deutsches 
Ruhegehillt tn Höhe des Betr,,ges, der einer \lindernng des 
Hundertsatzes von 1,873 für :edes im zwischenst,1,1tlichen oder 
übl'rst.icitli,-lwn Dienst nillc•ndL't,' Jahr L'nt,rnd,t, der Lnt<'r· 
,rlnedsbdr,1sc, n,ich � ::;o .\b, 1 ruht in H\1lw ,.,Hi 2,::; n,rn 
l lundert tur jc,ies im zwischen,taatlichen oder u bcrsta,1tlich<-'ll
Dienst vollendete Jahr. Die \·ersNgungsbezüge n1hen in \·oller
Höhe, wenn der Ruhestandobe,1mte al� [m·alidita tspension die
Höchst\ ersorgung aus semem :'l.mt bei der z1, i,chenstc1,1tli
chen ,)der ubcrc;t,1,1t\ichen Emrichtung ,•rh:ilt tler Ruhen,be
trac; dart ,11,·,. \)]) dl'r 11, isd1c·11st,1,itlidwn oder ll l7L'rq,1,1 tlichcn
Linm:htun,g _gl'w,ihrte \crs,ngung nicht BL'i der
Ar,wendung des Satzes 1 \11rd die Zeit, in welcher cier Beamte,
ohne ein .-1.mt bei einer zw1�chenst,1atlichen c1der überst,1atli
chen Einrichtung auszuüben, durt einen An':'pruch auf Vergü
tung oder sonstige Entsch,id:,c:;ung hat und Ruhegehaltsan
�priiche L'n11rbt, als .1e1t im 1·,1·bchenst,1,1tltclwn ULlL'r über
stci,itliclwn D1L'n,t g,·rechnd, Entsprechl'ndc, .;!lt tur .1e1tl'n
n,1ch dem :\us-,cheiden ,1Lb dem Dienst einl'r z111sd1l'nstc1atli
chen oder uberstaatlichen Emrichtung, die dl1rt bei der
Berechnung des Ruhegehaltes \1·ie Dienstzeiten berücksichtigt
werden.

(2) ;\bs,it; 1 Sat; 1 findet ,,uch Am1,'n,1unc>;. wenn ,icr
lk•,1n1te ,,d,·r [,;uhestand,bc·.imte bei seuiem ..\1i-;,d1,·iden ,1u, 
dl'm ottl'ntltchl'n Dienst L'lll,·r 1wischen�taatl1chen oc!,-r ubt•r
staatlichen Einrichtung anstelle einer Versorgung einen K,1pt
talbetrag als Abfindung oder ab Z,1hlung aus einem Versnr
gungsfonds erhält. Das gilt nicht, wenn der Bec1mte oder 
Ruhestandsbeamte den Teil des Kapitalbetrages, der die 
Rückzahlung der von ihm geleisteten eigenen Beiträge zuzüg
lich der hierauf gewährten Zinsen übersteigt, an seinen 
Dienstherrn abführt. Zahlt der Beamte oder Ruhestandsbeam
te nur den auf ein oder mehrere Jahre entfallenden Bruchteil 
dieses Betrages an den Dienstherrn, findet Absatz 1 Sntz 1 nur 
hinsichtlich dieser Jahre keine Anwendung. Die Zahlung muG 
innerhalb eines ]ilhres nach Beendigung der Entsendung oder 
der Berufung in das Beamtenverhältnis erfolgen. 

(3) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon n1r
seinem Ausscheiden aus dem zwischenstaatlichen oder über
staatlichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar 
Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder h,1t die 
zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung diesen 
durch Aufrechnung oder in anderer Form \·erringert, ist die 
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Z,1hlung n,Kh r\bs,1tz 2 in Höhe des ungekürzten Kapitalbetra
ges zu leisten. 

(-tl Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten oder 
Ruhest,rndsbeamten Hinterbliebenenbezüge \'On der zwi
,chenst,1,1tlichen mier überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr 
deubches Wit\,·engeld und Waisengeld in Höhe des Betrages, 
,ler �!Ch uriter Am,·endung des Absatzes l nach dem 
enhprechenden Anteilsatz ergibt. Absatz 1 S,1tz 1 zweiter 
ffalbs,1tz und Al0�,1tz 2 finden entsprechende Anwendung. 

(5) § 53 Abs. -t gilt entsprechend.

§ 57
Kürzung der Versorgungsbezüge 

nach der Ehescheidung 

( l I Sind Anwartsch,üten in einer gesetzlichen Renten\'ersi
cherung nach § 1587 b A.bs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
durch Entscheidung des Fc1miliengerichts begründet worden, 
werden n,Kh Wirksamkeit dieser Entscheidung die Versor
-�ungsbezüge dt°S wrpflichteten Ehegatten und seiner Hinter
l01iebenen nach Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
\nreclrnungsn)rschriften um den nach Abs,,tz 2 oder 3 

berechneten Betrag gekürzt. Das Ruhegehalt, das der \'er
pflich tete Ehegatte im Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ent
scheidung des F,1miliengerichts über den \'ersorgungsaus
gleich erhält, wird erst gekürzt, wenn aus der Versicherung des 
berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren ist. Das einer 
v,,llwaise zu gewahrende Waisengeld wird nicht gekürzt, 
wenn nach dem Recht der gesetzlichen Rentenversicherungen • 
,iie Voraussetzungen für die Gewährung einer Waisenrente 
aus der Versicherung des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt 
sind. 

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich 
,ms dem :\1oncitsbetrag der durch die Entscheidung des 
Familiengerichts begründeten Anwartschaften. Dieser Mo
natsbetrag erhöht oder wrmindert sich bei einem Beamten um 
die Hundertsätze der nach dem Ende der Ehezeit bis zum 
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand eingetretenen 
Erhöhungen oder Verminderungen der beamtenrechtlichen 
Ver,-orgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. 
\'om Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei einem 
Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem Ende der Ehezeit an, 
c>rhöht oder \·ermindert sich das Ruhegehalt vor Anwendung 
nm Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs\·orschriften durch 
.\npassung der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert. 

(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisengeld
berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für das 
Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder hätte erhalten 
können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre, 
nach den Anteilsätzen des Witwen- oder Waisengeldes. 

('1) Ein Cnterhaltsbeitrag nach§ 22 Abs. 2 oder 3 oder nach 
entsprechendem bisherigen Recht und eine Abfindungsrente 
nach bisherigem Recht(§ 153 des Bundesbeamtengesetzes und 
entsprechende Vorschriften) werden nicht gekürzt. 

§ 58
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 

(l) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach§ 57 kann von
dem Beamten oder Ruhestandsbeamten ganz oder teilweise 
durch Zahlung eines Kapitalbetrages an den Dienstherrn 
abgewendet werden. 

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der
auf Grund der Entscheidung des Familiengerichts nach§ 1587 
b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Begründung der 
Anwartschaft auf die bestimmte Rente zu leisten gewesen 

wäre, erhöht oder vermindert um die Hunderts:1tze der nad1 
dem Tage, an dem die Entscheidung des Familiengencht� 
ergangen ist, bis zum Tag der Zahlung des Kapitalbetr,1,c>;c·, 
eingetretenen Erhöhungen oder Verminderungen der beam
tenrechtlichen Versorgungsbezüge, die in festen Betrcigen 
festgesetzt sind. \'om Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe�tand 
an, bei einem Ruhestanchbe,1mten n1n dem Tage an, an dem 
die Entscheidung des Familiengerichts erg,rngen ist. erh,1ht 
oder wrmindert sich der Karitalbetrag in dem \'erh:'iltni,. in 
dem sich das Ruhegehalt \'L1r Anwendung von Ruhe1b-, 
Kürzungs- und Anrechnungsv,1rschriften durch ,-\np,,,,ung 
der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert. 

(3) Bei teilweiser Zahlung \·ermindert sich die Kürzung der
\'ersorgungsbezüge in dem entsprechenden Verh!Htnis; der 
Betrag der teilweisen Z,1hlung s,111 den :\Ion,üsbc'trag dc,r 
Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhegehaltes des Rulw
standsbeamten nicht unterschreiten. 

§ 51.J
Erlöschen der Versorgungsbezüge 

wegen Verurteilung 

§ bO 

Erlöschen der Versorgungsbezüge 
bei Ablehnung einer erneuten Berufung 

Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vorschriften 
der§§ 39 und <!j Abs. l des Bundesbeamtengesetzes'l ) oder des 
entsprechenden Landesrechts einer erneuten Berufung in das 
Beamtenverhältnis schuldhaft nicht nach. obwohl er auf die 
Folgen eines solchen Verhaltens schriftlich hingewiesen wor
den ist, so verliert er für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. 
Die oberste Dienstbehörde stellt den Verlust der Vers,,rgungs
bezüge fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird d,1-
durch nicht ausgeschlossen. 

yl 5. § 108 PfG, § 29 KBG 

§ 61 

Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung 

(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungs
bezüge erlischt 

1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in dem er
stirbt,

2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, in dem
sie sich verheiratet,

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des .\1ona ts, in dem
sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet,

'1. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 1m ordentlichen Strafwr
fahren wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei Jahren oder wegen einer vorsätzlichen T, t, 
die nach den Vorschriften über Friedens\·errat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit stratbar 
ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs \1onaten 
verurteilt worden ist, mit der Rechtskraft des Crteils. 

Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte auf Grund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 
18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. In den 
Fällen des Satzes 1 Nr. '1 und des Satzes 2 gilt §-tl sinngemäG. 
Die §§ 50 und 51 des BundesbeamtengesetZL·, oder das 
entsprechende Landesrecht finden entsprechende Arrn·en
dung. 
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(2) Das Wa1sengeld 1,1rd nac!1 Vollendung des Jchtzehnten
1 cbL·n,1c1hres ,1ut \ntr,1:2, ,c:;cw,1hrt, ,ol.111,2,e liil' in S 2 ,\bs. 2 c;,lt1 
1,:; unJ. b, Ab, 3 uder S 1--1 Ab:,. l Satz --1 J.es !3undesk.mdergeld
gesetzes genannten \"c,rJussetzungen gegeben srnd. Im Falle 
,·mer k.iirrl'rlichen, ,geistigen ,,cJ,,r SL't'lisclwn Rehrndenrng im 
"Il1nt· lll':' § 2 \bs. 2 S,.lti \ :\r. ., lk, ßundt·.,k.111Lkr:.:t'ldge,ct1e, 
1,·ird das \\'<1isengeld ungeachtet der Höhe einl's eigent>n 
Eink.,,mmens ,iem Grnnde n,1ch ge1,·iihrt; soweit ein eigenes 
Frnk,,mrncn llL'f l\'aisc ll.1s 7'.1,eiLll'ht· de•, vlindest\·ullwai,,•n
gcldes (§ 1--1 -\bs --1 S,itz 2 in \erbindung mit§ 2--1 Abs. 1) 
Libersteigt, \\ird es zur H;ilfte Juf di!s \\aisengeld zuzüglich 
des Lnter,ch1edsbdr,1/es n,JCh " 'i() ,\b, l .rngtTt·chnet. 1 \1s 
\Vai,tcngeld nach Satz 2 wird uber das ,iebenundLw,mngste 
Leben,;ja.hr hmc1us nur gewä.hrt wenn 

1. d,,, Behind,Tung l•t·1 \\dlendung de, siebcnunll1wan11�;
Stt'll Lebelb1ahres bestanJ.en hat uJ.er bis zu dem sich n,1ch
§ 2 Abs.:', Satz 2 :\'r. l bis 3 des Bundeskindergeldgesetzes
erc;ebenden Zeitpunkt eingt•trl'ten ist. \\'t•nn die Waise ,,eh
in„ eu,igcrkr Schul- udcr Llc•ruts,rn,btldung bc·tunden hat,

und 

" dit' W,11sc lt·llig (>L1t·r ,cnv1t1,d ist c>,ler ilu [hc•g.ittt' ,,lll'r 
truherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden Unterhalt 
leisten kann oder der:1 Gmnde nach nicht unterhaltspt1ich
l1.� hl und nicht u1tt,•rhält 

(3) Hat eine\ Vitwe sich wieder \'erhe1ratet und 1, 1rd die Elw
a.ufgelöst, so lebt der -\nspruch auf vVit\wngeld wieder aut; 
ein ,.,111 dt·r \\'ihH' 111t,llge ,\utl11su1u.; l1t'r Elw l'rv:orbc•nc'r 
ncut'r \'ersor:gung�-, Lnterhalt,- udl'r Rc11tcndnspruch 1:,t ,1Ul 
das \\itwengeld und llen linterschiedsl•etrag nach§ 50 Abs. 1 
zrnzurl'Ch1wn. Der Au:lösung der Ehe steht die \:ichtigerklä
rung gleich 

Anzeigepflicht 

l l i Die ßt,,,.-h,1itigun�sstt'lle I ci --17' ,\bs :;_ §§ 'i".. ,--1) hat der
die \crsorgungsbezugc anwei„enden Stelle (Regelungsbehor
del oder der die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse iede 
\'enn°ndun_g eines \'crs, >rgttng,bcrechtigten unter \ngabe der 
gt'\\ ,1hrtt·n LlL·/ugt', ebenso Jede ,p,iltTt' .-\nderung der Lle/uge 
L>der die Zahlungseinstellung sowie die Ge,vahrung erner
\iersc,rgung um·erzLigl1ch anzuzeigen.

(21 Der \cr,urgung,L0crecht1gtc ist wrptlichttc·t. der Rc·gL'
lungsbehörde oder der die \t'rsorgungsbezüge zahlenden 
Kasse 

l. tlic· VtTiegung des \\uhnsit1.e:-.,

" den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach den
§§ 10, 1--la und 22 Abs. 1 Satz 2 sowie den§§ 53 bis 56 und
61 Abs. 2,

3. die Witwe auch die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 '.\'r. 2)
sowie im Falle der Auflösung der neuen Ehe den Erwerb
und jede Ändemng eines neuen Versorgungs-, Unterhalts
oder Rentenanspruchs(§ 61 Abs, 3 Sa.tz 1 zweiter Halbsatz),

--1. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnisses oder eines privatrechtlichen Arbeitsverhält
nisses im öffentlichen Dienst in den Fällen des§ 47 Abs. 5 

unverzüglich anzuzeigenHl) 

(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach
Absatz 2 �r. 2 und 3 auferlegten Verpflichtungen schuldhaft 
nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder teilweise 

auf Zeit l1der Dauer entzugen Wl·rden. [lt>:m \1,r!:c·l',L'n 
bL,,,,ndl'rn \'erh,iit111,,L' Linn ,he \c1r,urgu11c: �,11v •'Lkr 
tt't'. wei,e \neder zuerk.annt 1,·erden. Dit: En tsclw1dum2; tr: nt d 1�· 
L'berste Dienstbehörde oder llie von ihr bestim1,1te Stellt:. 

Anwendungsbereich 

Fur die ,\nwl'nJ.un,:; de, ,-\b„drn1tb \ II gl1 ltc>n 

1. t>in Lnterhaltsbeitrag nach S l'i ab Ruhegeldt,
7 <'111 l' n krh:t! hbL·i trag nach S ,� ,1 b l,u he�t·h.11 l ,1 u 1;, ·r · L' r d il'

-\nwendung des§ 'i9,

3 em Unterhaltsbeitrag n,Kh § 2b ,1b \\'itwen- ,idc•r \\,li�cn
.:;t'ld. 

--1. t'in linterhaltsbeitrag nach den§§ --11 und 1c: -\bs. 1 S,1tz 3 
,\ls Witwen-oder\ \'aisengeLi, außer rür die Anwendung dt•, 
S 61 Ab, 1 Sat/ 1 \:r. --l unl1 S,ltz 2. 

:; ein Lnterhaltsbeitrag n,,ch § 22 .-\bs. 1 und § --111 ,1b 
\ Vi twens;eld, 

h. 1.:m Lnterhc1lbl•c'1lrc1g nach s 22 ,\b, 2 udcr, ,1b \\it•.\l'll
geld, außer für die Anwendung des§ 'i7,

- ,·in t:nterhc1ltsbcitr,1g n,,ch S 23 Abs 2 ,1ls \\,1isengL•ld

8 t'in Lnterhaltsbeitrag nach§ 'i() des l:lundt'sbeamtengc:<etze,
und entsprechendem Landesrecht. dt>n §§ :;y und 61 . .'\bs. 1 
Satz -1 unll § 68 .1ls Ruhegehalt, Wit\,·t•n- uckr \\',1iscng,•ld, 

9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes
odt'r einer entsprechenden gesetzlichen Vor,,-hrift rncht im
Amt bdindlichcn Richter und v11tl',lit'dn ,·inl'r ,,bc·r,t,·n
RechnunpprLifungsbehörde su1, 1c ,:,•r \lll1, .\ml ,1bl,erute
nt'n \-'litglieder des Vorstandes dt'r Deutschen Bundöbahn
,1ls Ruhegehalt;

die Empfänger d1e,cr Vt'rsurgungsbtczüge gdtt:'n ,11s Ruhe
stilndsbeamte, Wih,·en oder \\,list'n. 

Abschnitt VIII 

Sonden-orschri ften 

§ 6--1
Entzug von Hinterbliebenenversorgung 

, 5 § 2 ,.\b, 1 5. 2 K\ersG 

� (,'i 
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 

Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dien�t (§ :;3 
Abs. 'i) verwendet, so sind ihre Bezüge aus dieser Besch,1ti
gung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezüge zu bemessen. 
Das gleiche gilt für eine auf Grund der Beschäftigung zu 
gewährende Versorgung. 

Abschnitt IX 

Versorgung besonderer Beamtengruppen 

§ 66
Beamte auf Zeit 



§ h;-
l'rofessoren an Hochschulen, 

Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, 
Wissenschaftliche und Künstlerische Assistenten 

l Für d it' \ C'f', 1rgLmg der zu Be,1 m ten ernannten [)rutcssu
:e:1 ,rn f -fochchL,kn, Ht>cl1schu.d,1zcnten, Oben,,1stentt'n, 
L'i,eringenieure \\isscnsch,1ttlichc'n und Künstleri,clwn Assi
,tc-nkn und 1hrL'r l linlt'rblid,e11e11 ,c>,l'ltt'll die' \',,r,, hritk11 
clll''>L''l C.L''>L't/c', ,,)\\'l"lt lldl ht,+.:, :',,i llJCht, ,indl'rL'' l1 c-,lirnmt 
:,t. 

, 2) Ruhegeha ! ttahig ist auch die· Zl'1t, 111 der die rr,,tessoren, 
HL1chschuldoN:1te:1, Obercissistentl'n, Oberingenieure, \\'is
,enschaitliclien unci Künstleri,c hc:n Assistenten n,Kh der 
1 L1bilitciti,rn ,km LehrkiirpL'r c•i1wr l lc1chschu!c• _ingeh,irt 
lubl'n. ,\b ru:1l'�c'h,1ltt.1hig ,c',tlt ,111,h dil' ,1ur \',1rbc·r,·1tung tur 
,IIL' l'ninwtiL'l\ l1c·nut1gk ZL•it 1,1, ;u 1.wc·1 J,ihrc'n. Die nach 
t'rtL1lgreichem _-\b,chluG eines Hc1,-hschulstudium, Hir der 
Ernennung ;u:n l)r,, fessor, Hochsc hukfozenten, Obt'r0s�1sten
ten, Oberingernt'ur, \Vissensch,lttlichen oder Künstlerischen 
-\ssislentL'l1 Zeit L'iner :1,rnrtbernflichen T:itigkcit, in 
,IL-r liL",t1ndL'l'l' f-,1,:hkenntni,sL' ,,r,,, ,1rbL'n \,·urden J1,' tur diL' 
\\,1lirnl'hmun:c; d,,, .\mte, tiirdnli, h -;ind, ,,,11 im f-,1llt' eil-"§ 
-t-t _-'\bs. 1 :\ r. -t Buch�tabe b des HL•Ch5chulrahmenge,t'tzes ab 
ruhegt=haltfäh1,c; berücksichtigt \\ t'rcien; im übrigt=n kann sit' 
''.,i� zu iünt Jahren in \·ollem Lmt,rng, darüber hinau5 bis zur 
Halft<= als ruhegt=haltfähig berück�ichtigt werden, 

, �) Lber d iL' !,?,u h,,g,·h,1ltt,1hic,h-1 t \ un Z,·i kn n,H h \b,,,1t/ 2 
">\\'il' ,HI! Crund d,·r ci::i i (1 [,1s 1 :' ,,,11 in dl'r Rc':�el :,L'l ckr 
Berufung in d:1, l3c11mtem·erhiil trn, t'ntschit=den Wt'rdt'n, Dit=se 
Entscht=idungen ,tt'ht'n u11tt'r dem \',irbehalt t'ine5 Gleichblt'i
bt=ns dt'r Rt=chblage, die ihnen zugrunde liegt. 

<-t) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Obtcringeni
,·url', \\'i,"L'n"ch,1ttliclw und Kun,tk·risclw A""i"tenkn bl'tr,1gt 
,Lb Lberg,1nc:_,,c:eld ,Ü1\,-L'Jc hl'nd 1,111 § -t7 Abs. 1 '-c1 l/ 1 tur L'm 
_l,1lu D1L'nStLe1t das !-intachc, rnsge,,,mt hLichstl'fö d.i� ':il'chs
fache dt=r Dien,tbt'zÜg<= (§ 1 .-'\bs. 2 :\r. 1 bis -t dt=s Bundesbesol
,1ungsgt=setze"1 dt', lt'tzten \lonats. 

§ hti
Ehrenbeamte 

Abschnitt X 

Vorhandene Versorgungsempfänger 

Anwendung bisherigen und neuen Rechts 
für am 1. Januar 1977 

vorhandene Versorgungsempfänger 

(1) Die Rechts\·erhiiltnisse der am 1. Januar 1992 vorh0nde
nen Ruht'st0ndsbeamten, t'ntpflichteten Hochschullehrer, Wit
wen, 'vVaisen und sonstigen \'ersorgungsempfänger regeln 
sich, soforn der Versorgungsfall oder die Entpflichtung \·or 
dem 1. Januar 1977 eingetreten oder wirksam geworden ist, 
nach dem bis zum 3 !, Dezember 1976 geltenden Recht mit 
folgt=ndt'n Maßgaben: 

1. Die Witwenabfindung richtet sich nach diesem Gesetz.

2. Dit= §§ 3, 9 Abs. 2, § 10 Abs. 2, § 14 Abs. 2, § 22 Abs. 1 Satz 2,
die§§ 33, 34 und 42 Satz 2 sowie die§§ 49 bis 65 und 70
die�es Gesetzes f indt'n Anwendung;§ 6 Abs. 1 Satz 5 und
§ 14 a finden in dt=r bis zum 31, Dezember 1991 geltenden
Fassung Am\-endung. In den Fällen des § 141 a des
Bundesbeamtengesetzes oder des entsprt=chenden bisheri-

.gen L1nde5rechb richten sich die ru:1egehaltfäh1gen D1,_ i1,:
h01ugc' und der m,11;gl'l1l'ndc· Ruhc·c:,c'11,1lh,c1t/ n,1, !1 � ",
,i IL',e, Cesel/L'"- \, 1r,, hntten ubc·r ,11,, '\, ic litc;t'l\·,;ii ··1: 1· � 
c'll1L'' L,ntall<1u,gk1cho 1, ,1hrend c'll1c'r 1'r,rnkc•nhc1u,�-, 
handlung sind rncht mehr anzu\\'enden. bt 111 den F1i:L'r1 
der S§ :;3 und :;-t dieses Geset1.es die Ruhensregelun:.:: n,1c:1 
dem bis zum 31. 0e:cember 197h gcltt'n,ien Recht rur lic•n 
\er,llrgungsl'mFr,1ngc•r giinstic;L'r, 1 t=rble1bt es d,,bc'I ",;,,n
g,, c'm ubc'r de11 ,, 1 L)e/c'mbl'r 1 '1:-,, 11111.iu, bc·"t,-ii,·n,1,, 
llL•,d1,1ttigungs1·L'rh,1 l t111, ,1nd,1 lll'rt ,_ ,d,-r c'mc' \\-l'I krc- \ ,•r
s,1r::;ung besteht. Ist 111 ,kn h'illen de,::, ;3 die Ruhen,:c·c'.t'
luns:; ncich dem bis zum 31, Dezeml,er 1,,,1 l geltenden Rtcht 
gunstiger, \ erb leibt e5 dabei, solange em über den 3 .. De
zember l llY l hin,rns bestehendes 6e,c.1,1ttigungs\'erlu tn1, 
,111d,1UL'rl. Bl'I der -\111,·c•ndun:2, de'" S '� 1 trdc'n ,1n cl1c· "':, 
\..lt._•[· in � ;:, cl .\l1'-- 1 ':,clt/ l hl'l1,ll111tt_'ll \t1r�chritl1-·:1 .._:)\ 
c:nt;,prL'chl'ndl'n \,,r,chnften L1t'" 1°1, ;um �l. l)c'fcrn''.'c!' 
1 LJ;-r, geltenden Rec:it�. § :;_:; a gilt 111ch:, sc1langc eint' s1n1 
31. Dezt'mber I y,J 1 ubt=r dit'St'n Zeitrun kt hinaus beste' 1c::
,ie Bt=schättigung odt'r Tcitigkt=it ernt's Ruhestandsbe,1m:1c11
,1nd,1uert.

1. DiL1 \ ti ndL'�t ,·er�t ir,�ung,-il,L'/llhL' (� l -t . \b-._.-+ S,lt; 2 l :_11lll '-L\'
\ \i11clc„tunt,1lh L'r,,1r•..:;ungsbL'/.L1gL' L1c',t,rnnwn ,ich n,1, h
dit'5em Gesetz.

4 .. -\b Ruhegd1alt 1m Sinne der§§ :;3 b1, :::;'\, 62 und 6:; c;elten 
auch die Bezüge der entptlichtt'ten beamtett'n Hoclbchul
lehr,•r; dil' Empf.-in,c;er dil'oer ße/Ügc' ,1ls RuiwsL11ds
[,t•,1mte Die Lk/11:..:,· ,ier L'ntptlicht,·tl·n bL\1mtl'tL'n H,,�ii
,c hu llt-hrer gelten u11t,'r Hi1v11rL'ch nu11,c:_ ,ie" dt:'m Fnq ,
tt'ten zustehenden, mindestens dt'S zuletzt zuge,ic her:, !l 
\',,rlt'sungsgddes 1Kollt=ggeldpauschalt'l als Hiich,·..:·, ,,,, 
1m Sinne des § :;3 .-\bs . 2 :\r. l u nci ,1 s ruhegeh,1 ,ti ,, 1 _:c· 
Dienstbezüge im 511111<= dt's § :;_:; ,1 .-\bs. 2 dit=ses Ct-•,tct11cs 
::, ,,; gilt nicht h1r ,,ntptli,htl'tL' H,,c-lh,ht1lld1rer. d1,· ,lt,' 
-\utgc1bL'n L1L'r \\111 tl\llL'n bis ;ur I nti•tli,htung irnw,:.::,·h,1' 1-

tl'n Slc·lll' \Crlrl'lungo\,·c1se \\'c1hrnvhml'n. 

::,_ Die Rechts\·erha:tniost' dtcr Hinterbl!e''.0enen eines Ruhc'
standsbt'amten, dt=r nach dem 31. 0e1t=mber [Q7b und \,,r 
,1em l, Januar 1992 \·erstorben ist, rt=gein sich n,�ch diesem 
Cc•s..:,t; in dL·r h, /11111 "\ 1 DL'IL'm L,er I Lt>I I c',L'i knd ,·n 
F,1,,t1n)-';, jL'dtwh u11kr 7ugnmdc'lc"_:llng ,l,-, bi,]wng,·:1 
Rulwgeh,1ltL'S; § 2,, ,i1esl's CL'Sl't,,,s !ot ,1uch ,Hit l lintcrblic'
bene eines frühert'n Beamten auf Lt:>bt'ns1eit oder ,n:t 
\ \i,1erruf anwendb,ir, dem nach dem bi, zum 31. De.iemb0r 
J 9;-r, geltt'nden Rt=cht t'in Cntt'rhalt,bt=itrag be1dlligt 1, ,ir 
odt'r hätte bewilligt 11·crden können. Fur dil' Hintt'rl,[it'L'L'
m'n L'inL'" ,,ntptl1chtl'tl'n H,,ch„chuikhrer-,, cler n,1Lh ,km 
,[ Dc'/L'mbL'r 1c,;-!, und n1r dl'm I J,rnucir l'i'('_ n'r"t,1rl1,11 
15l, gilt§ ll[ ,-\bs. 2 '.\r. 3 in dt=r bis Lum 31, Dt=zember Jc,t.J] 
geltenden Fassung entsprechend, 

6, Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eit)t'S Ruhe
standsbeamtt'n, der nach dem 31. DeLember 1991 \·erstor
ben ist, regeln sich nach diesem Gesetz, jedoch unter 
Zugrnndelegung des bisherigen Ruhegehaltes. Für die 
Hinterbliebent'n eines entpflichteten Hochschullehrers, der 
nach dt=m 3 L Dezember 1991 verstorben ist, gilt§ 91 Abs. 2 
Nr. 3 entsprechend, 

(2) Für die am L Januar 1977 vorhandenen früheren
Beamten, früheren Ruhestandsbeamten und ihre HinterbliebL'
nen gelten dit' §§ 38, 41 und 61 Abs.1 Satz 3; § 82 findet in d,: 
bis zum 31. Dt=zt'mber 1991 g<=ltt'nden F,1sstmg Am,·cndunc: 
Für eine sich danach ergebende Versorgung gelten t.1 lL' 
Vorschriften des Absatzes 1, wobei§ 38 Abs, 4 S,ltz 3 und § >h 
Abs. 5 anzuwenden sind, 

(3) Habt'n n,1ch bisherigem Recht Vcr�orgung,be,1ügc nKht
zugestanden, \\'t'rden Zahlungen nur auf Antr,1g ge\, ,i hrt, und 



\.r ..1. 

z\\·ar IL1l11 Ersten ,ies \lonats, in dem der ,..\ntrcig ,:e,tellt 
1,·c,rcicn i5t .-\ntragc. c11l' bis ;um 'l l. Dc•;cmber I q77 c:,·,tcllt 
\\l'fclL'i1. :-';Cltcn ,1[, ,1m' l,rnu,1r ]<177 c'.L',tc•llt . 

§ b9 ,1
Anwendung bisherigen und neuen Rechts 

für am 1. Januar 1992 
vorhandene Versorgungsempfänger 

[l1c· l(L'c ht,,c•rh,1ltn1"c' der ,1m I l,111u,1r ILJll..1_, urh,rnclc·n,_·11 
l,uhL•,t,rnd,bc,rnitc•n c·r1t�•!l1,·htl'll'n l !,vh,drnllvhrLT, \\ 11,,,-11. 
\\a1,en und sonsb,;en \ersorgungsempt21nger regeln sich, 
,Litern der \'ersorguns:;sr,111 oder die EntFt1ichtung nach dem 
."> l Dezember I Y76 eins:;etreten oder \\"Jrk5am geworden i,t. 
nach eiern bis zum :; l. Dezember 1991 .2:eltenden Recht mit 
lclkc•ndL'l1 \L1t,g,1bL'll 

::c:'.:::-\b,. I S,1t1?.'c'\\JL'dic•t,::,'i'.un,I 1'i \bs.--ltindc111nckr 
, um 1 [anuar l '.Jll:'. ,in geltenden l-,1,sung Arn,·endun_s: Ist 
rn den fällen des::,:;:; die Ruhensres:;elung nach dem bis zum 
', l Dezembt·r I qq l s:;dtendcn Reclit gu nstiger, ,·erble1bt es 
d,1be1. sol,rnge em ul7er den 31. Dt>zember 1991 hmClus 
l,,,,tdwndt•, 1Jc,sd1,1tt1c';ung,, erh,1lt111, .111cL1uert. 

7 
::, ,-. "tmdl't ,..\n,,,•n,!ung. l lit·rbt'l trL't,·n ,111 cllt' Stellt· ,kr 111 
::c :;) ,1 • ..\bs. l Satz l .St'nannten \'ors,Jmtten die enhFrechen
den \·0rschriften des ,·or dem l. [,111uar 1992 geltt2nden 
Rechts.§ :;3 a gilt rnch t. solange eine ,1m 31 Dezember l 9q l 
ul7er diesen Zeitrunkt hinaus bestehende Beschäftigung 
,,,lvr T,itigh'it l'Jl1L'' Rulw,t,rnd�bt.'dmtcn dncicntt.'rt. 
[11,· IZPcht,n·rh,1lln1"L' der 1 !111tc•rblid1crwn t'l11t'S l,uh,·
,t,rnd,L,L•,1mten, der n,Kh dt.'m 31. l)c;cmber lYCJl 1'erst,,r
l7en 1st. regeln sich nach den ,1b dem l. l,1nuM l 992 geltenden 
\ l'r•chriiten, jed,Kh Lll'\LT Zugrundelegung des bishen,;en 
Ruhegehaltes. Für d1L· Hinterbliebt.·nen emes entpflichteten 
11, 'chschu llehrers. d,·r n,1rh LÜ:'rn '. 1. D,•;embL'r 19() 1 ,·er,t,ir
[,L n 1,t. ,s:;ilt t; l/J \[,, :' '-.r., enh}•rc•chc•nd 

:\ bschni tt XI 
Anpassung der Versorgungsbezüge 

§ 70
Allgemeine Anpassung 

11, \\erden die Dienstbezüge der Besoldungsberecht1�ten 
,ilk,·nwm l'rhiiht ,,dc•r ,·t·rrnindl'rL ,ind ,·,m demsl'll•c'l1 
/,·1t�•u:1U ,lll die \c•r"1rgungsbezugt' durch Bundc•s;c_;c''L't/ 
v11t, t"rc·c hcnd zu 

(�) Als allgemeine Anderung der Dienstbezüge im Sinne des 
Absatzes l gelten auch die Neufassung der Gnmdgehaltsta
belle mit unterschiedlicher Änderung der Grundgehaltssätze 
und cL , 11gemeine Erhöhung oder Vermindenmg der Dienst
bczugc· um feste Beträge. 

§§ 71 bis 76
(weggefallen)

Abschnitt XII 
Übergangsvorschriften aus bisherigem Recht 

§ ii
Zeiten eines Wartestandes 

::: :-� 

Frühere ruhegehaltfähige Dienstzeit, 
Dienstbezüge und Ruhegehaltss:itze 

111 D1c' \ ,,r,chnl tcn dl', c::-+ \bs. l und de•,::: ·1, ,\b. l \.r. _: 
gtclten 111,-ht tür Beamte· L1t'r Linder, der Cec11einden, dL·r 
Ct2meinc1e1 er bände so,,·:t' dt'r Sl1tbt1g1.:n der . ..\utsicht ernt> 
1 ,rndes u11tt2rstehenden 1'.c,r}•erschc1tten, ,-\nstalten und 5tt:
tu1\gt'n clt'< ,,frcnllichen F:c•c!its und fur R1cht,•r der l ,rnd,•,, 
,kn·n [l1,·11,t,·L'rh,1llrn, \ ,,r ln1'r,11ttrdL'll ,11,•,c·, ( ,,·,,•t;,·, 
l•L')c';rtlllckt .,·,irden 1,t. 

(2) § 'i ,..\bs. 3 ist nicht cin,;u,,·enden, ,,·enn cier Be,rnite ,n:,
L'inem . ..\mt 111 den Ruhe,t,111d tritt, d,1s nicl·t c�er Eing,rn,g,bc•
soldung,c;run.1e seiner l,n1ti_-,1hn ,rngch,,rt. unc; er diL' Dicrist
bezüge ,e111es 1ulet1t bt•1'it•1dekn Amtes h:'rt•it, ,.l,r ,l,•m l 
l,inu,H I q-,, c•rh,1l ten h,1t 

S 79 
Beamte der früheren Verwaltung 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

::: ',() 
Dienst in ehemals angegliederten Gebieten 

und im Herkunftsland 

::: s,] 
Amtlosc und andere Zeiten 

(1) HJ t ern Beamter, der am 8. \.fa1 l LJ-1,'i 1m l)it·nst eint>,
i,ifientlich-rechtlichen Dienstherrn im Reichc;geb1et stcind, n,Kh 
diesem ZeitFunkt aus anderen ,1ls beamtenrl·chtlichen Cnin
den kem . ..\mt bekleidet. ,,., ist die Zeit ruhegeh,iltfahic:. 
\\·,1hrend ckr ,·r im i,ttL·ntli, lwn Duc-n,t ,1!, \ngc•,tdlk'r ,,,lc-r 
_-\ rbei ter Lt t1 ,_:: ge\\'t'�L'n 1�t L)L1er �i...-h in �nt '�'.'-,�\.' tdngt.'11�l h,1: l. 
lnternierunc:;, Ce1,·ahr,arn oder Heilbeh,mdlun,; 1m Snmc dt>, 
§ 9 befunden hat. Auch ,1hne eine solche Tc1t1g1'eit oder eint·
Kriegsgefon:c;ensch,üt, eme lnternierung, einen Ce,,·ahrscirn
oder eine Heilbehandlung 1m Sinne des ::, '' ,,ird die Zt>it
;wischen dem 8. \Lli 1 (J-('i und dem ; 1 \ l,ir 1 1 q:; 1 ,1 I,
ruhegeh,1ltl ,1hi_g,· Uien,t1,·1t b1.:n1cb1ch tigt. 1 ur ,1 it· 7l'1 t e111,·r
nach dt·m :,1 \l,1u ]ll'i] ,1uL,erhc1lb dt'' utlcntl1chen D1en,k',
,rnsgeübkn T;1 tigkeit iindet:: 7:0. des Cesetze, zur Regelung dt>r
Rechts\ erh,1ltnisse der unter ,..\rtikel 131 de, Grunch;esetzc·,
fallenden Personen entsrrechende An,,·endung; § 11 dieses
Cesetyvs :0leibt unberührt. Entsprechl'ndc, •.,::1lt für einen
lll',lmten. Llt-r ,1m S. \l,11 1,q:; l7l'nrt,m,ih1;_:. im Dien,t ,kr
truherc•n \\'ehrm,1eht L'ch-r 1m tn1heren l,L'ichs,,rbe1hd1cn,t
gestanden hat.

(2) Für Beamte· des Landes Berlin und des Saarlandes tritt
bei der Anwendung des Abs,ltzes 1 an die Stelle des 31. \,J;�rz 
1951 der nach bisherigem Recht maßgebende Zeitpunkt. 

(3) Die in der Zeit rnm 3ll Januar 1933 bis zum H, Mai 19--15
bei Dienststellen der truheren Geheimen Staatspolizei c1bgelei
stete Dienstzeit ist nur in Ausnahmefallen ruhegehc1ltfähig, 
wenn ihre Anrechnung nach dem beruflichen Werdegang, der 
Tätigkeit und der persönlichen Haltung des Beamten gerecht
fertigt erscheint; die Entscheidung trifft die oberste Dienstbe
hörde. Die Länder können andere Zuständigkeiten bestim
men. 

(--1) Eine Schädigung im Sinne des§ 181 a Abs, 6 Satz l und 
des § 181 b Abs, 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt auch als 
Beschädigung im Sinne des§-+ Abs, l :\r. 2 und des§ 5 Abs. -t. 



CVOI31. l 'N l \r .:: 

Kriegsunfall, 
L:nfall in Kriegsgefangenschaft und Gewahrsam 

1 11 Die§§ l<'i 1 ,1 und 18 l b des l::lundesbc\,mtengeoetzes und 
Jic :1ach den SS '-('. ,1 und 92 b des Beamtenrechtsrahmengeset
Les erlassen�� Lrndesrechtlichen \ L)rschriften ,gelte; mit 
:,,lgenden \lc11.;;gaben als Bundeqecht weiter: 

hir d 1e Lll'rPc hn ung des Rt1hl'_g,•h,1 ltl's eines \'t1r \, 1!],,ndung 
1.._lt._1

� "L1lh/1µ;-...tl·n Lebcn--.Jtthre..., 1n ,Je'n Ruhcc.,ttind �l'trctcncn 
Bean1ten wird ,ier nihegehaltt,1h1gen Dienstzeit nur die 
Hiilfte der Zurechnungszeit ndch S 13 Abs. 1 hmzugerech
net; § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. 

" Der Ruhegehc1ltssatz (§ 1-lc Abs. l I erhöht sich um zwanzig 
\"()111 l lun,krt bis ;um Htich�ts,1t1 \,in hinfun,hit'lvig \Om
1 Jundert. 

Der Hundertsatz des 'vlindestrnhegehdltes (§ 1-1, .--\bs. -1, Satz 
21 beträgt funtundsiebzig vom Hundert. 

, 2 \ Der L nterhal tsbeitrag für \'ern·andte der aufsteigenden 
l. ,rne bctriit;t mindt>stens \"ieui,11; n,m Hundert dt's m .-\bsatz 1
\ r. , gen,11111tt'n Lldrages.

§ 83
Reichsgebiet 

--\ls Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des 
Deutschen RetChes bis zum 31 Dt'zember 193:;" in seinen 
1,1,·t,iligen Crenzen. n,ich diesem /,·itpunkt in den c:ren1t'n 
\, ,m , 1 De1eml,er 1937 

Abschnitt XIII 

Übergangsvorschriften neuen Rechts 

§:-q
Ruhegehaltfähige Dienstzeit 

Für am 1. Januar 1977 \'Orhandene Beamte konnen zum 
.--\usgleich von Harten Zeiten, die nc1ch dem bis zum 31. 
Dezember 1976 geltenden Recht ruhegehaltfähig waren, als 
ni lwgehaltfähig galten oder als ntlwgl'l1altfähig berud.:-;ichtigt 
\,c·rden konnten und \'Or dem I i,rnuar 1977 1unicJ...gekgt 
1, ,,rckn sind, 1m ,\nwendung,l•ereich dl's bis ;um 31. 
Dezember 1976 :;eltenden Rechts als ruhegehaltfähig berück
,ichtigt \\'erden. Die Entscheidung trifft der für das \'ersor
�ungsrecht zustandige Minister oder die von ihm bestimmte 
-:;tdle. 

Ruhegehaltssatz 
für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte 

(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den
Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorangehendes anderes 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits dm 31. Dezem
ber 1991 bestanden, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte 
Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich die Berechnung 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes 
nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht;§ 14 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 findet hierbei keine Anwendung. 
Der sich nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz 
steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Januar 1992 an nach dem von 
diesem Zeitpunkt an geltenden Recht als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zurückgelegt wird, um eins vom Hundert der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum Höchstsatz von 
fünfundsiebzig vom Hundert; insoweit gilt§ 14 Abs. 1 Satz 2 
und 3 entsprechend. Bei der Anwendung von Satz 3 bleiben 
Zeiten bis zur Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähi-

gen Dienstzeit außer Betracht;§ 13 Abs 1 tmdet 111 der b1-; 7ll :n 
ll. Dc?ember 19'-l! gc'itenJL'n F,bsung \111,,,ndung. S 11 \i•,
hn,kt -'1111,·t'ndung.

12, Fur die 13e,rn1tl'n ;1 u t Leit, deren l:3t\l m tem erh,1 l trn, ·.: �·,-r 
den -:1 Dezember !llll! hrnaus furtbe:--teht. :st � 1111 Abs. 2 ur,,; 
6 rn der bis zum -: 1 Dezember ! lJGJ geltenden F,1,,u :1..: 
,1nzl11,·enden. 

1,1 lL1t das Bmmte111,•r11:ilt111s, .111sckm ,kr l-le,1mtl' 111.:,:1 
R11h,•,t,1nd tritt, udn ,•111 unm1ttl'lbar \,ll·,111·..:l'hendl'� ,111,kr,·
t>flentlich-rcchtlichcs D1en-;tn'rh,1lt111, berc·its am ,1. Dt•/c'm· 
ber 1 (JlJ l bestanden und erreicht der Bec1mte ,·or dem 1. f,inu,u 
2m12 die für ihn jeweil, maßgebende .cesetz.1che .--\ltersgrenze. 
so richtet sich die Berechnung der ruhe12;eh,,ltLihigen Die,1,t
zeit und des RuhegehC1its-;,1tze5 n,Kh dem bis zum -:1. Dc1t•m
bn l"lll geltendl'n RL·cht -:;,ll/ 1 gilt ,·nt,)'rcchend, \\t'llll t111 
\'011 dieser Vorschritt L'rt,1hlc'r Lle,1mter \·,,r '-it·m LeitpunJ...i cie, 
Erreichens der jeweils rn,11_-;gebenden !.:ödzlichen Alter,.gr"11-
ze 1,·egen Dienstunfähigkeit oder auf Antrc1g in den Ruhec:,,n,i 
versetzt wird oder \·erstirbt. 

(-1,\ Der sich nach Absatz 1, :2 oder 1 er:::;ebende Ruhegeh,1it,
c,c1t1 \,·ird der 1-lt'rt'chnung des Ruhegeh,1lt,,, ;ugnincie 
\\L'nn er Im her ist ,lb ,h·r Rulwgeh,1ltss,1 t/ dc·r siL h n,Kh d ic·,, m 
GesetL tur die gesc1n1te ruhegehaltfäh111;e Dienstzeit ergibt. Dt.:r 
sich nach Absatz 1 er:;ebende Ruhegeh,1ltssatz dart Jen 
Ruhegehc1ltssatz, der sich nach dem bis zum 31. Dezembt'r 
1991 geltenden Recht ergabe, nicht uberste1gen. 

(-; 1 1 !at das l-lt1c1mtenn-'rhc1ltnis, ,rns d,•n•. der Ke,1mte in ,kn 
Ruht•stand tntt, oder L'lll unmittelbc1r \11r,111,gt'ht'ndes and,·re, 
öffentlrch-rechtliches Dienst1·erhaltni� bereits am 31. DeLem
ber lYYl bestanden, ist§ 1-lc Abs. 3 mit ft,lgenden \laL;12;,1b,:1 
anzu\\'enden: 

\'Or dem L Januar :217(1:2 
nach dem 31. Dezember ::'.L)Ol 
nach dem 31. Dezember ::'.il02 
nach dem 31. Dezember 2003 
nach dt'm 31. De1embt.'r ::'.ll()-1, 
n,ich ,ic·m 31. De1ernl,er 21lffi 
nach dem 31. Dezember 2006 

' r\\111,l,T 

(),0, 
0,h, 
1,2, 
1,8, 
2A, 
,,(), 
3,b. 

(61 Errechnet sich der Ruhegehaltss,1tz nach Absatz 1 ,,, 
sind die Vorschriiten des§ 54 Abs. 2 und des§ 5:; Abs. 2 

1. in der bis zum .,,1. De1embt'r 1991 geltenden rassung bei ,ier
lh-'rt'drnung dec, tl1r dil' Hochstgrenll'n am -:; 1 Dc1embL·r
l'Nl erreichten Ruhegehaltssc1t1ec,,

-, in der mm 1. Januar 1992 dn geltenden Fassung bei der 
Berechnung des sich aus Zeiten \'Om 1. Januar 1992 an 
ergebenden Ruhegehaltssatzes 

anzuwenden. Bei Zeiten im Sinne des§ Sb Abs. 1, die bis zum 
31. Dezember 1991 zurückgelegt sind, ist§ 56 in der bis zu
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden; 50\\'eit
Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 nach diesem Zeitpunkt
zurückgelegt sind, ist § 56 in der \'Llm 1. Januar 1992 an
geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die
Stelle des Hundertsatzes von 1,875 der Satz \'On 1.0 und an die
Stelle des Hundertsatzes \'On 2,S der Satz von 1,33 tritt.
Errechnet sich der Versorgungsbezug nach Absatz 2 oder 3, so
sind die Vorschriften des§ 54 Abs. 2, des§ SS Abs. 2 sowie de�
§ 56 in der bis zum 31. Dezember I 991 geltenden Fassung
anzuwenden.

(7) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kindererziehung für
ein \·or dern 1. Januar 1992 geborenes Kind richtet sich nach§ h 
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. .'\bs. 1 Satz -t und 5 m dt'r bis zum 31. Dezember 1 ,1,11 geltenden 
f',,ssu n)';. 

\SI Auf die am 31. IJezember 1991 q,rhandenen Beamten, 
denen auf Grund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen 
Dtenstunfc,l:csL'in Cnt,1lLrnsglt·id1 gt·wc1hrtwird. findctti 3'i in 
der l,1s 1.uni 3 l. IJczt·mbcr 1 qc, 1 geltcnclcn Fassllng :\m,·c'n
duns. 

1cJ, Bei der -\mvcndung der .\b,,it?L• 1 und 3 blt·ibt dL'r ,,m 
31. UcLembc-r I cJy 1 LTrcichtc RuhcgL'l1,1ltssatL ,1uch ,Lrnn
ge\, ilhrt, wenn dem Beamtem erhaltnis. aus dem der Beamte
in den Ruhestand tntt. mehrere öffentlich-rechtliche Dienst
\·erh,1ltni,,e in unmittc>lb,ncm it·itlichcn /us,1mmt·nh,rng mit
dem ,im 31. Dezember l Y'-)1 bestt'henden öffentlich-rechtlichen
Dienst\·erl,;, l tnis \'0ran gegangen sind.

§ :-,; a
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 

nach dem 31. Dezember 1991 

Bei einem nach dem 31. Dezember 19YJ nach§ 39 oder� -l5 
des Bundesbeamtengesetzes ücler dem entsprechenden Lrn
dt",rech t erneut 1n d,1, Bt'c1mlt'111·erhciltm, bcn1fe1wn Beamten 
bleibt der nach§ 69 a l )der nach§ ö5 dem frt.i.heren Ruhegehalt 
zugrunde gelegte Ruhegehaltssatz gewahrt, wenn der Ruhe
_gehc1ltssc1t1 fur das neue Ruhl'gehalt hinter dem RuhegchJlts
satL tür d,is trübere Rulwgch,,lt 1urückl,le1bt; § U ,\bs l :,,1t/ 
2 bleibt unbenihrt 

Hinterbliebenenversorgung 

(1 l Die Gewährung \·on Cnterhaltsbeiträgen an gesch1e,ien, 
Ehc:c:,ittcn \� 22 ,\h 2. ,1 ncht<.'t ,1,h n,Kh den bis /Li" 
31. Dezember 1976 geltenden beamtenrechtlichen Vorscllnl
ten, wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden, aufgehubc'1 ·
uder 'ür nichh'-'; erkL1rt 1,·urden ist.

(21 IJie Vorschrift des§ 1Y . .'\bs. 1 Satz 2 l\r. 2 über den 
Ausschluß \ on Wit1,·engeld findet keine Anwendung, \,·enn 
d1t' 1:he ,im 1. l,rnucH 1'177 best,rnden und das bis /ll di,-,cm 
Zeitpunkt geltende Landesrecht den . .'\usschlußgrund rncht 
enthAlten hat. ,.'\n die Stelle des fünfundsechzigsten Lebensjah
re, in E; 19 .\bs. 1 SJtz 2 "-"r 2 tritt ein in der bi� zum 
-' 1. IJe,cmh·r 1 LJ7h gcltendL'n landesrechtlichen Vors,·hnft 
nm;esehenes höheres Lebens,ilter, wenn die Ehe am 1. Januar 
197:- bestanden hat. 

(,\ Die V,)rschnftcn über die Kürzung des Wil\,·engeldes b,!i 
großem Altersunterschied der Ehegatten (§ 20 . .'\bs. 2) finden 
keine Anwendung, wenn die Ehe am l. Januar 1977 bestanden 
und d,i,; b1, /U diesem Zeitrunkt für den RL•amten ,,der 
Ruhestandsbeilmten geltende Landesrecht entsprechecnde 
Kürzungsvorschriften nicht enthalten hat. 

(-l) Die Vorschrift des § 22 Abs, 2 in der bis zum 31 . Juli 1989 
geltenden Fassung findet Anwendung, wenn ein Scheidungs
verfahren bis zum 3 L Juli 1989 rechtshängig geworden ist oder 
die Parteien bis zum 31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach 
§ 1587 o des Bürgerlichen Gesetzbuches getroffen haben.

§ 87
Unfallfürsorge 

(1 l Für die am l, Januar 1977 vorhandenen Beamten steht 
ein vor diesem Zeitpunkt erlittener Dienstunfall im Sinne des 
bisherigen Bundes- oder Landesrechts dem Dienstunfall im 
Sinne dieses Gesetzes gleich. 

(2) Bis zum Erlaß der Rechtsverordnungen nach§ 31 Abs. 3,
§ 33 Abs. 5 und§ 43 Abs. 3 gelten die bisherigen Verordnungen
des Bundes und der Länder weiter, soweit dieses Gesetz dem
nicht entgegensteht.

,:'\l Eine Entsch,1,itgung aus einer Lnfolh-er�1cht'rnn2,. tur 
,1IL' der D1L'llStherr dil' ßcitr,ige '-';e1,1hlt h,it. ist ,m; llll' 
L nt'1llent,ch,1d1gum; n,ich � -41 Abs., ,m1urc,lmen. 

� KK 
Abfindung 

Übergangsgeld 

� 90 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 

mit Versorgung ,ms zwischem,taatlicher 
und überstaatlicher Verwendung 

§ 91
Hochschullehrer, 

\'\'issenschaftliche Assistenten und Lektoren 

Abschnitt XIV 

Änderung von Bundesrecht 

(:-\nderung \lm Rechtsq,r�chritten) 

S 99 
,Ä-nderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

§§ Jl1Ll bis 10-t

rAndcruns \'1111 Rcchtsn,rschritlt'nl 

Abschnitt XV 

Schi ußvorschriften 

§ 105
A ul.�erkrafttreten 

§ 1 Oh
Verweisung auf aufgehobene Vorschriften 

S 107 
Ermächtigung zum Erlaß von Verwaltungs

vorschriften und Zuständigkeitsregelungen 12)

,2) S. § H K\'ersG. 

§ 107 a
Überleitungsregelungen 

aus Anlaß der Herstellung der Einheit Deutschlands 

§ 108
Berlin-Klausel 

§ 109

(Inkrafttreten) 
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Bekanntmachung 
der Neufassung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

vom 13. Dezember 1990 

Cem,iL< Artikel ll '( L 2 des Sechsten Kircbe11,gesetz0s 1ur 
:-\nderung deo Kirchenbe,-l1id u ngsge�et1es nirn 21. '-:L1\·cmber 
l lJ''' 1 r_(, \OBI. S. 3 l:; 1 11·ird nach"'td1end der in ge,chlt'chtcrg"
rechter Spr,1che nc•u get,1L<te \V,1rtlaut des Kirche'.1b,·,,,]dun1c>
)';esetze'- in L1L·r ,1l0 l Oe,1ember llJlJll _gelll'nd,·:1 F,1'-oung 
bekanntgc•nuchl 

"'l1rdelb1sche, i.:..in:h1cn,1mt 
lrn .\uitr,1_ge 

Jessen 

Kirchengesetz 
über die Besoldung der Pastoren, Pastorinnen, 

Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der 
'\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

(Kirchenbesoldungsgesetz - KBesG) 

lnh,1\tsubersICh t 

\bochrntt 1- Allgemeine \,,rschritten 

§ Persunlicher Geltungsbereich
§ 2 .-\nwendung des Bundesbesoldungsrechts
l§ 2a)

§ 3 Ausnahmen nm der ,-\nwendung des Bundcobesol-
dungsrechts 

§ -1 Z,1hlung der Dienstbezüge
§ :, Öffentli, h-rechtliche Drenstherren
§ 6 Einrerhung m die Besu\dungsgruppen
§ 7 Berucksichtigung ,rnderweitiger Ansprüche auf

OrtszuschL1g un�i auf .-\nwärterverheiratetenzuschL\g 
� C:--: .\nzeigeptlicht 
§ Ll Höhen1ertiges Amt auf Zeit
§ lll Leic,tu1H.:L'n 1ufgrund der Fürsorgepflicht
§ 11 Zu�,1mnwntrc'/kn nm Dienst- und

\·ersor:;t1 n,�::,;bczügen 
§ 12 Besoldung beurlaubter Besoldungsempf,inger und

Besoldungsempfängerinnen 

Abschnitt II- Besondere Vurschriften für bestimmte 
Besoldungsempfänger und 
Besoldungsempfängerinnen 

§ 13 Pc1storate als Dienstwohnungen
§ ! Ja Dienc,twnhnungsvorschriften
s 13b \!ietzuschüsse 
::i 1-+ .\blieterungspficht der f\,,tL'l"L'n und Pastorinnen bl'i 

\ergütung aus 0-kbentatigk.t·it 
§ l'i /ahlung der Diefütbe1uge ,kr l'astoren und

Pastorinnen 
§ 15a Autbringung der PfarrbesL,ldung
§ 16 Rückwirkende Einweisung
§ 17 Lehrkräfte
§ 18 Einreihung in besonderen f;i!len
§ 18a SL1nderzuwendungen in besunderen Fällen

Abschnitt III - Besitzstandswahrung, Lberleitung

l g Besitzstandswahrung
2ll Lberleitung

.-'\bschmtt [V - L bergangsnirschnften 

::i 21 Erl,11< \·,,n -\ustllhnmgsbestimmungcn 
� 22 Rechts.\\·eg 

§ 2:', Entscheidungen
::i 2-+ l3t•Lrnntg,ibe dn Cl'h,1!ho,1l/l' 
§ 25 l__eistu ngsbe�cheid
§ 25a .\npassung d,·r Versorgung'-bL'/llgv
§ 2:ib \,•r11cht ,1LI! Tc•ile der Bezüge

.-\bsch111tt V - SchluG\·orschriften

::i :in .\ußerkr,ifttretcn v,m \'L,rschritten
§ 27 Inkrafttreten

Abschnitt l 

Allgemeine Vorschriften 

§ l
Pcr,,m!icher GeltungsberL'Ich 

Dies,·� Ki rc hl'ngl'�l'lz gilt für 

al die in einem ötientlich-rechtlichen Dienst\·erhaltnrs ste
henden Pasturen und Past()nnncn, Ptarr\·ikare und l'lc1rr
vikarinnen, Pfarrnk.ar,rnw,irtl'r und Pfarrvik,,r,11111 ,irtv
rinnen sowie Vik,1re und \'ikarinnen. 

bl die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen mit ,..\usn,1h
me von Ehrenbeamten und Ehrenbeamtinnen, 

nachstehend als BeoL1ldungsempfonger und Besoldungsemp
fängerinnen bezeichnet. 

§2
. ..\ m1c•n,h111g des Bundesbe,,,],1 u11c;qL'cht� 

( l) Die Besoldung t.'rfolgt in entsprechender Am1·endu11g
der iür die Be,imten und Beamtinnen der Bundesrepublik 
Dcuhchland jeweils geltenden Vorschritten {Bun,ksbe�Lll
dungsrechtl, soweit in diesem Kirchengesetz und in n,k·h 
:\:1aßgabe dieses Kirchengesetzes erl,1ssenen Rechts\·erord nun
gen dc•r Kircl1L·nlL'itung nichts anderL'' bL•,timmt ist. Dabei 
gelten ,lie im 13uncksbesoldungsrecbt 1 ,-r11·l'llllL'kn männli
chen Bezeichnungen für Frauen in der 1\·e1blichen Sprachfr,rm. 

(2) -\bsatz I gilt entsprechend für die Gew,ihrung von

,1) Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und TL1des1;,llen, 

b) Entschädigung für Dienstreisen, Dienstg,inge und dienst
liche Benutzung eigener Sachen sowie die Pauschabbgel
tung \'011 Dienstaufwand.

c J Lmzugskostem·ergütung und Trennungsgeld, 

d) Jubibum�/l\\\'l'IKiungen,

el ,nnstige Zuwendungen und Fnt�cl1ädigungen.

[i1c• Kirchenleitung 1c.,mn durch Rechts\·erordnung ,;l,11 ,•1-
chc•nde Regelungen trdten. 

':;1 (gestrichen) 

(-+l (gt'�trichenl 

('i) Ist die um·eränderte Anwendung nm Vorschriften deo 
Bundesbesoldungsrechts (Absatz 1) nicht mög::ch, weil der 
kirchliche Dienst im öffentlichen Dienst beim Bund. bei dt'n 
Ländern oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
in den Vorschriften nicht als gleichgestellt gilt, trifft die 
Kirchenleitung durch Rechtsverordnung die erforderliclwn 
,-\npassungsregelungen Dabei hat sie eine einheitliche Be
h,rndlung der kirchli,·hc•n '.\lit1rbe1ter und :\:lit,irbeitnmn,•:1 
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sicherzustellen und Bevorzugungen oder Benachteiligungen 
angemessen auszugleichen. 

( f,) Die Kirchenleitung kann die Am,·endu ng \'Un Vorschrif
ten, die das nach :.\bsatz 1 jeweils zur Anwendung kommende 
Bundesbesoldungsrecht ändern, innerhalb eines \fonats nach 
Verktindung der Vur�chriften im BundesgesetLblatt durch 
Beschluis \·orläufig ,rn,,;etzen, wenn und soweit T,,tsachen 
rnrliegen, aufgrund derl'r die Beibehaltung des \'erialtrL·ns 
nach Absatz 1 bi, Lur ,1.achsten Tagung des Synude auch L,e1 
Abwägung der Belang1e der Besoldungsempfänger und Besol
dungsempfängerinnen rncht vertretbar ist. L'ber die n1rläut1ge 
Aussetzung ist innerhalb \'On drei J\,tonaten nach dem 
BeschluG ciurch Rechts\'erordnung zu entscheiden; hierfür 
gelten die \'oraussetzungen des Satzes 1 entsprechend, Absatz 
5 Satz 2 gilt entsprechend. 

17) Bestehen nach bundesrechtlichen Bestimmungen zur
Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten .andesrechtliche 
\'orschriften oder 1vc·rck11 �ie erl,1ssen, kann die Kirchenleitung 
deren Cbernahme in Erganzung oder anstelle des Bundes
rechts durch Rechtsverordnung bestimmen. 

(8) Die Kirchenleitunc; erl,1Gt Recht\'erordnungen n,ich den
Absätzen 2 bis 7 im E1m·ernehmen mit dem Hauptausschuts 
der Svnode. Der für Besoldung und Dienstrecht zuständige 
Auss�huG der Synode sowie die Standesvertretung der 
Pastoren und Pastorinnen und der Kirchenbeamtenausschuß 
sind \'orher zu hören. 

§ 2a
(durch Zeitablauf überholt) 

Ausnahmen von der Anwendung des 
Rundesbesold ungsrechts 

(1) Ausgenommen sind die auf den kirchlichen Bereich nicht
anwcndb,1ren Vorschriften, insbesondere die§§ 21, 22, 25 und 
2t, des Bundesbesoldungsgesetzes. Ausgenommen sind ferner 
die §§ 52 bis 58 sowie die Vorbemerkungen Nr. 7 zu den 
Besoldungsordnungen A und B und .\:'r. 3 zur Besoldungsord
nung C des Bundesbesoldungsgesetzes. 

(2) Rechtsverordnungen des Kundes über die Vurausset/un
gen und die Höhe der Entschädigung für Mehrarbeit und 
andere Erschwernisse gelten nur, soweit ihre Anwendung 
durch Rechtsverurd nung der Kirchenleitung ,rnsd rücklid1 
bestimmt ist. 

(3) Während der Geltungsdauer \'On§ 25 b dieses Kirchen
gesetzes findet§ 2 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes keine 
Anwendung. 

§4
Zahlung der Dienstbezüge 

(1 J Dienstbezüge und sonstige Bezüge werden auf ein von 
dem ßesllldungsempfänger oder der BesL)ldungsempfängerin 
einzurichtendes Konto bei einem Celdinstitut gezahlt. 

(2! Dienstbezüge und sonstige Bezüge, die wegen der 
autschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs weitergezahlt 
1,verden, stehen unter dem Vorbehalt der Rückforderung. 

§5
Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

(1) Der Dienst
a) bc·i der E\ ,rngelischen Kirche> m Deuhchland, der Vereinig

ten E\'angelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und
ihrer Gliedkirchen,

b) bei anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen de,
öffentlichen Rechts, die der . .\u fsicht der unter ßu(hst,1be ,1
genannten Körperschaft unterstehen,

c) bei missionarischen, diakonis(hen oder sonstigen Einrich
tungen der unter Buchstabe a oder b .\2:enannten Ki,rper
schaften

ist Dienst bei öffentlich-rechtlichen Dienstherren im Sinne de� 
Bundesbesoldun,gsrc·c11ts D1L·nstzeiten bei iittcntlicl\-rLchtl1-
chen Dienstherren 1m Smne des § 29 Abs und : cies 
Bundesbesoldungsgesetzes konnen entsprechend berüci(sich
tigt werden. 

(2) Der Dienst bei Einrichtungen, die Glieder des Diakoni
schen Werkes der E\·angelischen Kirche in Deutschland oder 
eines seiner Verbände sind, ist ohne Rücksicht auf deren 
Rechtsform zu behandeln wie Dienst bei den in Absatz 1 
Buchstabe c genannten Einrichtungen. 

(3) Dem Dienst n,ic·h Abs,itz 1 kann eine T,,tic:keit in L'IJWr
anderen christlichen Kirche innerhalb oder ,wGerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Einrichtungen 
der Mission, der Okumcne und der DiakoniL· c:It'ichg,·,rellt 
werden. 

§6

Einreihung in die Besoldungsgruppen 
(1) Die Einreihung in die Besoldungsordnungen A und B

bestimmt sich nach der Anlage 1 zu diesem Kirchengesetz. 
(2) Ist für besondere T�itigkeiten ein Amt nicht amgewiesen,

kann die Einreihung nach \laßgabe der Bundesbesoldungs
ordnung A erfolgen Die Amtsbezeichnung ist um einen den 
kirchlichen Dienst bezeichneten Zusatz zu erg,rntl'n Die 
Entscheidung trifft das Nordelbische Kirchenamt. 

§7
Berücksichtigung anderweitiger Ansprüche auf Ortszuschlas: 

und auf Anwärterverheiratetenzuschlag 
(1) Die familienbezogenen Bestandteile des Ortszuschlages

werden aus öffentlichen Ylitteln einschlielllich der kirchlichen 
Mittel insgesamt nur einmal gewährt. 

(2) Ist die Ehegattm uder der Ehegatte des Ke.,\,Idung,cmp
fängers oder der Besoldungsempfängerin a u!Serhalb des 
kirchlichen Dienstes im öffentlichen Dienst ( § .J.O Abs. 7 des 
Bundesbesoldungsgcset1es! beschäftigt oder bc·neht sie ,ider 
er aufgrund einer solchen T..itigkeit Versorgungsbezüge nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen und steht ihr oder ihm der 
L'nterschied zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages 
oder eine entsprechende Zulage zu, \'ermindert sich insoweit 
der Ortszuschlag des Rcsoldungsempfangers oder der Besol
dungsempfängerin. Dies gilt auch, wenn die bezeichnete 
Leistung nicht zusteht, aber ohne Anwendung von§ 40 Abs. 7 
Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes zustünde. 

(:',) Steht neben dem Besoldungsempfänger oder der Besol� 
d ungsernpfa ngerin auch anderen Pers, men, die außerhalb des 
kirchlichen Dienstes im öffentlichen Dienst beschäftigt oder 
aufgrund einer solchen Tätigkeit nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt sind, für dasselbe Kind 
eine höhere Stufe des Ortszuschlages oder ein entsprechender 
Sozialzuschlag zu, wird das Kind bei dem Besoldungsempfän
ger oder der Besoldungsempfängerin insoweit nicht berück
sichtigt. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die zuständige Stelle kann auf Antrag die Berücksichti
gung eine„ 1':indes abweichend von Absatz 3 zulassen, \'\·enn 
und solange dem Besoldungsempfanger oder der Besoldung�
empfängerin das Sorgerecht für das Kind allein zusteht und er 



St:ite 38 GVOB!. \<NJ 

,,der sie das Kind in seinen oder ,hren Haushalt au fgenc)mmen 
h,1t. 

1 ,1 Die . ..\bs,,th.' 2 und., gdtcan ,·nt�prt-diend. 1,c'nn d1e d,,rt 
bezeichneten \oraussetzungen in cier Person des Besokiungs
c''.11pfcingers c,der der Besoldungsemprängerin seiht \\1r\iegen 
, ln�ichk,mkurrenz ,, mit . ..\usn,,hme der Fälle nach s 11 Abs. 1 
und 2. 

1 1,J Ist dil' f]wg,lttm PdtT der Fht•gatte des l::les,1ldung�emp
L1ngers odl'r clL'r lll's,,ldung,t·rn�,tangenn auß,,rh,1lb des 
kirchlichen Dienste� im ottentlichen Dienst beschattigt und 
,teht ihr oder ihm der \·olle Anwarterverheiratetenzuschlag 
3 o2 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes) zu, \·ermindert 

,ich der Ortszuschlag des Besoldungsempfängers oder der 
lk•soklungsempf,1 ngerin um die H,llftt> des Anw;utc,n erheira
tde1vu,d1lag,. ihll·hstenc; um ,lc·n Unters,·hied,l,etr,1g der 
'7tutl'n 7 und 1 ,k-, Urhzus,hbgc•s. 

, ;-") Steht neben dem Besoldungsempfänger oder der Besol
dungsempfän::,;erin auch anderen Personen, die außerhalb des 
kirchlichen Dien,;tes im öffentlichen Dienst beschaftigt oder 
rnfgrund einer s,Jlchcn T:itigkeit nach beamtenrechtlichen 
l ,rund,,it/t'l1 \t'hllfgungsberecht1c;t sind, \\·egen Lrtüllung
,ksst•lben L1tbest,1t1dec; n,1eh S -1,: . ..\bs. 2 '\.r. -1 dö llundesbe
,,,.dungsgesetzes der Lnterscbied zwischen den Stufen 1 und
2 cies Ortszuschlas:;es oder eme entsprechende Zulage zu,
\ ermindert sich insoweit der Ortszuschlag des Besoldungs
empfängers uder der Besoldungsempfängerin. Satz 1 gilt
L'nhprechend. \\ t·nn der anderen l'ersm1 wegen de,selben
Titbe,tcmdes n,1c h,:; h2 ,..\bs. 1 '.\. r ' t:luchst. b des l3u rdesbesol
ci ungsgesetLes . ..\nw,irterverheir,1 tt:>tenLuschlag Lusteht, mit
der \.:[aggabe. d,1ß der Ortszuschlag des Besoldungsempfän
s:;ers oder der Besoldungsempfängerin sich höchstens um den
L nterschiedsbetrag der Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages
\ ermindert. Dies gilt auch. \Venn die be7eichneten Leistungen
nicht ;ustehen. c1b,·r ohne Am,L·ndung von,:; .rn . ..\l,s I Satz,
dt's l3unde,be,uldungsgesetze, ;u,tunden.

18) Absatz I gilt für die Gewahrung von Verheiratetenzu
scblag in Fällen des § 62 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b des 
Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend. 

ill) Bei der \·c•rnunderung des Ortszuschlages 111 den F,illen 
,kr . ..\bs,it;e 2, -:: und =; bis 7 i,t ,1uch dann \ om Tci bellen wert 
dt's Ortszusd1l,1.c:t•, ,rnszugehen, \,·enn dem l3esuldungsemp
f,mger oder der Besoldungsempfangerin wegen Teil- oder 
Teilzeitbeschätttgung nur ein entsprechender Bruchteil der 
Dienstbezüge zusteht. 

§ I'
AnzeigtTt1ich t 

Der Besoldungsempfänger und die Besoldungsempfängerin 
haben jede Änderung der Verhältnisse, die die Höhe des 
Ortszuschlages beeinflussen kann, der zuständigen Stelle 
unverzüglich anzuzeigen. Der von den Familienverhältnissen 
abhängige Ortszuschlag steht insoweit unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung. Ansprüche auf Ortszuschlag sind, soweit 
sie rnn den Familienverhältnissen abhängig sind, innerhalb 
einer Ausschlußfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit 
geltend zu machen. 

§9
Höherwertiges Amt auf Zeit 

(1) Bei der Anwendung von§ .J:6 Abs. 1 des Bundesbesol
dungsgesetzes treten an die Stelle besonderer landesrechtli
cher Rechtsvorschriften die entsprechenden kirchenrecht
lichen Bestimmungen. 

L?.1 ::i .J:6 Abs. 3 '(r 1 des BundesbesL1kiungsgesetzes tm,�L,t 
rrnt ,ler \1,il�gabe ..\n\, L'ndung, d,li; ci1c· \\.()rtl' .. langt·r ,:, 
enttc1llen. 

131 Die ruhegehaltfahigen Dienstbezuge eines 8esoki une:-
ernrfangers oder einer BesL1ldungsempt,rngerin, der 0dtcr ,iie 
in emem höherwertigen ...\mt ,1uf Zeit die Zulage nach :.i -ich 
. ..\bs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes 111cht zehn fahre unui:
krl,n,chen l'rhallt'n hat, erhnhen ,JC!i für jedes in ,km 
h,,hen,·erti,gen . ..\mt \ erbrachte 1,1hr um ein /ehnlL·l ,l,·r 
DitterenL Lwischen ,emen oder ihrt,n rulwgt'11altL1h1gc·n 
Dienstbezügen aus dem Amt, aus dem er oder sie in ,ic-:, 
Ruhestand tritt, und den ruhcgehaltstahigen Dienstbezuc:en 
aus dem höherwertigen ...\mt. 

1 -1, Berechtigte, die n,1eh § -tfi Abs. 1 ,Je, ßundl'sbes,1ldunc.;s· 
.c:e'-d/ec, in \erbindung rmt ..\bs,it/ 1 L'IIW /ulagl' erh,i:t,·:1, 

dem tur die fl,•mbsung der /uLH,l' mdbgebenden \rnt 
zu geordnet. 

§ 10
Leistungen ,1ufgrnnd der Fürs,,rgepflicht 

Lt·istungen aufgrnnd der Fürsor,geptlic:ht wie Lnterstut/un· 
gt'n. die Bereitstellung nm Dienstkleidung und 
bedürfen eines Beschlusses der Kcxperschaft, bei der der 
Besoldungsempfänger oder die Besoldungsempfängerin be
schäftigt ist. Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung durch 
das \.ordelbische Kirchenamt. Sofern Rechts- oder \'en,·,11-
tung,\·cirschriften bt·,tt-hen, k,mn das '\.,,rdt'lbisdw Kircht·n
amt ,1uf den Cenchm1gungs\'llrbeh,1lt , erzichten oder ,IIL' 
Genehmigungsbefugnis für die Kirchengeml'inden ,,ut ,lie 
Kirchenkreisvorstande ubertragen. 

§ 11
/u ,,1mmentretfen \ ('11 Dien�t- und \ L'r,,1rgungsbezu,gc•n 

11 , l3ezieht ein 13esuld ungsE•mpfänger, 1der eine l::lesold UJh;;s
empt,�ngerin aus einer früheren Ven,·end ung im nichtkirchli
chen offentlichen oder diesem nach§ o ...\bs. -1 des Beamtem·c·r
Sl)re:ungsgesetzes ( BG Bl. I 1976 S. 2-18:il gleichgestellten Dienst 
eine \'ersorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften u,ier 
Crund�atzen. ohne daß cicr truliert· Dit·nstherr die \'()r,clmt
ten u bl'f dac, Ruhen der \'ersorgungsbc·zuge anwendt·t, \\.t'rclt·n 
die \ersorgungsbezüge auf die Dienstbezüge angerechnet; 
hierbei bleibt die Hälfte der Versorgungsbezüge anrechnungs
frei. 

'2 1 13ezil'l1t ein l::les,,ldungsempf,inger ,,der eine llesoldungs
,·mpt,1ngerin, der (ll1c'r die Witwer ,,dt'r \\it\\l' ist, ,1u, ernc'm 
Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis der \·erstorbenen 
Ehegattin oder des verstorbenen Ehegatten im öffentlichen 
Dienst Witwergeld oder Witwengeld, gilt Absatz 1 entspre
chend. 

(3) Für die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhan
denen Besoldungsempfänger und Besoldungsempfängerin
nen, deren Besoldung sich am Tage vor dem Inkrafttreten nach 
§ 21 des Besoldungsgesetzes der ehemaligen Evangelisch-lu
therischen Kirche im Hamburgischen Staate vom 7. :--;'ovember
1966 (GVM. S. 39) in der am 31. Dezember 1976 geltenden
Fassung richtet, verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

(-l) Bis zu einer einheitlichen nordelbischen Regelung der 
Rechtsfolgen, die sich an die Aufstellung als Kandidat oder 
Kandidatin für die Wahl zu einer politischen Körperschaft 
knüpfen, gelten die hierfür erlassenen Vorschriften des Bundes 
entsprechend. 
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::i 12 
HL''llldurw; bcur.,1uhtL'r lk,,11dun:�-L'I11pl,1ngcr 

und Fie,,,k1ung,empt,1nc;t-r1n1w11 

11) S,1li einem Be,c•idungsempfänger oder einer ßeo,,l
du1h:s"1�1pt;111gerin, der ,,der die mit Dien,tbe„ügen beurLiubt 
ist, bt't ,,,111c>rn nder ihrem neuen Anstelllllis;;str:iger eine lwhcrt' 
ße,,,l,h:n,c:;, ,1b ,it' ihm ,1der ihr ndch ,1it><em Kirchenc:;,·,t't/ 
;u,tcnt .�L'\\,lhrt \\Crckn, i,t d,1/ll ,1ic· ,;'u,timmuns:; j,,, 
'\,,,rLkll,1,Lhen Km lh·•1,11�1tL'' ert!lrcit-rlich \\'ird dw h,,lwr,· 
Besc,lch:ng n1m :-\n"teLungstrager ,1hne Zustimmung ge
w,ihrt, 11erden die Dienotl0ezüge des Be,,1ldungsempfänger, 
oder der Besoldungst'mrt,1ngerin nach d1e,em Kirchengeset;, 
enbf-0rechend gekürzt. 

121 hn lwurbubter ;:;,t'"'·dung,t·mpl,11-,:c:..:·r ,,der eine l•c'lJr
l,1ubt,· l:,c•sc1k1ungsemr•t.11i:-2,erin, der cllkr die· bei 'L·1nem ,,Ller 
ihrem :;,•uen Anstellung,tr,1ger Anspn1che auf höhere Besol
dung en,·orben hat. kann daraus bei Rückkehr in den 
Geitung,bereich dieses Kirchengesetzes 1--emen Anspruch ,iuf 
\\'ahn:ng des Besitzstandes herleiten. 

Abschnitt II 

Besondere Vorschriften für bestimmte 
Besoldungsempfänger 

und Besoldungsempfängerinnen 

§ 13
l'.1,u,rc1te c1b l)ienstwuhnungc·n 

1: 1 1 ),·n Bi,ch(,fen, Ui,clmlinnen, l'ro;.•,tc•n und l'rc,pctmn,·11 
sm\·ie den1enigen Pastoren, Pastorinnen, Pfarn·ikaren u nci 
Pfarn-ik,1rinnen, die �·ine Cemeindepfarr,telle innehaben oder 
eine sokhe \·erwalten. \\·erden Dienstwohnungen zugewiesen. 
Sie ,md \ erpflichtet, ihnen zugewiesene\ \'ohnungen dauernd 
;u l'L'\\',,hnen. l)ic·n,t11,1hnungt'n ,md lc';l'lllld<it:,,hch ,1m 
l)1L'n,h1t1 /ll/u11·el'->en Fur CemL'llldq.'l,11-r<,lt'llen k,inn der
Kirchcnl--rei�n,r�trnd .·\u,nahmcn gcnl'hmigen. Der .-\n
spnich i\Uf Zuweisun2; einer Dienstw,,hnung entfällt, \,·enn
der Eheg,ütin oder dem Ehegatten des Besoldungsempfängers
oder der Besoldun�sempfängerin eine Dienstwohnung
(Sat/ 11 ;ugewie�en i,t und die Ehegatten nicht getrennt leben.

121 IJt'n l\1,tllren, [1,1,t,,nnnen, l'lcHn·1k,1ren und l't.1rr\·ik,1-
rinn,•11 in einer ,1llgeml'lllkirchlichcn ,\utgabe oder einem 
gesamtkirchlichen Dienst können Dienstwohnungen zuge
wiesen \\'erden. 

(3) Die Bereitstellung, L nterhaltung und Verwaltung der
Dien,t\1 ,,hnungen obliegt dem Träger cit'r rfarrstelle. D1t",c'm 
,teht c1Jt' \t)ll den l)ien,tbc·/ügen ein:,,ul0,,haltende Dien�l\1·,,h
nung,\·eq,;utung zu. 

(-lci Die Einziehung einer Dienstwohnung, eines Hausgar
tens, einer Garage oder von Teilen der Wohnung oder des 
Gartens bedarf in Kirchengemeinden der Genehmigung des 
Kirchenkreis\·orstandes, im übrigen der Genehmigung des 
:\'ordelbischen Kirchenamtes. 

§ 13a
Dienstwohnungsvorschriften 

(1) Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung das
:\'ähere zur Durchft.ihrung des§ 13 Abs. 3 regeln, insbesondere 
uber 

il) Beginn der Dienstwohnungs\·erhältnisse, 

b) Art und Beschaffenheit der Dienstwohnungen,

c) die Deckung der durch Nutzung und Instandhaltung der
Dienstwohnungen entstehenden Kosten,

d) die Regelung von Härten bei der Besteuerung des Mietwer
tes von Pastoraten.

12 l Die K,rchenleitung k.1nn ,1,ibci auch beq1111111t'n, d,,1; unc1 
lll 11·1e1H'l t d 1c· Dien,t11·uh nun g, \ \lr,ch rrtten < \ b,,1 t; l I tu r 
Kircllt'nl,c,111itl' und K1rd1cnh•,m1tinnen ,m1u\1c·ncicn ,111d. 

l',1,turen 1 '1st,1rinnen, l't.1r1T1k,uen und 1 'L, IT\ ik,1rinnen, 
denen t'll1l' D1L'n�t\\'\1hnun,� 111..:ht l'.Ll/ll\\C'i,t•ri 1,t, 1--ann 111 
begründeten AusnahmeUilien gegen '<achwe1, der entstande
nen Kosten ein \1ietzuschu1, gewährt werden. Die Ein1elhei
ten regelt d,,s \;ordelbische Kirchen,1111t durch ,illgemeine 
\'envaltun\.',sanordnu ng. 

Ablieterungspflicht der l\1,tc1ren und l'a,tL1nnnen bei 
Vergütung :ws '\ebentätigke1t 

Erh:ilt ein P,1stor oder eme Pastorin Vergutungen iür eme 
oder mehrere \;ebentatigkeiten im Sinne der Re�riffsbestim
mungen ,kr '\ebcnt:itigkl'il,\ enirdnung tur ße,mitc de, 
Bunde,, h,it l'r uder sit' rns,1\1'c•1t c1r1 die tür die' L,hlung ,emn 
oder ihrer Dienstbezüge im l ldll Ftamt Lust:ind1ge Diensbtelle 
abzuliefern, al5 ein \'011 der Kirchenleitung jährlich im \·orc1us 
festzusetzender Freibetrag Li berschritten wird 

,;',ililung dc•r 1 )ienstbe:,,ug,· L1t'r l'.1st!lrc•n un,.1 11 .ht\,rinnen 

Die fesbetzung der Dienstbezüge der l'astciren und l'asto
rinnen und ihre ,-\uszahlung erfolgen durch d,,s '\c,rdelbische 
Kirchenamt oder die \'On ihm beauftragten Dien,tstellen. Diese 
Stelle zieht auch die Dienst\\'Ohnungsvergutungen ein und 
\'errechnet sie, 1ugun,ten dt>, Tr<1gers dl'r l'L1rrstdk'. Dit· 
be,1uftragt,· l)1en,btelle h,it ,rnch diL' nttentli,:lwn ,-\bg,ibcn 
,·inzubehalten und abzuruhrt'n 

Autbringung der Pfarrbesoldung 

(1) Die \litte! ;ur Besoldun\.', und zur c;1dwr,tellung d,-r
\'crsor:.:;uncc, du· l'.1storen unL1 l'.1,tonnnen , 1 't.1rrbes,11c1un,c,l 
\\'erden ,1u, den Ertr,igen de·, l'tarn·ermL'C,c'Ib s,nvie ,1u, 
,1llgemeinen Haushaltsmitteln aufgebracht. 

(2) Die Ertrage des Stellemermögens der ['färrstellen sind
weiterhin z1,·eckgebunden fur die Pfarrbesoldung im Sinne 
des Absa t1e, 1 zur Verfügung zu stellL'n. Die l'Lirr,tellentr.iger 
sind zur \,,llen VL·n\·ench111·c:; de, Stelle11\'erm,':,';t'ns tür die 
llcdürtm,,t' der l't,1rrbt·,oldun� \·erpflichtet 

(3) Da,; .:\ahere regeln die Finanzsatzungen der Kirchenkrei
se. 

§ 16
Rückwirkende Einweisung 

Ein Kirchenbeamter oder eine Kirchenbeamtin kann mit 
Rückwirkung \'On höchstens drei \fonaten zum Ersten emes 
\1onats in eine Planstelle eingewiesen werden, sofern die 
Planstelle zur Verfügung stand und der Kirchenbeamte oder 
die Kirchenbeamtin die entsprechenden Aufgaben wahrge
nommen hat. 

§ 17
Lehrkräfte 

(l) Die Lehrkräfte an den kirchlichen Schulen und Ausbil
dungsstätten einschließlich der Fachhochschulen werden nilch 
\laßgabe der bundesrechtlichen oder, sofern solche nicht 
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bestehen, cnhprechend dem Clrt ihrer Verwendung nach 
\ L1L<g,1bl·der Lindes;rechtlichen \, ,rschriften der ßundesLmder 
H,1mburµ; UI1L7 Schleswig-Hobt,:111 in die .\mkr Lier ßesul
dungsordnungen .-\ und C dieser \·orschriften eingereiht. t::i 33 
Bundesbesoldungs:,:;esetz findet kerne Anwendung. 

1.:?.i t:i t, .-\bs := Satz 2 findet Aim·endung. 
, '>) Ist die ,t,1,1tliche :\nerkt:'11nung einc•r Schule mit cier 

\erptlichtun;.:: /ur .\n\\'endung des st,1,1tlichen flic•nst- und 
L3esuldung-,rL'Cht, \erbunden, 1,t:rden die Lehrkr,lttc dieser 
Schule nach dem Recht des Landes Hamburg bzw. des Landes 
Schles,vig-Hobtein auch dann behandelt, wenn in diesem 
Kirchengesetz c,der in aufgrund dieses Kirchengesetzes erlas
.;enen Rechtwrordnungen der Kirchenleitung :\bweichendes 
i-',L"regelt i-,t. 

§ 13
Ausnahmeregelungen 

Besteht an der Gewinnung emes oder einer Geistlichen, eines 
Kirchenbeamten ,1der einer Km_lwnbe,1mtin wegen der beson
deren Art der fl1enstautgabe ,,ci,:r cler weit ht-r,1usragenden 
Qualitikation cm ganz besunden:s 1.nteresse der �urdelbischen 
E\·,mgelisch-Lutherischen Kirche. kann die Kirchenleitung 
zum Erhalt des bisherigen tinanziellen Besitzstandes in 
.-\usnahmefallen mit Zustimmung des Hauptausschusses 
,11 die Einreihung in eine bishtr erreichte Besoldungsgruppe 

/ubilligen. 
�,) nichtruhegchaltstähige Zulagl'n für ruhegehaltsfähig er

klären oder Zulagen gewähren, 
ci bei Hochschullehrern oder -lehrerinnen der Besoldungs

ordnung C des Bundesbesoldungsgesetzes oder der Besol
dungsordnung H der Lande,besoldungsgesetzt' dit' Besol
dung untt>r t>ntsprechendl·r -\nwendung der tür ein 
Berulsverr,1hren vorgesehenen l\egelung festlegen. 

Die entsprechenden Regelungen sind im Stellenrlan nachzu
·,veisen.

Sondt>riuweisungen in besonderen Fallen 
Die Gewiihrung der jährlichen Sonderzuwendung und des 

Lrlaubsgeldes i §§ 67, 68a Bundesbesoldungsgesetz) unterliegt 
folgenden Abweichungen vom Bundesbesoldungsrecht: 
,1) Vikare und \"1karinnen, der(•n flienstverhältnis sp,itestens 

mit Ablaut des 30. Novembt>r endet, oh,w da1; unmittelbar 
anschlieL�end ein Dienstverh:iltnis als Pastor odl'r Pastorin 
zur Anstellung begründet wird, und die seit Beginn des 
Kalenderjahres ununterbrochen in einem Dienstverhältnis 
als Vikar oder Vikarin der Nordelbischen Kirche gestanden 
haben, erhalten beim Ausscheiden die jährliche Sonderzu
wendung, wenn die Beendigung des Ausbildungsverhält
nisses ausschließlich auf dem Bestehen der Zweiten 
Theologischen Prüfung beruht. Die Zuwendung richtet 
sich in diesem Falle nach den Bezügen des letzten vollen 
Kalendermonats, in dem das Dienstverhältnis als Vikar 
oder Vikarin bestanden hat. Sie vermindert sich für jeden 
\·ollen Kalendermonat, in dem der Vikar oder die Vikarin 
im laufenden Kalenderjahr keine Anwärterbezüge erhält, 
um ein Zwölftel. 

b) Erwirbt der Vikar oder die Vikarin im gleichen Kalender
jahr einen Anspruch auf die jährliche Sonderzuwendung
als Pastor oder Pastorin zur Anstellung, bleibt die Zeit des
Vikariats (Buchst. a) bei der Bemessung dieser Zuwendung
unberücksichtigt.

c! flils Lrlaubsgeld t,t \"ikaren und \·:kc1rinnen ,1b\,·etclwnd 
\ ,,n § 2 .\bs. 2 dc•s Lrl,rnbsgL·kl:.=,,·sl't1L's .iuch d,11111 /U 

,l;L'wahrL'n, 1\ enn die 13egnmdu n.; c'mes flien,t- , ,,1 ,.·r 
.-\rbeitsverhältrnsses bis zu Beginn des auf die Ab,L 1 uL;
prufung folgenden dritten Kalendermonats erfolgt 

Abschnitt III 
Besitzstandswahrung, Cberleitung 

9 jl) 
Besitzstands\,· ahrung 

t l l Pastoren, Pastonnnen, Pfarrvikare und Pfarrdkctrinnen, 
denen nach bishengem Recht am 31 Dezember 1977 ein 
lwlwres Grundgeh,dt 1usteht ab LL1, am 1 /,rnuar ]ll;",<.; 11,1ch 
citL',t:111 Kirchenge,t't/ ;ustehende Cn.1ndgl'l1,1lt e111:-,chltL'i,l1ch 
der grundgeh,1lbbe/c1genen Zul,,gen l'Jitsrnxhend § 4n .\h. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes, erhalten den L.:nterschiedsbe
trag als ruhegehaltsi ähige Überleitungszulage. Die L17erlei
tungszulage nimmt an allgemeinen Besold ungsverbesserun
gen mit dem Vomhundertsatz teil, um den die Grund,.-;ehalter 
,\Jlgl'hoben werden. '"1e \'tTringerl ,ICh um 1ede ,,111,ti,:;e 
Erhuhung der fl1t:n,tbe1üge (Cnmci,:;ehalt, Ortszu,cl1L1g, 
Zulagen) mit Ausnahme einer Erhöhung durch eine .Änderung 
der Stute des Ortszuschlages. 

12) Sind vor dem Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes zur
.�nderung des Besoldungsgesetzes der ehemaligen E\·ange
lisch-LutherisLiwn l(irclie im Hamburgi,chl'n Sta,1te \lll11:; 

h . . \pril Jll7h (G\.\I c; 2) ,1utgnrnd nm Beschlus,en des 
KirLhenrates gemal< § 13 des Besoldungsgesetzes der E\·,rnge
lisch-Lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate I om 
7. �o\·ember 1966 IGV\1. S. 39) in der am 31. Dezem�cer l ci;-6
geltenden Fassung rnn § 46 des Bundesbesoldungsgeoetzes
ab\\·eichende Regdungen getroffen worden, \·erbleibt es
dabei.

13) Bei der Anwendung vun § 4b dt·S Bundesbesoldung,:,;e
,etzes auf die am 1. Januar 1 lJ77 im A.mt befindlichen Prorste 
der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Kirche im Hambur
c;ischen Staate wird die Amtszeit als Propst voll angerechnet. 

14 i nie nicht ,,us ktrchlichen 1\!1 ltkln gezahlten Zubgen 
gem,1ls § 13 .\b',. := des Kirchenbe,1,]dungsgesel/c•< cll'r 
ehemaligl'n Evangelisch-Lutlwrischen l_andeskircht· Schles-
1\"ig-Holsteins vom cJ. '.\ovember 1'::173 1 KGVBI. S. 200) bleiben 
unberührt. 

t:i) Lehrer und Lehrerinnen, die beim Inkrafttreten dteses 
Cesel/es in eine gun,tigere Besoldung�gmppe als die n,1eh 
ckn gem,iß § 17 tur ,rnwendbar erkL1rlL'n Rechtsvor,chntten 
/ustandige 13esoldung,grurpe t·ingert'iht ,ind, behalten ihren 
Besitzstand. Wird em Lehrer oder eine Lehrerin aus dem 
staatlichen Schuldienst der Länder Hamburg oder Schleswig
Holstein in den kirchlichen Dienst übernommen, wird er oder 
sie mit der im Landesdienst erreichten Besoldungsgruppe 
übernommen. 

(6) Sind nach dem Recht der ehemaligen Evangelisch-Lu
therischen Kirche im Hamburgischen Staate im Eigentum von 
Besoldungsempfängern und Besoldungsempfängerinnen ste
hende oder von diesen angemietete Wohnungen als Dienst
wohnungen anerkannt worden, verbleibt es für den Zeitraum 
der Anerkennung dabei. 

(7) Ist nach dem Recht der ehemaligen Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Eutin (Pfarrerbesoldungsgesetz vom 27 
\1ärz 1958 - GVOBL Bd.III S, 50 - und Kirchengesetz zur 
Änderung des Pfarrerbesoldungsgesetzes vom 3. Februar 1 %9 
- GVOBl. Bd. IV S. 97) für einzelne Pastoren und Pastorinnen
das Besoldungsdienstalter (BOA) anders ,1ls nach diesem
Gesetz festgesetzt, wird das BOA nach diesem Gesetz neu
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festgesetzt. Pastoren und Pastorinnen, denen nach der bisheri
gen Festsetzung des BOA ein höheres Grundgehalt zusteht als 
nach der '.\'eufestsetzung, erhalten den Cnterschiedsbetrag als 
ruhegehaltsfähige Lberleitungszulage Absatz 1 Satz 2 und 3 
tindet Anwendung. 

(8) Erhält ein Besoldungsempfänger oder eine Besoldungs
l'mpfängerin am 31. Dezember 1977 eine Cberleitungszulage 
nach Artikel 2 des Kirchenbesoldungsänderungsgesetzes der 
ehemaligen E\·.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins vom 
2-t \.o\·ember 1 Y7b I KG\'Bl. S. 2-12), wird sie ihm oder ihr in
der bisherigen Höhe \,·eitergezahlt. Bei jeder nach dem 31.
Dezember 1977 wirksam werdenden allgemeinen Besoldungs
,·erbesserung \·ermindert sich die Zulage um je,,·eils einen
Prozentpunkt, höchstens um ein Drittel der allgemeinen
Besoldungs\·erbessenmg, bis die Zulage den Betrag erreicht
hat, der sich bei der Anwendung des für die Oberbehörden des
Landes Schleswig-Holstein geltenden Rechts ergibt. Für alle
weiteren \'eränderungen der Bemessungsgrundlage ist das
jeweils für die Oberbehörden des Landes Schleswig-Holstein
geltende Recht entsprechend anzuwenden. Die Sätze 1 bis 3
gelten sinngemäß für ähnliche Besitzstandszulagen.

(9) Sonstige nach bisherigem Besoldungsrecht getroffene
Regelungen zur Wahrung von Besitzständen bleiben unbe
rührt. 

§ 20

(Loerleitung am 1.1.1978) 

Abschnitt IV 

Übergangsvorschriften 

§ 21
Erlaß \'On Ausführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung kann Ausführungs- und Übergangsbe
stimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen. 

§ 22
Rechtsweg 

Den Besoldungsempfängern und Besoldungsempfängerin
nen steht für Klagen aufgrund von Ansprüchen nach besol
dungsrechtlichen Vorschriften der Rechtsweg zu den staatli
chen Verwaltungsgerichten offen. 

§ 23
Entscheidungen 

Bei der Anwendung der in § 2 Abs. 1 bis 3 genannten 
Vorschriften für Bundesbeamte und Bundesbeamtinnen 
nimmt das Nordelbische Kirchenamt die Aufgaben der dort 
tür zuständig erklärten Obersten Bundesbehörden wahr. 

§ 24
Bekanntgabe der Gehaltssätze 

Das Nordelbische Kirchenamt veröffentlicht eine lioersicht 

a) über die Grundgehaltssätze der Anlage 1 (Grundgehaltsta-
belle),

b) über die nach der Anlage 1 vorgesehenen Zulagen,

c) über die Sätze der Ortszuschläge (Orztszuschlagstabelle)

im Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordelbischen Kirche. 
Die lJbersicht ist erstmalig nach dem Stande bei Inkrafttreten 
\'On § 2 und dann jeweils bei Änderungen zu veröffentlichen. 

§ 25
Leistungsbescheid 

(1) Vermögensrechtliche Ansprüche aus einem iiffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis in der Nordelbischen Kirche 
können gegenüber einem Besoldungsempfänger oder einer 
Besoldungsempfängerin durch Leistungsbescheid geltend ge
macht werden. Die :vtöglichkeit, einen Anspruch durch 
Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt. 

(2) Der Leistungsbescheid wird \ om Nordelbischen Kir
chenamt auf Antrag der forderungsberechtigten Körperschaft
oder von Amts wegen erlassen. Er soll nur erla�sen werden,
wenn der Besoldungsempfänger oder die Besoldungsempfän
gerin nicht zur Zahlung bereit oder nicht mit der Einbehaltung
von Dienstbezügen einverstanden ist.

(3) Ein Leistungsbescheid über die Kosten eines Vertahrens
vor einem kirchlichen Gericht kann nur aufgrund eines 
Kostenfestsetzungsbeschlusses des kirchlichen Gerichts und 
erst dann erlassen werden, wenn der Festsetzungbeschluß 
nicht mehr anfechtbar ist. 

(4) Der Leishmgsbescheid wird mit der Zustellung an den
Besoldungsempfänger oder die Besoldungsempfängerin so
fort vollziehbar. 

(5) Der Leistungsbescheid wird durch Einbehaltung des
festgesetzten Betrages von den Dienstbezügen \'Ollzogen. Zur 
Vollziehung ist die kirchliche Kassenstelle \·erpflichtet, durch 
die die Dienstbezüge gezahlt werden, sobald ihr vom Nordei
bischen Kirchenamt eine Ausfertigung des Leistungsbeschei
des zugestellt ist; die Ausfertigung wird der Kassenstelle 
unmittelbar zugestellt. Die Kassenstelle führt die einbehalte
nen Beträge an die mm Nordelbischen Kirchenamt angegebe
ne Stelle ab. 

(6) Für die Vollziehung des Leistungsbescheides gelten die
Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über die Lnpfändbar
keit von Forderungen entsprechend. 

(7) Das Nordelbische Kirchenamt bestimmt die Höhe des
monatlich einzubehaltenden Betrages und entscheidet über 
Anträge auf Aussetzung der Vollziehung. 

(8) Für die Zustellung nach Absatz 4 und 5 gelten die
Bestimmungen der Kirchengerichtsordnung über die Zustel
lung entsprechend. 

§ 25a

(Anpassung der Versorgungsbezüge) 

§ 25b
Verzicht auf Teile der Bezüge 

(1) Empfänger und Empfängerinnen von Besoldung (§ 1
Abs. 2 und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes) oder \'On 
Versorgungsbezügen (§ 2 des Beamtenversorgungsgesetzes) 
können nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf Teile 
ihrer Bezüge verzichten, und zwar wahlweise auf 

a) einen zahlenmäßig bestimmten Monats- oder Jahresbetrag,

b) einen gesetzlich bestimmten Bestandteil der Bezüge oder
Teile hiervon,

c) den Erhöhungsbetrag aus einer allgemeinen Erhöhung der
Bezüge
oder

d) den Erhöhungsbetrag aus einer gesetzlich festgelegten
Durchstufung oder einer Beförderung.

Durch Verzicht vermindert sich der Anspruch auf Dienst- oder 
Versorgungsbezüge entsprechend. 
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,2) Die \'er11chtserk[;irnng l,ed,ut der Schriftt,1rr11 Sie muE 
,i:e Cl'llun).'>lLHlt'r de� \l'r/icht, c•nlh,1lten un,i ,iL•n Cegen
,l,rnd de-, \c'L'1,·hh ,rngeben. c..,IL' cL1rt rnchl ,111 diL' Frtullung 
\ l>n ßedinguns:en oder dergle1c 1 1en geknupft �t·111 

i3l Der cider ,i1e Berechtigte lut :n lier \'er.,,:icht,erLlantng zu 
<. er,ichern, d,,L; die -\ngemes,enr.eit seines oder ihres und 
.:;egebenenfolb des 1.ebensunterh,ilts seiner oder ihrer Familie 
·.1nd ,,,n,tii-'.er unlL-rhc1lhberecht1gtLT .\ngdlllrICtT ·_;;cl,,ihrlei
-tet bleibt.

(-l) Die \'er nchberktirung bedc1rt der Annahme 

J 1 bei [)astun,i,. Pa5torinnen. Ptc,rn·ikaren, Pfarrnkarinnen, 
\'ikaren. \ 1k,1r111nen, \'ersc1rg·,111gsempfängern und Versor
gtmgscmrt ,1 ngeri nnen durch d,1s '\'ord elbt sehe Kirchcn
,1 m t, 

bi bL'l Kirdwnbc•,1mten und K1rchcnbe,1rnt111ncn durch den 
Dienstn1rge,etzten. 

Sie \,·ird rechtsl,1rksam, sob,,ld sie der in Sotz 1 bestimmten 
-;'.eile zugegangen t5t, es sei denn. diese nimmt ,ite Erklärung 
nicht ,111. Die 111 S,1t/ 1 bestimmlL' Stc 1 le Lrnn die . \rn,,ihme der 
FrkLirung c1u, \,· 1Lhtigem Cntndc· \\'iderruten. 

(:;) Dt•r \,dcr ,itL' llrL•chtigtc· Lrnn diL' \'er11chterk!.irung 
\\'iderrnten, ied,1ch nur sechs \lc,nate im n1raus Lurn Ablaui 
eines \fonats. Das \iordelbische K1rchen,1mt kann in Härtefäl
len einen \\'iderrui innerhalb kurzerer Fristen, jedoch nicht 
unter zwei \k,n,,ten. ,1nerkenncn. Die Verzichterklärung 
,-rlischt mit ch·m T\llll' des udcr ,kr llerechtigten. 

11,l DtT \',Tncllt bt bei der tlt·ll1t',½tll1g der rnht•,gdulbfähi
gen Dienstbezuse und der mhegehilltsfähigen Dienstzeit nicht 
z:i berücksichtigen. 

Abschnitt V 

Schi ugvorschriften 

§ .::.o

(Auiserkratftreten \·on \·l1rschriften am 1.1.1 q7,Sl 

(Lrspr. lnkr,itttrdenl 

Besoldungsordnungen A und B 

Vorbemerkungen  

1. Amter, die mit dem Vermerk „kw" (künftig wegfallend)
\'ersehen sind, sollen ols Kirchenbeamtenstellen nicht mehr
besetzt werden (ausgenommen Versetzungsfälle).

„ Die Amter des Diakons und der Diakonin sind den
Besoldungsgruppen je nach Art des vorgeschriebenen
Ausbildungsabschlusses zugeordnet.

Es bedeuten
FS = fächschufausbildung oder gleichwertiger Abschluß,
FHS = Fachhochschulausbildung oder gleichwertiger Ab
schluß.

, Die Amter des K,rntl1rs und On:;,1:11,t,0 :1 ,,1\,·ie ckr f<,1r1.t,ir-.11 
und Drg,1111,lin ,mcl den tle½,,ldtm•..:,c:ruf'f'L'll JL' n,1,h \:·t 
d c', \ urgeschnd1t·nt·n . ..\ u ,btldu 11 g,,1 :,,, hl u ""'" /ll,\..'.L'< •r,i :1, t 

Es bedeuten 
tl = Kirchenmu,1kt>rprütung ß. 
A = Kirchenmu,1kerprüiung A . 

-l. Die 1.chrkrciftc ,111 kirchlichl'n Sci0.u:c•:1 und \usbil,i-.Ing, 
,Litten \\l'rden n,1ch \L1t�g,1be ,h•, � ::- d1,•se, (,c" 
l'1nc:ereiht. 

Besoldung s o r d n u n g  A 

Besoldungsgruppe . .\ 3 

Friedhofsassistent I k\1· i uder Friedh\ 1t.;.1.-,i,tentin ( k\\ 
K1rcl1c·nc1ssi,ll'nl 11d,·r 1'1rclwn,1s,1,lc-nl111 
Ku,tL·r 1 l 1k1,·) cider !--._u,tt·nn11 ik\\) 

Besoldungsgruppe A 6 

Frit·dhcilsekrl'tiir 1k1\·1 ,1der Fri,·dhut,,,·krd,1r1n ik\1·) 

K1rclwnsekret,n cidt·r K1rclwnsekrl't,1rin 
Kuster 1 ) (kwl uder Kusterin l ) (kwl 

Besoldungsgruppe A 7 

FriL'Ll tlllhc1b,·rsekrdc1r I k\,· J oder Fricdh, ,rs,,bersekn·Li n n I k\1· 1 
Kirchu1l1bersekrd,1r ,,der Kirclwn11L1L"r-t·kret.inn 
K,rntor und Orgarnst B 'l (kw) oder K,1ntl1rin und Or:g,rn1,tin 
B : 1 1 kw) Küstt>r (k\,· 1 cider Küsterin I k\1 

5L•weit nicht in BesoiJungsgruppen A � b1, _..\ 12 

Be..,oldungsgruppe A 8 
D1,1kL,n F'::i 1J (kw! ,,der Di,,konm F'::i 1 'k\\'J
FriedhofshauptsekreUir (kvvl oder Frtt'dhofshauptsekrcL1nn 
fk\\'I 
Gemeindehelier 1 l I kv,·1 L1der Gemcinddwlterin 1) (k\,·i 
K,rnlllr und Or)-';,1Ili,t L1 :') (k\\ l udl'r krnlilrl!1 und 
tl : 1 , k 1, J 
K1rchenha.uptsekretcU l,der Kirchenb,1 ur,tsekret,irin 

· 1 5,,1,·eit nicht in Be,cilJungsgruppen .-'\ � L0b . ..\ 11
:1 5LH\ eit nicht in Besc,ldungs,i;ruppen A � bi, A 12

Besoldungsgruppe A 9 
D1,1k,m 1·5 1) (k1\l ,ickr D1ak(1nm F'-i l 1 1 k1\ l 
Friedhofsamtsinspektor (kw) oder Friedhofsamtsinspektorin 
(kw) 
Friedhofsinspektor (kw) oder Friedhofsinspektorin (kw) 
Gemeindehelier 1 ) (kw) oder Gemeindehelierin 1 l (kwl 
Kantor und Organist B 2) (kw) oder Kontorin und Organistin 
B2) (kwl 
Kirchenamtsinspektor oder Kirchenamtsinspektorin 
Kirchenbauinspektor oder Kirchenbauinspektorin 
Kircheninspektor oder Kircheninspektorin 
1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe,..\ lll ndl'r \ 11
2) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A lü b,� ."\ 12

Besoldungsgruppe A 10 
Diakon FS 1) (kw) oder Diokonin FS 1) (kw) 
Diakon FHS 2)-l) (kw) oder Diakonin R-fS 2)-l) (kwl 
Friedhofsoberinspektor (kw) oder Friedhofsoberinspektorin 
(kwl 
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Cemcindehclfer1l (kw, oder Ccmeindclwlterinl) (kwl 

K,rntor und Organist.,\'\ 1kwl oder Kantl,nn und Clrgarn,t1n 
A1l(kw1

K�ntor und Organist B '1 1 kw) oder Kantorin und Orgarnst1n 
B "l (k\1· 1 

Kirchenbauoberinspektor oder Kirchenbauobennspektonn 

Kirclwnobt·rinspektor oder Kirchcnobcnn,pektonn 
1) �\l\\t'lt rtll ht in })L,-..,,i!dun�...,�ruppc ,\ I l 
1 ""1,·c·1t 111, ht in BesolJu11;,i'ruppen ,\ 11 l-b .\ l]

'I S,,,,·c·\t :licht in Be,okiun�s,::ruppen A 11 b1, _-\ 1-!
•1 Erhalt ,,1, Leiter oder Leiterin eines Heimes rür Behinderte oder 

GeL1hrdete eine Stellenzulage von 91) 0\1
'l �,l\\·c:t nicht in 5t,,llldunc;,i'n_1ppe A II od,·r-\ 12 

Besoldungsgruppe A 11 

Diakon FS (kwl oder lJiakonin FS (kwl 

Diakon FHS I l'l (kwl oder Diakonin FHS 1 l'l (kwl

Friedh,,isamtmann (kw I oder Friedhofsamtfrau (kw)

Ccmerndt"hclfer ikw) ()der Cenwindehelferin (kwl 

Kircht'n,imtmann oder Kir,:hen,1mtfr,1u 

Kirc hcnba uc1mtmann uder Kirchenba Lhl mttr au

Kantor oder Organist A21 1 kwl oder Kantorin und Organistin
:-\") (k\,)

Kant,,r und Organist B -11 ikw) oder Kantorin und Orgarnstin
B ,)

11 "'"'''1t1111htm Bl'sPldunc;,cruppc'A 12,1c1,'r.'\ 1,
2) So" er t rncht in Be,uldungsgmppen A 12 bis A 1-! 
1) Erhalt ,1\s Leiter üder Leiteri..n emes Heimes rur Behinderte oder 

Cdahrdete eine Stellenzulage von 90 DM
•) Scl\Wlt mcht m Besoldun�s,sruppe A 12 

Besoldungsgruppe A 12 

Diakon FHS l),) (kw) odt2r Diakonin FHS 1 1,1 (kw) 

Fried hofsoberamtmann r kw) oder Friedhoboberamtfrau I kwJ 
Kantor und Organist Acl (kw) oder Kantorin und Organistin 
A2) 1h,-1 

K,mt(,r lind Organist B 1kw1 oder Kant(,rm und Organistin [i 
1b,1 

Kirchefü1mtsrat oder Kirchenamtsrätin 

Kirchenbauamtsrat oder Kirchenbauamtsratin 

Pfarr,;ikar 1 )3) oder Pfarr\·ikarin 1)3) 

'1 S,,C\·eit nicht in Besoldun�sgruppt' A 1J 
-'1 '-it>1,·e1t ilkht in Besoldun'-'.','-'.ruppe A l:l od,,r -\ 14 
11 l-rh,ilt c'tn um 2, 1 \'.l L d,:s I ndgrundgeh,1lt.s d�r Böuldung;,gruppe

A 12 erhohtes Grundgehalt. 
•) Erhält als Leiter oder Leiterin eines Heimes für Behinderte oder 

Gefährdete eine Stellenzulage von 90 DM 

Besoldungsgruppe A 13 

Diakon FHS (kw) oder Diakonin FHS (kw) 

Kantor und Organist A1) (kwl oder Kantorin und Organistin 
A1) (kwl 

Kirchenarchivrat oder Kirchenarchivrätin 

Kirchenbauoberamtsrat oder Kirchenbauoberamtsrätin 

Kirchenbaurat oder Kirchenbaurätin 

Kirchenbibliotheksrat oder Kirchenbibliotheksrätin 

Kirchenoberamtsrat oder Kirchenoberamtsrätin 
Kirchenrat oder Kirchenrätin 

Kirchenrat oder Kirchenrätin im Pädagogisch-Theologischen 
Institut1) 

Kirchem·enq tungsrat oder Kirchenven,·altun�.,Lltlll 

f'astur 1\11"·h ,,dcr f\1stl1nn I i"'1"1'"1

Pfarrvikar 21 oder l'farn-ikarin -1 

') Su\\'eit nicht rn Besuldungsgrupre .-\ 1-t 
2) \'on der k. Dienstaltersstute ,1'.l
') 1 gc's\Tichen'
--l-) Frh,dt ,1.!;u11,1;_, S -fh .\b'-,_ 1 dl'" )•;1inllt\-..he..,uldun_���l''---d/1_•..._ 

dl (1['.-, l.)1-..th\,t ,idcr B1'.---ch<)!in L'1!ll' /u\,1�L' 1n f -hiltL' ,�l'"' ntl'r"'-h11..· 
des zur Be"1ldun!c;;,gru�'F'" ß ,, 

b) als Pr,,r,t cider Prt>pshn, 
als Studiendirektor oder �tud1�ndirektorin 1m l're,ii.��r und 
Studien:---eminar.
(1ls l l'ltl'r tidcr l c1tcnn dl'" '.;urd1:..,!h1-..,'--hl'n /l·ntrurn-.., 11tir 
i\'c>ltrnh,tcll1 und Kir,hli, h,·n \\,,!tdtt'n,t.
ab LJird,t,,r uder l)ird,tc,nn der E\·,rngel1,,·!1e11 ·\L1dl'rnit'
:\ordelhen,
als L1ndest:><1stor und Di,ü,0t11ebeaurtragter l1,ier l..,rndc<p<1,tu
rin und Diakoniebeauftra�te,
,ds Rekt,1r c>dl'r RL'kt()rin de"- f'Jstnralkollt')c!:5

l'ine ./uL1<....:1.' 1n f-h1hc dcc., L 1',kr-..ch1edcc., /llr ne-..11ldun::;"L'.;rllpf'l' 
A lo 

c) als l_e1ter oder Leiterin ,ie, '<ordelbischen Juget1c1rhrr,1mtes. 
als Letter uder Leiterin des'< ,,rdelbischen Fr:wen werks, 
als Leiter c,der Leitenn des '<ordelbischen Kirchl1c·hen Dien,ks
in der ,-\rb,•itswelt,
,11:-i Sc11l\1r t>1..k'r �cninrin dL'r '..,>rd...:,ch1L,-.;\\·1�...,\_-h1..'ll C,L'rllL'lildL',
,1 ls I e1 tl'r 1 \d1..T I L'ltL'nll dl' ..... l· \ ,111�1..'l 1-..l hen C,L'ntL'l n1..1L'd1cnc.,tcs LiL'r
Nordelbi,chcn Kirche,
als Leiter ,der Leiterin de, ,-\rntes für Öffent:rchf,,e:tsdic'n,t der
:\ordelbr,chen Kirche,
als Leiter oder Leiterin erner -\rbeitsst:itte des l'lidagc1g1sch
Th,�,11,l!i,,hen Institut. 
,11-.. I L'lkr ()der I L'ltl'rin l'tlh_'r 1·,1�ung<::,...,tattL' L11_'r �-·:,1n'.-!,t_']i ..... (hl'n 
.,\L1d,-m1,, :\urcklb1en, 
als Leiter L,der Leiterin de, E,,·,rngelischen Rundfunkrefer.1t, der
norddeut,chen Kirchen - \rbeitsstelle Hamburg -
als Leiter oder Leiterin des .-\usbildungszentnrms Breklurn des
Pred1s!er- und Studienseminar,. 
al, 1 c·ttc>r Pdl'r Leiterin ,1,-, l',,11,,nnisch-Th,,,11•\!t,clwn .\u,l,tl 
dun:..:;"'/L'ntrun1'-i l�kk.lin::2;, 
,1 b Rderen t L>der Rell'rl'll trn der Kirchenlettu n�.
Jls Leiter oder Leiterin des Evangelischen Rundfunkdienstes
:\ord der '<urdelbischen Kirche, 
als Let tenn des Frauenreterats der \iordelbischen Kirche 
l'ine luLh-'/--) in H<jhl• dL� L nkr'-il·hll'dl'-.. /Ur f�l'"'l,lllung-.;�ru�1 �•L1 

\ l c; 

'I 1-rh,dt ,ils \11r,itLcnder udl'r \,,r,tt/ende dcT K-1rch, nleltun.� c'illl' 
nichtruhegehaltsfähige Stelienzulage von 250,- D\L 

b) Erhält als Hauptp.istor oder Hauptpastorin im Kirchenkreis 
Alt-Hamburg (§ -! des Einfühnmgsgesl'tzes zur Verfas�ung) eine>
ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe des Lnterschiedes zur Besul
dungsgruppe A 16, soweit nicht in Besoldungsgruppe B 3. 

Besoldungsgruppe A 14 

Kantor und Organist A (kw) oder Kantorin und Organistin A 
(kw) 

Kirchenoberarchivrat oder Kirchenoberarchivrätin 

Kirchenoberbaurat oder Kirchenoberbaurätin 

Kirchenoberbibliotheksrat oder Kirchenoberbibliotheksr,itin 

Kirchenobervenvaltungsrat oder Kirchenoberverwaltungsrä
tin 

Kirchenrat oder Kirchenrätin im PädagDgisch-Theo!ogischen 
Institut 
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Oberkirchenrat 21 oder Oberkirchenrätin 2) 

l\1stur 1)11-11;1 ,,dt·r l'ashirin 1)\)-11'1

, \'on der HI. D1e11,tJlters,tute ,rn 
Soweit nicht in Besoldungsgruppe A l:i, A 16 oder B � 
Erh,ilt gemä8 s -l0 Abs. 1 des BundesDesoldungsgesetzes 
JI ,,ls Bisch,,f ,1der Bischöfin eine Zul,,ge in Hi1he des L'nterschie

des 1ur ß,,,,,ldungsgruppc R,., 
>) ,il<.., PrL)p'-.,t llLkr Pr()r�t1n, 

,,b Studw11dm. ktor "der Stud1cndirddonn ,1111 l'rc•diger- und 
Studiensem,nM 
als Leiter , 1der Leiterin des '\urdelbischen Zentrums für 
Weltrnissi,1n und Kirchlichen \\e,tdienst, 
,1ls Direktor ,,der Direktcmn der E, angelischen . .\kademie 
'\ordelb1c11. 
,1\-., Ll1nde--.r\1...,h 1r und Dil1k.�•nil'l1t.•,1uftrl1gter udt'r l .Hh.lc ... pa..,tn
nn t1nd Duk,,111ebe,1uttr,1gtc•. 
als Rektor c•der Rektorin des r,1st,1ralkollegs 

eine Zulas:e m Höhe des Cnterschedes zur Besoldun;:sgruppe 
. .\ 1h, 

,l als Leiter ,,der Leitern, des °'\,,delbischen fugendpf,1rrc1mtes, 
,11'.-, Leiter i'dvr !_e1tenn de'.-> \.( 1rdt1 lt1 1:�chen FraUL'rl'-\.tTk...,_ 
,ds l.vikr ,1,kr l.eitenn des°'\, 1rdclb1sdwn Kird1lkhc•n Dienstes 
in der Arbelts\\·elt, 
als Senior ,,der Seniorin der :\L•rdschleswigschen Gemeinde, 
ab Leiter c1der Leiterin des E,·angehschen Gemeindedienstes der 
'-.'ordelbischen Kirche. 
,1b l.c'itc'r ,llll'r l <'itl'nn d"" .·\mt,·, fur Offentlichke1t,d1l'nst der 
\.urdelbisc lwn Kirche, 
als Leiter uder Leitenn erner .\rbeitssLüte des I'adagogisch
Theologischen Instituts. 
als Leiter ,,der Leiterin einer Ta�ungsstätte der E, ,rngelischen 
.\kademie '-.' ordelbien, 
,1ls I.,,itcr 1 ,der Leiterin de„ E 1·c1n_gt'lischen Rundfunkrder<1ts der 
11\lrddcut,cl·.,•n K1rclwn - ,\rl•e1t,,tsitte Hambun.;-
.ib Leiter 1•-Jt.'r l_c1tenn de..., .\u-..,b1kiungs/entrun1s l3rcklun1 de:i 
Prediger- und Studienseminars. 
,1ls Leiter oder Leiterin des Diakonisch-Theologischen Ausbil
dungszentn..1ms Rickling, 
als Referent ,,der Referentin der Kuchenleitung, 
,1ls l.c1ll'r ,,der l.eitcnn dt', E, ,wgclischen Rundhrnkdienstes 
°'\urLl der "\.,,rddbisdwn Kirclw, 
,ds LeJtenn de, Frauenrelerat, der '-Jordelbischcn Kirche 
eine Zulage m Hcihe des Cnterschieds zur Besoldungs2;ruppe A 15. 

Erhält ,1ls V,,rsitzender oder Vorsitzende der KirchenleHung eine 
nichtruhegehaltsiahige Stellenzulage von 250,- DM. 

'1 Erblt c1ls Hauptpast1.1r oder Hauptp,1,t,,rin im KirchH,�k1-
.\lt-H,1111burg (� ---1- dt.'"- E1ntuhn111,�...,ge'--d/t·.., /Ur \crL1'----.un....:.. t.11111' 

ruhl''L':l'h,dt--.L1h1g1...· /1;L1..'.,c 111 f l()hl' dt'"' L nkr-.,l h1cdL,..., ;ur :� ... ,� il
-.�u;1�sgmppc .\ lb. "'\\l'it nicht in llc,dL:ung,gn.1ppe L\ _; 

Besoldungsgruppe A 15 
Kirchenarchivdirektor oder Kirchenarchl\·direktorin 
Kir, lwnbaudirckh ,r ,,dt'r Kirchenb,rn,l 1 r,·klorin 

K1 rclwnb1blil ,lhek,,l: rd._t, ,r oder Kirclwnl,1bliuthcbd m·k t, ,:·m 
K1rchem·crwal tungsd Jrcktur uder K1rchenn•n, a\ tung-Lh�l' l,_
tl,rm 

Oberkirchenrat 1) cider Oberkirchenratm 11

Besoldungsgrnppe ,\ 16 

Kirchcnoberbaudirek tur oder KirchenL1bcrbaudireklorin 

Landespastor oder Landespastorin 
Oberkirchenrat 1) oder Oberkirchenra tm 11 
Pwpst des Kirchenkreises Harburg (b,·1 

l'n l•st der ehe1nc1ligl'n LandeskircllL' Sch\e,\,·ig-Hllbl,·111, 21 
( k 1, 1 

· 1 5L1weit nicht in Be,,,ldungsgruppe B J
Sc•\\'eit bis zum :lll. !uni 1q71_, berufen 

Besoldun g sordn u n g  B 

Besoldungsgruppe B 3 

Hauptpastor (kwl 

Oberkirchenrat 1) oder Oberkirchenrätin 11 
Prnpst des Kirchcnkrei,es Lübeck (kw 1 

l J -\l'"' ..... ttindiger \'ertrL'tl'f ( •der <:-,L:1nd1t2;e \l'rtrctl�nn de-.; Pr,1...,1LlL,1,tcn 
udcr d,-r ['rc1SJdL1ntm dl.', '.;,,rdelb1sd1en K1r,·hcn,1rnte, 

Besoldungsgruppe B 6 
Bischof für Holstein - Lübeck 1) (kw 1 
Priisident oder Präsidentin des Nordclbisclwn Kircher,1mtes 

Besoldungsgruppe B 9 

Bischof für den Sprengel Hamburg ') 1 kwl 
1 l ;gegenstandslos)

Bekanntmachungen 

Datenschutzbeauftragter der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

Hiermit gebe ich davon Kenntnis, daß die Kirchenleitung der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche in ihrer Sitzung am 12./ 
13. Nov. l 990 Herrn Kirchenverwaltunsrat Karlheinz Vach für 
die Zeit vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 1994 zum
Datenschutzbeauftragten der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
mit dem Dienstsitz beim Nordelbischen Kirchenamt in Kiel 
berufen hat. 

Kiel, den 17. Dezember 1990 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr. Blaschk e  

Az.: 196-12- V H  1/V 1 

Bekanntgabe der Prüfungskommission für die Zweite 
Theologische Prüfung im Frühjahr 1991 

Das Theologische Prüfungsamt hat 

Bischof Prof. Dr. Wilckens (Vors.) 
Bischof Prof. D. Krusche 
Hauptpastor i.R. Quest 
Pastor Dr. Dabelstein 
OKR Heinrich 
OKR Dr. Conrad 
OKRin Thobaben 
Direktor Hammerich 
Pastor Ulrich 
KR Magaard 
Pastor Bode 
Hauptpastor Dr. Mohaupt 
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OKR Hörcher 
Pastor Kretschmar 
OKR Puls 
[\istor Klein 
Pastorin Dr. Stubbe 
Pastor \.. Gerke 
OKR Hinz 
Direktor Bu ttler 
OKR SLtrke 
Pastor Petters 
Pastor Brnhn 
Pastor Ramm 
Präsident Dr. Blaschke 
OKR Dr. Goeschen 
OKR Dr. Ziehbold 
OKR Kusche 
Direktor Dr. }falbe 
OKR Dr. !--lach 

in die Prüfungskommission für die b,·eite Theologische 
Prüfung im Frühjahr 1991 berufen (Änderungen bleiben 
rnrbehalten). Die mündliche Prüfung findet in der Zeit vom 
Dienstag, d. 5. März bis Freitag, d. 8. :v!ärz 1991 im 
:\;ordelbischen Kirchenamt in Kiel statt. 

Kiel, den 19 . Dezember 1990 

Theologisches Prüfungsamt 
Prof. Dr. Wilckens 

Bischof und Vorsitzender 

Az.: 2135 F 1991 -Al 

Nachberufungen in die Prüfungskommissionen für die 
Ersten Theologischen Prüfungen im Frühjahr 1991 

Das Theologische Prüfungsamt hat Oberkirchenrat Heinrich 
(Vorsitzender), Oberkirchenr,1t Dr. Hach, Pastor Dr. Ahme in 
die Prüfungskommission für die Erste Theologische Prüfung 

im Frühjahr 199 1 / Kiel und Oberkirchenrat Dr. Hach und 
Pastor Dr. Ahme in die Prüfungskommission für die Er,te 
Theologische Prüfung im Frühjahr 1991/Hamburg nachberu
fen. 

Kiel, den 19. Dezember 1990 

Theologisches Prüfungsamt 
Proi. Dr. Wilckens 

Bischof und \"orsitzender 

Az:2133if91-A1 

Berichtigung: Neufassung des Bischofsgesetzes vom 31. Ja
nuar 1987 in der Fassung vom 22. September 
1990 

Die Bekanntmachung der Neufassung des Bischofsgesetzes
vom 31. Januar 1987 in der Fassung vom 22. September 1990 
im Gesetz- und Verordnungsblatt 1990 Seite 294 enthält einen 
Schreibfehler. 

Es muß in der Cberschrift richtig heißen: 

,,(Bischofs- und Bischöfingesetz)" 

Wir bitten um Berichtigung. 

Az.: 2401 -R lV 

!\;ordelbisches Kirchenamt 
lm Auitrag 
Plat zeck 

Stellenau ss c hrei bunge n 

Pfarrstellenausschreibungen 

ln der Kirche ngemein de Barg tehe ide im Kirchen
kreis Stormarn-Bezirk Ahrensburg ist die 1. Pfarrstelle vakant 
und umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvor
standes. 

Das Kirchspiel Bargteheide ist entsprechend der vier vorhan
denen Pfarrstellen in vier Bezirke aufgeteilt, die jeweils einen 
Teil der Stadt und ein oder mehrere dörfliche Ortsteile 
umfassen. Die Zahl der Gemeindeglieder beträgt gut 12.000. 
Die zentral gelegene historische Kirche ist als einzige Predigt
stä tte zu Gottesdiensten und vielen kirchenmusikalischen 
Veranstaltungen gut besucht. Wenige Schritte von der Kirche 
entfernt findet sich ein in mehreren Baustufen gewachsenes 
Gemeindehaus, das im unteren Bereich der Jugendarbeit 
Raum bietet und im oberen Bereich den vielen Erwachsenen
gruppen. 

Zur Kirchengemeinde gehören ferner 2 Kindertagesstätten, 
l Kindergarten und ein Friedhof. Als Träger einer vielgestalti
gen kirchenmusikalischen Arbeit erfüllt die Gemeinde im Ort
eine kulturelle Aufgabe. In der Jugendarbeit sind 2 Diakone
tätig. Ein Schwerpunkt pastoraler Tätigkeit liegt in der
Altenarbeit mit ihrem vielseitigen Angebot, ein anderer

Schwerpunkt sind die \"ielen Amtshandlungen (hochdeutsch 
und plattdeutsch). 

Es herrscht in dieser Gemeinde eine Liberalität, aus der 
heraus den Bewerbern nur ein Wunsch hinsichtlich ihrer 
Verkündigung erwächst, nämlich Offenheit mit Offenheit zu 
beantworten und sich auf viele verschiedene Auffassungen 
einzustellen. 

Wir wünschen uns Bewerberinnen und Bewerber, die bereit 
sind, in diesem großen und facettenreichen Aufgabengebiet 
ihren Dienst im Sinne einer gemeindlichen Integration zu tun 
und Teamgeist zu entwickeln. 

Für die 1. Pfarrstelle steht ein zentral gelegenes Pastorat in 
grüner Umgebung zur Verfügun_g. Bewerber auf die zweite 
Pfarrstelle müßten sich auf eine Ubergangslösung einstellen, 
bis ein neues Pastorat, evt. auch ein neues Gemeindezentrum 
erbaut ist. Bargteheide liegt mit BAB-Anschluß und Bahnsta
tion sehr verkehrsgünstig zwischen den Großstädten Ham
burg und Lübeck. Es sind alle Schularten, einschließlich 
Gesamtschule am Ort. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Stormarn - Bezirk Ahrensburg -, Rockenhof 1, 2000 Ham
burg 67. 
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Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Au�künfte erteilen Pastor Cord Denker, Tel. 04S32, hi) 02 bzw 
1]4532/ 46 62. und die K1rchenvor„teherin Frau Elfi Fiebelkorn,
Tel. 04532/86 72.

Ablauf der Bewerbungsfrist: \1er Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und \erordnungsblattes. 

Az : 20 Bargteheide (l l - P II i P ::' 

In der Ernmau s -Kirchen�e meinde Ha mburg-Wil 
h e l m s  b ur  g :m Kirchenkreis Harburg ist die 2 .  Pfarrstelle 
\'akant und umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin 
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchen
\·orstandes. 

Zum Auftrag der Gemeinde gehört die Seelsorge im 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand. Wir suchen daher 
eine/n Pastor, in mit einer Zusatzausbildung fur Kranken
hausseelsorge oder mit der Bereitschaft, eine solche am Anfang 
der Amtstätigkeit nachzuholen. Die Emmausgemeinde - eine 
der vier Ev. luth. Gemeinden auf der Elbinsel Wilhelmsburg -
hat z.Z. etvva 3.600 Gemeindeglieder. Eine geräumige Kirche 
für unsere Gottesdienste, ein großes Gemeindehaus für 
Gruppen und \ eranstaltungen der Gemeinde und zwei 
Pfarrh:'iuser für die Pastorenfamilien stehen unserer Arbeit zur 
Verfügung. 

Das Kindertagesheim mit 88 Plätzen und seinen \1itarbei
tern, das Jugendcafe „Habakuk", unsere Arbeitsloseninitiative 
mit ihrer Kleiderkammer und Fahrradwerkstatt und unsere 
-:;eniorentages,tatte bilden vurgegebene Schwerpunkte der 
Gemeindearbeit. Aullerdem treffen sich verschiedene Kreise 
oder Gruppen im Bereich der Jungschar und Jugendarbeit, der 
Erwachsenen- und Seniorenarbeit. 

Von der(m) neuen Stelleninhaberin erwarten wir, daß sie/er 
sich neben Gottesdienst und Amtshandlungen schwerpunkt
m:'ißig der Kmder- und Konfirmandenarbeit annimmt. Dazu 
ktimmt die Seelsorge im Krankenhaus „Grof.s-Sand", die mit 
dem Inhaber der 1. Pfarrstelle gemeinsam übernommen 
werden soll. 

Insgesamt erhoffen wir uns \'On der(m) neuen Pastorin gute 
Zusammenarbeit in unserem \fitarbeiterkreis, neue Impulse 
im Hinblick auf eine lebendige Gemeindearbeit, Phantasie und 
nach Möglichkeit auch musikalische Fföigkeiten für die Arbeit 
an der Verlebendigung unseres Gottesdienstes. Nicht zuletzt 
bemühen wir uns in unserem Stadtteil um gute Zusammenar
beit zwischen den Gemeinden, im ökumenischen Arbeitskreis 
und mit Einrichtungen bzw. Initiativen, die im sozialen Bereich 
tätig sind. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Frau Pröpstin des Kirchenkrei
ses Harburg, Hölertvviete 5, 2100 Hamburg 90. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilt Pastor Hildebrand Henatsch, Mannesallee 
21, 2102 Hamburg 93, Tel. 040/7 53 32 65. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Emmaus-Kirchengemeinde Hamburg-Wilhelmsburg 
(2)-PI/P2 

In der K i rc h e ngemeinde  Harris lee  im Kirchenkreis 
Flensburg wird die 2. Pfarrstelle zum l .3. l 4Yl vakant und 1st 
umgehend mit einem l\1stor oder emer Pastonn zu l,e,etZL·n 
Die Besetzung ertolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Harrislee, Stadtrandgemeinde westlich \·on Flensburg und 
auch Grenzgemeinde zu Dänemark. hat uber 10.000 Eim,·oh
ner. l' nsere Kirchengemeinde umfaßt bei 2 Pfarrstellen uber 
6 ililil Cemeindeglieder. Der rnirdliclw Bezirk H,1rrie-,lee, 
(',\'a,serleben und f-..:upfermühle) gtc'li, irt kirchlich /ur c;t 
Pein-Gemeinde in flensburg. Der Benrk Harrislee-Ost 1st rrnt 
ernem Pastor besetzt L:nsere architektonisch interresante 
kleine Kirche von 1928 (expressionistisch'.) liegt im Zentrum 
dieser aufstrebenden jungen Stadtrandgemeinde . Gleich ne
ben der Kirche befindet sich auch das Pastorat der neu zu 
besetzenden Ptarrstelle. ln 500 m Entternung wurde Anr,111,� 
der 7ller Jahre da� neue Kirchengemeindezentrum mit Gt·
meindehaus, Kindergarten und Pastorat errichtet. !ntolge des 
regen Zuzugs gerade iunger Familien kommt der Kindergc1r
tenc1rbeit eine besondere Bedeutung zu. Im Gemeindehaus 
finden Veranstaltungen unterschiedlichster Gruppen statt 
<Klemkinderspielnachmittage, Jungschar, Kinderchm, l'o,au
nenchor, Handarbeitskreise für die \liss1on und un,ere 
DDR-Partnerarbeit, theologischer Göprachskreis, Frdllen
kreis, Seniorengymnastik). Daneben mmmt die Konftrman
denarbeit einen breiten Raum in der Jugendarbeit ein. 
Harrislee besitzt eine Vor-, Grund- und Hauptschule und wird 
\'Oraussichtlich im kommenden Jahr um einen Realschulz,., eig 
er\\'eitert. Die in Flensburg befindlichen Gl.'mnasien ,md 
bequem zu erreichen I Buslinie). 

Wir stellen uns \'0r, daß die neue Stelleninhaberin bz\,·. der 
neue Stelleninhaber fähig und bereit ist, sich mit den 
\'ielfaltigen Aufgaben und Möglichkeiten in Harrislee \·ertraut 
zu machen, auf Menschen zuzugehen und Gemeinde zu 
sammeln sowie auch gern zu predigen. Vertrauen�nille 
7usammenarbeit mit dem Kollegen. dem Kirchenn1rstand 
und allen Mitarbeitern wird als selbst\·erständlich voramge
setzt. Wir würden uns über eine Bewerberin bzw. einen 
Bewerber freuen, die bzw. der mit ihren bzw. seinen indi\·idu
ellen Begabungen unser Gemeindeleben bereichert. 

Bewerbungen mit ,1usführlichem. h,rndgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn l'ropst des Kirchenkrei
ses Flensburg, Mühlenstr. 19, 2390 Flensburg. 

\\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastor Mittmann, \fosbeker vVeg l d, 
2398 Harrislee, Tel. 0461/715 78, und Propst Juhl, '.\füh
lenstr. 14, 2390 Flensburg, Tel 0461 /'1 ::'l121. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs \\'uchen nach Ersche1r1en 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Harrislee (2) - P III/P 1 

Im Pre diger- und S tu dienseminar  in P r e e t z  (Hol
stein} wird das Amt einer Studienleiterin/eines Studienlei
ters mit dem Dienst- und Wohnsitz in Preetz frei und ist mit 
einer Pastorin oder einem Pastor zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt durch Berufung durch die Kirchenleitung auf Zeit 

Die Studienleiterin/ der Studienleiter arbeitet mit Vikarinnen 
und Vikaren in den Kursen im Prediger- und Studienseminar. 
Sie/ er arbeitet zusammen mit dem Direktor des Seminars, der 
Studienleiterin für den Schwerpunktbereich Religionspädago
gik, sowie mit den jeweiligen Mentoren und Mentorinnen. 

Als Stellvertreter des Studiendirektors trägt sie/er Mitver
antvvortung für den Gesamtzusammenhang der Ausbildung. 
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Gesucht wird eine Pastorin/ein Pastor mit Gemeindeerfah
runi; \\,1hrnehmungsfahi1c;keit und kommunikative Kompe
ten/ s111d Voraus5et/un,�en m ihrer/ semer ,-\rbeit mit ViLiren 
und \ tk<1r111nen. Sie er sollte Freude an der Arbeit mit 
Gruppen haben. Wir wt.inschen uns eme T heologin/ emen 
Theologen. die/der Kenntnisse aus dem Bereich der Prakti
schen T!1eologie (besonders aus der Homiletik und der 
Seel,,1n::;e1 in die Arbeit einbringen kann und sich in der 
E,L',gt'ti,chen und S1·-,temc1tischen The,,l,,gie auskennt. rJie 
Stud ien1eitenn 'der Studienleik'r wird ,ils Pcistor oder Pa sturm 
besoldet Eine Dienstwcihnung auf dem Gelände des Prediger
und Studienseminars ist \·orhanden. 

Be1Yerl:iungen mit ausfuhrlichem, handgeschriebenen Le
benslauf, Zeugnissen und weiteren Qualifikationsnachweisen 
sind /U n,·hten an die f-.:irchenleitung der NEK, rJärnsche 
Stral.ie 21-"l'i, 2100 Kiel 1 

Auskunfte erteilen: der Studiendirektor des Prediger- und 
Studienseminars, Kieler Straße 30, 2308 Preetz, Tel.: 04342/8 60 6b 
und das .-\usbildungsdezernat im �ordelbischen Kirchenamt, 
Tel. 0-!3 l 99 12 24. 

AbLwt dL'r Bewerbung,trist: Sechs Wochen nach Erscheirwn 
die�er .\u,gabL' dL'S Ceset/- und Verordnungsblattes. 

Az. 20 Prediger- und Studienseminar i2J - P II 

In der Kirch engemernde Tor nE-sc·h im Kirchenkreis 
Pinneberg ist die neu errichtete 3. Pfarrstelle mit einer Pastorin 
oder emem Pastor zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
bischufliche Ernennung. 

Tnmesch ist eine Großgemeinde mit ca. W 000 Einwohnern, 
in der die Kirchengem�'mde eine gute Darstellung findet. 
Tonwsch liegt in gün;,b1c;er Wohnlage am Rande Hamburg, au i 
der Achse Hamburg-Pinneberg-Elmshorn, verkehrsgunstig 
durch S-Bahn- und Autobahnanschluß. Grund-, Haupt- und 
Realschule sind am Ort. G\mnasium in Cetersen (4 km) und 
Elmshorn (10 km) gut zu erreichen. Die ca. 7.000 Gemeinde
glil'der der Kirchengemeinde werden 10n 1 Küster, 1 Ven\ al
tungsangt•�tellten, 1 Or,1c;,rnistin, 1 Diakonm und bi;,her 2 
['aste 1ren betreut. Außerdem ist die Kirchengemeinde Tr;igenn 
des i.irtlichen Friedhofs. 

Ausreichender Wohnraum mit Dienstzimmer wird zur 
• Verfügung gestellt.

Die f-.:1rchengemeinde wünscht sich eine/n erfahrene n
[',ist\ ,n n Pa5tor, die,' dt'r ;,ich kontaktfreudig und mit eigenen
Impulsen in die vorhandenen Aktivitäten im ßereich der
Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenarbeit sowie in
der Kirchenmusik einbringt und dabei bereit ist, mit den
beiden Kollegen und den haupt- und ehrenamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und sich
gemeinsam mit ihnen den Herausforderungen eines sinnvol
len Gemeindeaufbaus zu stellen.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel 
Holstein-Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Pinneberg, Bahnhofstr. 18-22, 2080 Pinneberg. Weitere Unter
lagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen 
der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Pastor \Ninfried 
Meininghaus, Fritz-Reuter-Weg 18, 2082 Tornesch, Tel. 
04122/5 36 56, Pastor Andreas-Michael Petersen, An der 
Kirche 1, 2082 Tornesch, Tel.04122/3 25 79, und Propst Dr. Sigo 
Lehming, Bahnhofstr. 18-22, 2080 Pinneberg, Tel. 04101/5440. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: \'ier Wochen nilch Erscheinen 
die5er Au;,gabe des Cesetz- un,i VerordnungsH,ittes. 

Az.. 20 Tornesch 13) !' !/ P 2 

Stellenausschreibungen 

[n der E1 -Luth. Kirchengenwmde Rellin,gen Kirchenkreis 
Pinneberg. 1st /Um näch5tmc1,1c;lrchen Tem1in die Stelle 

einer Diakonirneines Diakons oder 
emer Sozialarbeiterin1eines Sozialarbeiters 

zu besetzen. 

vVir wuncchen un5 eint' \litarbeiterin;L >men \1itilrbeikr, 
die/ der mit Freude und Ph.rntasie schwt'rf'unktrn;il�ig in 
folgenden Arbeitsgebieten tätig ist: 

1. Kinder-, Jugend- und Koniirmandenarbeit 1mit Freizeiten)

2. ).;1itgestaltung von Kinder-, Jugend- und Familiengottes
diensten

1. Cewinnung, Anleitung und Hegleitung ehrenamtlicher
Mitarbeiter

Wir envarten Bereitschaft zur Kooperation mit den anderen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Interesse am kirchli
chen Leben der Gemeinde. 

Die Kirchengememde hat fur ca. 'i.000 Cememdeglieder 3 
Pfarrstellen, sowie 3 rJic1h1n- bzw. Sozialarbeiterstellen. rJie 
Diakonin. der Diakon bzw. die Sozialarbeiterin, der Sozialar
beiter der ausgeschriebenen Stelle übt ihre, seine Tätigkeit 
überwiegend im Gemeindezentrum Rellingen Krupunder 
aus. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT. 

Hewerbun,gen mit den üblidwn Unterlagen rUchtbild) sind 
bis zum 15. Februar 1991 zu richten an den Kirchenrnrstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rellingen, Hauptstr. 27a, 
2084 Rellingen 1. 

Auskünite erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Pastor Cerke, Tel. 04101 /2 21 ;-'()_ und Pastor Dr. Rüppel, Tel 
0410 l /1 3 1 UK 

Az.: 30 - Rellingen - E 3 

In der E\-.-Luth. Kirchengenwinde Schneben 1,t zum 1. Mar 
l 9L/ 1 die PLrn�telle für

eine Diakonin oder ein Diakon 

neu zu besetzen. 

Der Schwerpunkt dieser Stelle ist die Arbeit mit Menschen in 
der dritten Lebensphase. 

Die bestehenden Aktivitäten mit unseren älteren Gemeinde
mitgliedern (Altennachmittage, Gesprächskreis, Treffpunkt, 
Geburtstagsbesuchdienst) sollen weitergeführt werden. 

Neue Arbeitsformen mit „jungen Alten" in der Übergang
sphase vom Berufsleben in den Ruhestand sollen entwickelt 
und dabei die sich verändernden Bedt.irfnisse der älteren 
Menschen berücksichtigt werden. 

Wir wünschen uns eine seelsorgerlich erfahrene Mitarbeite
rin oder einen seelsorgerlich erfahrenen Mitarbeiter, die oder 
der selbständig und mit Phantasie diese Aufgaben übernimmt 
und sich durch Fortbildung dafür weiter qualifiziert. 
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Sie oder er sollte es verstehen. für diesen ,.\rbeitsbereich 
L'hrcnamtlichL' \litarbeiter /U ge11·mnen und c'm/u,et/cn und 
,lie,en Arbe1 t,,c ln1erpunkt c11, TL'iibewich cler :c'.esamten 
GemeinJe<1rbe1t /.U entwickeln 

\'ergütung nc1ch KAT-'.:EK. 

Bewerbungen smd LU richten iln den KirchenH,rstand der 
E 1·.-Luth. Kirchen.s;;emeinde Schneisen, Kriegerdankweg 9, 
:111)() l lcimbur . .; n] 

\u,kuntt t'rteilt l'a'>tor L Kne.h, Tel.. 11-J.ll;=i =i(l ,.:: er; 

. -\z .. 30 - Schneisen - HW 

Die Kirchenkreisplanstelle für Kinder- und Jugendarbeit 
in der lnnen�ta,i t Lubeck, mit SitL an der Kirchengememde St. 
1 ,,kobi, ist zu besetzen. 

Schwerpunkte liegen im Bereich der offenen .-\rbei t, '_ r 
Projektilrbeit sm,·ie der Gruppenilrbeit mit Kindern. Betreu
ung und rurtbilJung ehrenc1mtl1clwr Mit,nbeiter 1,·ird envar
tL't. 

Die DienstiluisKht liegt bei Jer Kirchengemeinde St. Jakobi. 

Erwünscht ist die Zusilmmenctrbeit mit dem E\·angelischen 
Jugendpfarramt des Kirchenkreises Lübeck sowie mit der 
Dom- und der St. \!\ctrien-Kirchengemeinde. 

Die \·ergutung richtet sich n,1d1 Vcrgütungsgnippe Vc·/Vb 
de, Kirchlichen A nge,telltcnt<1ni1 ertrages. 

Bewerbungen werden erbeten innerhalb von-! ISochen nach 
Erscheinen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblat
tes an Propst Dr. '.';. Hasselmann, Kirchenkanzlei Lübeck, 
R,ickcrstr ,_::; 2-!110 Lübeck. 

.\/.: 30 KK lubc,-k - D 11 

In der Kirchengemeinde Flemburg-Mürwik ist die Stelle des 

Küsters/der Küsterin 

trei und umgehend /.U be,etlen. 

Wir wünschen uns eine(n) \litarbeiter/in mit [nteresse am 
Gemeindeleben und dem Willen zur Zusammenarbeit mit 
dem großen Kreis haupt- und ehrenamtlicher ?\fitarbeiter/in
nen. Zur Pflege der Gelände und des Gebäudes sind hand~ 
werkliche und g.irtnerischc Fahigkeiten not1\endig. Die 
Zugehiirigkcit /Ur ev.-luth. Kirche wird vorausgesetzt. 

Die Arbeitszeit verteilt sich auf 6 Wochentage. Die Bezahlung 
erfolgt nach KAT (=BAT). Eine Dienstwohnung ist vorhanden. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum 
31. Jiln. 1991 an den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde
�1ürwik, Fördestr. -!, 2390 Flensburg.

Für evtl. Rückfragen erreichen Sie mich unter Telefon-Nr. 
0461 /3 01 69. 

A.z.: 30 KG Mürwik - D 12

[n der Kirchengemeinde Kaltenkirchen wird zum l .-\:0r;i 
1 qci 1 ,l1e Stelle de, 

Küsters 

der \lichaeliskirche tre1 i.GanztagssteJe1 

Der bisherige \!\itarbeiter geht nach uber 30jähriger T_it1 "k,•it 
in den Ruhestand. 

\\ir c-n,·,irten 1wh•n dem Dic-n�t bei ,ien ,\mhh,indillt'.�L'i1 
und kirchlichen \ er,111st,1ltungen I Liu�mei,k'rt,it1gk, t'.L·n. 
hand11·erkliche sowie g:utnerisrhc L1higkeiten uncl e:1w 
positiw Einstellung zum kirchlichen _-\uttrc1g . 

Bewerbungen erbittet der Kirchem rns tc1nd, Kieler Str. - ::'.� :;,; 
Kill tenkirchen. 

Der E1·.-Luth. Kirchengemeinde1·erband '\eumünster s1;cht 
;um ncichstmöglichen Zeitpunkt einc1 n 1 

Verwaltungsangestellte(n) 

zur 1·erwaltungsmaG1gen Cnterstützung des Baupflegers 

Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere 

- \[itwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung Ion
c;it;ungen

- \L,rechnung nm B,1um,1gnahmen
Haushaltsmiitsige l'Lrnung und K,1ntrolle der B,rnunterh,11-
tungsmi ttel

- \"orbereitung von Ausschreibungen
- \·orbereitung n1n Finctnzierungsantrilgen
- Erteilung von Auftragen
- c;tati,tik

\\1r erwarten

- möglichst eine \·envaltungsilusbild ung im kirchlichen bz1,·.
öffentlichen Dienst oder eine sonstige förderliche .-\usbil
dung

- Interesse und Verständnis iür den fü1ubercich
- Or·ganisationsvernwgen und Fle,ibd1t,1t
- ,t'lbsUindigcs Arbeiten
- \litgliedschaft der h.-Luth. Kirche

Die Planstelle ist nach Verg.-Gruppe Vc/Vb KA.T-'.:EK
(wrgleichbilr BAT) bewertet Darüber hinaus werden die im 
öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen (LB Zusc1t1\ cr
St >rgung VBU gc1,·ahrt 

\:c1here Informatiunen können l•eim Verwaltune("k'iter, 
Herrn Lohse, oder beim Baupfleger, Herrn Kröger I Tel.: 
04321/498-18 bzw. 4 98-13) eingeholt werden. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten 
an das Kirchenkreisrentamt Neumünster, Am Alten Kirchof 5. 
2350 Neumünster. 

Az,: 30 KGV Neumünster - D 11 
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Personal nac hri c h te n 

Ernannt 
:Vlit Wirkung vom 1. Januar 1 lJlJl der bisherige Kirchenamtsrat 

Peter Busch zum Kirchenoberamtsrat beim '.\Jordelbi
schen Kirchenamt in Kiel: 

mit Wirkung \-CJm l. Januar 1991 der Pastor z.A. Ingmar 
K rüge r, z.Z. in Hamburg-Horn, bei gleichzeitiger Be
grt.indung eine5 Dienst\·erhaltnisses als Pastor auf Lebens
zeit (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 9c) zur Nord
elbischen E\·.- Luth. Kirche zum Pastor der 3. Pfarrstelle der 
Philippus-Gemeinde zu Hamburg-Horn, Kirchenkreis Alt
Hamburg - Bezirk Süd-; 

mit Wirkung \·om 1. Febniar 1991 der Pastor z.A. Harro 
Teckenb urg, z.Z. in Tarp über Flensburg, bei gleichzei
tiger Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur \:ordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 2. Pfarrs teile der Kirchengemeinde Fnterl und, Kirchen
kreis Flensburg. 

Betätigt: 
:Vfit Wirkung vom 1. _Tanuar 1991 die Wahl des Pastor Axel 

Br aun , z.Z. in Hamburg-Altona, bei gleichzeitiger Been
digung des Wartestandes zum Pastor der 1. Pfarrstelle der 
Osterkirchengemeinde Altona, Kirchenkreis Altona; 

mit Wirkung vom 1. Januar llJ91 die Wahl der Pastorin z.A. 
Marie-Luise Krüger, z.Z. in Hamburg-Horn, bei gleich
zeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastorin 
auf Lebenszeit (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) 
zur :'Jordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 2. 
Pfarrstelle der Philippus-Gemeinde zu Hamburg-Horn, 
Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Süd-; 

mit Wirkung vom 1. Tuni 1991 die Wahl des Pastors z.A. Martin 
Sch u 1 tne  r, z.Z. in Lübeck, bei gleichzeitiger Begründung 
eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit (einge
schränktes Dienstverhältnis - 75 %- ) zur Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 1. Pfarrstelle der Paul-Ger
hardt-Kirchengemeinde in Lübeck, Kirchenkreis Lübeck. 

Berufen: 
:Vfit Wirkung \·om 1. Februar l 9lJ1 auf die Dauer von 10 Jahren 

die Pastorin Christa Loose -Sto l  t en, geb. Stolten, bisher 
in Kaltenkirchen, zur Pastorin der Pfarrstelle des Kirchen
kreises Eckernförde für Seelsorge in den Krankenhä usem 
in Eckernförde und im Kreisalters- und -pflegeheim in 
Eckernförde mit dem Dienstsitz in Eckernförde. 

Eingeführt: 
Am 18. '.\Jovember 1990 die Pastorin Elisabeth Ammon als 

Pastorin in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Lübeck für 
die Region St. Lorenz Süd; 

am 6. Dezember 1990 die Pastorin Uta Biehl ,  geb. Busse, als 
Pastorin in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Lübeck für 
das Frauenwerk; 

am 2. Dezember 1990 der Pastor Burghard C o  n r a d  als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der Auferstehungs-Kirchengemeinde in 
Lübeck, Kirchenkreis Lübeck; 

am 16. Dezember 1990 die Pastorin Susanne Fr ü c h t n i ch t  als 
Pastorin in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Vicelin 
in Kiel, Kirchenkreis Kiel; 

am 2. Dezember 1 lJlJ0 der Pastor l'we Heinrich als Pdstor in 
die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Osdorfer fü,rn, 
Kirchenkreis Blankenese; 

am 16. Dezember 1990 der Pastor Reinhard Hoffmann ab 
Pastor in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Vicelin in 
Kiel, Kirchenkreis Kiel; 

am 9. Dezember 1990 die Pastorin Andrea :Vfa l lek, geb . 
Laeske, als Pastorin in die 1. Pfarrstelle der Kreuz-Kirchen
gemeinde Kiel, Kirchenkreis Kiel; 

am 9. Dezember 19lJ0 der Pastor Joachim '.vfallek als Pastor in 
die 2. Pfarrstelle der Kreuz-Kirchengemeinde Kiel, Kir
chenkreis Kiel; 

am 2. Dezember 1990 der Pastor Hans-Heinrich Schacht  als 
Pastor in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Pankrati
us Ochsenwerder, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Be11rk 
Bergedorf -; 

am 2. Dezember 1990 die Pastorin Bettina Se i  1 e r  als Pastorin 
in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Osdorfer Born, 
Kirchenkreis Blankenese; 

am 2. Dezember 1990 der Pastor Hans-Bernd Zöl lner  als 
Pastor in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Osdorfer 
Born, Kirchenkreis Blankenese. 

Beurlaubt: 
Mit Wirkung vom 1. Januar 1991 auf die Dauer von 6 Jahren 

der Pastor Reinhard Sc hö n, z.Z. Militärpfarrer in Flens
burg, für den Dienst eines hauptamtlichen Grenzschutz
seelsorgers. 

Beauftragt: 
Mit Wirkung vom 1. :Vfai 1991 der Pastor z.A. Rainer 

C hinnow, z.Z. im Kirchenkreis Blankenese, im Rahmen 
seines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Eidelstedt-Ost, Kirchenkreis :\Jiendorf 
(Auftragsändening); 

mit Wirkung vom 1. Dezember 1 lJ90 der Pastor z.A. Hennino
Kiene, z.Zt. in Rendsburg, im Rahmen seines Dienstve; 
hältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Rendsburg - St. Marien, Kirchenkreis Rendsburg (Auf
tragsändening); 

Eingestel l t: 
Vom Bundesinnenministerium mit Wirkung vom 1. Januar 

1991 auf die Dauer v on 6 Jahren der Pastor Reinhard 
Sc hön, z.Z. Militärpfarrer in Flensburg, in den Bundes
dienst als haupamtlicher Grenzschutzseelsorger zur Cber
nahme des Dienstpostens eines Grenzschutzoberpfarrers 
beim Grenzschutzkommando Küste in Lübeck. 

Übertragen: 
Mit Wirkung vom l, April 1991 auf die Dauer von 10 Jahren 

dem Propst Dr, Hans Christian Kn u t h, bisher in Eckern
förde, aufgrnnd seiner von der Synode der :\Jordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche am 21. Novemb�r 1990 erfolgten Wahl das 
Amt des Bischofs für den Sprengel Schleswig mit dem 
Dienstsitz in Schleswig, 
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